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I. Internationales Recht∗ 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (1948) 

Artikel 1  
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen 
begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.  

Artikel 2  
Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgend-
eine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder son-
stiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen Umstän-
den.  
 

Konvention über politische Rechte der Frauen (1953)  
BGBl. 1969 II S. 1929 

Article I 
Women shall be entitled to vote in all elections on equal terms with men, without any discrimination. 

Article II 
Women shall be eligible for election to all publicly elected bodies, established by national law, on equal 
terms with men, without any discrimination. 

Article III 
Women shall be entitled to hold public office and to exercise all public functions, established by national 
law, on equal terms with men, without any discrimination. 
 

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung (ICERD) 
BGBl. 1969 II S. 961 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens – 
Eingedenk der Tatsache, dass die Charta der Vereinten Nationen auf dem Grundsatz der angeborenen 
Würde und Gleichheit aller Menschen beruht [...]  
In der Erwägung, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und ein Recht auf gleichen Schutz des 
Gesetzes gegen jede Diskriminierung und jedes Aufreizen zur Diskriminierung haben; 
[...] 
In der Überzeugung, dass jede Lehre von einer auf Rassenunterschiede gegründeten Überlegenheit wis-
senschaftlich falsch, moralisch verwerflich sowie sozial ungerecht und gefährlich ist und dass eine 
Rassendiskriminierung, gleichviel ob in Theorie oder in Praxis, nirgends gerechtfertigt ist; 
[...] 
Sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 
(1) In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck "Rassendiskriminierung" jede auf der Rasse, der 
Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, 
Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein 
gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens 
vereitelt oder beeinträchtigt wird. 
(2) Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf Unterscheidungen, Ausschließungen, Beschrän-
kungen oder Bevorzugungen, die ein Vertragsstaat zwischen eigenen und fremden Staatsangehörigen 
vornimmt. 
[...] 
(4) Sondermaßnahmen, die einzig zu dem Zweck getroffen werden, eine angemessene Entwicklung be-
stimmter Rassengruppen, Volksgruppen oder Personen zu gewährleisten, die Schutz benötigen, soweit 
ein solcher erforderlich ist, damit sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten gleichberechtigt genießen 

                                                      
∗ Die nachfolgenden Normen sind nur auszugsweise wiedergegeben. 
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und ausüben können, gelten nicht als Rassendiskriminierung, sofern diese Maßnahmen nicht die Beibe-
haltung getrennter Rechte für verschiedene Rassengruppen zur Folge haben und sofern sie nicht fortge-
führt werden, nachdem die Ziele, um derentwillen sie getroffen wurden, erreicht sind. 

Artikel 2 
(1) Die Vertragsstaaten verurteilen die Rassendiskriminierung und verpflichten sich, mit allen geeigneten 
Mitteln unverzüglich eine Politik der Beseitigung der Rassendiskriminierung in jeder Form und der Förde-
rung des Verständnisses unter allen Rassen zu verfolgen [...]  
 

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte – (ICCPR ) 1966 
BGBl. 1973 II, 1534 

Article 2   
1. Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within 
its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction 
of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social ori-
gin, property, birth or other status. 
[...] 

Article 3  
The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the 
enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant. 

Article 20 
[...] 
2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility 
or violence shall be prohibited by law. 

Article 24 
1. Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or 
social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by his status as a 
minor, on the part of his family, society and the State. 
[...] 

Article 25 
Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 
and without unreasonable restrictions: 
(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; 
(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage 
and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; 
(c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country. 

Article 26 
All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of 
the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and 
effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, po-
litical or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.  

Article 27 
In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities 
shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own cul-
ture, to profess and practise their own religion, or to use their own language. 
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Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte 
(ICESCR) 1966 
BGBl. 1973 II, 1570 

Article 2 
[...] 
2. The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the 
present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, 
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. 
[...] 

Article 3 
The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the 
enjoyment of all economic, social and cultural rights set forth in the present Covenant.  

Article 6 
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of eve-
ryone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take ap-
propriate steps to safeguard this right. 
[...] 

Article 7 
The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and 
favourable conditions of work which ensure, in particular: 
(a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with: 
(i) Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in particular 
women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for 
equal work; 
[...] 
(c) Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, sub-
ject to no considerations other than those of seniority and competence; 
[...] 

Article 10 
The States Parties to the present Covenant recognize that: 
1. The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural 
and fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for the 
care and education of dependent children. Marriage must be entered into with the free consent of the in-
tending spouses. 
2. Special protection should be accorded to mothers during a reasonable period before and after child-
birth. During such period working mothers should be accorded paid leave or leave with adequate social 
security benefits. 
3. Special measures of protection and assistance should be taken on behalf of all children and young 
persons without any discrimination for reasons of parentage or other conditions. Children and young per-
sons should be protected from economic and social exploitation. Their employment in work harmful to 
their morals or health or dangerous to life or likely to hamper their normal development should be punish-
able by law. States should also set age limits below which the paid employment of child labour should be 
prohibited and punishable by law. 

Article 13  
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. [...] They fur-
ther agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote un-
derstanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, [...]. 
2. The States Parties to the present Covenant recognize that, with a view to achieving the full realization 
of this right: 
(a) Primary education shall be compulsory and available free to all; 
(b) Secondary education in its different forms, including technical and vocational secondary education, 
shall be made generally available and accessible to all by every appropriate means, and in particular by 
the progressive introduction of free education; 
(c) Higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity, by every appropri-
ate means, and in particular by the progressive introduction of free education; 
[...] 
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Article 15 
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: 
(a) To take part in cultural life; 
(b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications; 
(c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary 
or artistic production of which he is the author. 
[...] 
 

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CE-
DAW) 1979 
BGBl. 1985 II, 648  

Artikel 1 
In dieser Konvention bezeichnet der Ausdruck "Diskriminierung der Frau" jede auf Grund des Ge-
schlechts vorgenommene Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zum Ziel oder zur 
Folge hat, dass die von der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau ausgehende Aner-
kennung, Inanspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten der Frau - gleich, 
welchen Familienstands - auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem, staatsbürgerlichem o-
der anderem Gebiet beeinträchtigt oder vereitelt wird. 

Artikel 2 
Die Vertragsstaaten verurteilen jede Form von Diskriminierung der Frau; sie kommen überein, mit allen 
geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau zu verfolgen, 
und verpflichten sich zu diesem Zweck, 
a) den Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau in ihre Staatsverfassung oder in andere 
geeignete Rechtsvorschriften aufzunehmen, sofern sie dies noch nicht getan haben, und durch gesetz-
geberische und sonstige Maßnahmen für die tatsächliche Verwirklichung dieses Grundsatzes zu sorgen; 
b) durch geeignete gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen, gegebenenfalls auch Sanktionen, jede 
Diskriminierung der Frau zu verbieten; 
c) den gesetzlichen Schutz der Rechte der Frau auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit dem Mann 
zu gewährleisten und die Frau durch die zuständigen nationalen Gerichte und sonstigen öffentlichen Ein-
richtungen wirksam vor jeder diskriminierenden Handlung zu schützen; 
d) Handlungen oder Praktiken zu unterlassen, welche die Frau diskriminieren, und dafür zu sorgen, daß 
alle staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit dieser Verpflichtung handeln; 
e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau durch Personen, Organisa-
tionen oder Unternehmen zu ergreifen; 
f) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung oder Aufhe-
bung aller bestehenden Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die eine Dis-
kriminierung der Frau darstellen; 
g) alle innerstaatlichen strafrechtlichen Vorschriften aufzuheben, die eine Diskriminierung der Frau dar-
stellen. 

Artikel 3 
Die Vertragsstaaten treffen auf allen Gebieten, insbesondere auf politischem, sozialem, wirtschaftlichem 
und kulturellem Gebiet, alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur 
Sicherung der vollen Entfaltung und Förderung der Frau, damit gewährleistet wird, daß sie die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten gleichberechtigt mit dem Mann ausüben und genießen kann. 

Artikel 4 
(1) Zeitweilige Sondermaßnahmen der Vertragsstaaten zur beschleunigten Herbeiführung der Defacto-
Gleichberechtigung von Mann und Frau gelten nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Übereinkom-
mens, dürfen aber keinesfalls die Beibehaltung ungleicher oder gesonderter Maßstäbe zur Folge haben; 
diese Maßnahmen sind aufzuheben, sobald die Ziele der Chancengleichheit und Gleichbehandlung er-
reicht sind. 
(2) Sondermaßnahmen der Vertragsstaaten – einschließlich der in diesem Übereinkommen genannten 
Maßnahmen – zum Schutz der Mutterschaft gelten nicht als Diskriminierung. 

Artikel 5 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, 
a) um einen Wandel in den sozialen und kulturellen Verhaltensmustern von Mann und Frau zu bewirken, 
um so zur Beseitigung von Vorurteilen sowie von herkömmlichen und allen sonstigen auf der Vorstellung 
von der Unterlegenheit oder Überlegenheit des einen oder anderen Geschlechts oder der stereotypen 
Rollenverteilung von Mann und Frau beruhenden Praktiken zu gelangen; 
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b) um sicherzustellen, daß die Erziehung in der Familie zu einem richten Verständnis der Mutterschaft als 
einer sozialen Aufgabe und zur Anerkennung der gemeinsamen Verantwortung von Mann und Frau für 
die Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder beiträgt, wobei davon ausgegangen wird, daß das Interesse 
der Kinder in allen Fällen vorrangig zu berücksichtigen ist. 

Artikel 6 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen 
zur Abschaffung jeder Form des Frauenhandels und der Ausbeutung der Prostitution von Frauen. 

Artikel 7 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau im 
politischen und öffentlichen Leben ihres Landes und gewährleisten insbesondere allen Frauen in gleicher 
Weise wie den Männern 
a) das Stimmrecht bei allen Wahlen und Volksabstimmungen sowie das passive Wahlrecht für alle öffent-
lich gewählten Gremien; 
b) das Recht auf Mitwirkung an der Ausarbeitung der Regierungspolitik und deren Durchführung sowie 
auf Bekleidung öffentlicher Ämter und auf Wahrnehmung aller öffentlichen Aufgaben auf allen Ebenen 
staatlicher Tätigkeit; 
c) das Recht auf Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und Vereinigungen, die sich mit dem öffent-
lichen und politischen Leben ihres Landes befassen. 

Artikel 8 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß Frauen unter den glei-
chen Bedingungen wie Männer und ohne Diskriminierung die Möglichkeit haben, ihre Regierung auf in-
ternationaler Ebene zu vertreten und an der Arbeit internationaler Organisationen mitzuwirken. 

Artikel 9 
(1) Die Vertragsstaaten gewähren Frauen die gleichen Rechte wie Männern hinsichtlich des Erwerbs, des 
Wechsels oder der Beibehaltung der Staatsangehörigkeit. Insbesondere stellen die Vertragsstaaten si-
cher, daß weder durch Eheschließung mit einem Ausländer noch durch Wechsel der Staatsangehörigkeit 
des Ehemanns im Laufe der Ehe ohne weiteres sich die Staatsangehörigkeit der Frau ändert, diese staa-
tenlos wird oder ihr die Staatsangehörigkeit ihres Mannes aufgezwungen wird. 
(2) Die Vertragsstaaten gewähren Frauen die gleichen Rechte wie Männern im Hinblick auf die Staatsan-
gehörigkeit ihrer Kinder. 

Artikel 10 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau, 
um ihr im Bildungsbereich die gleichen Rechte wie dem Mann zu gewährleisten und auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung von Mann und Frau insbesondere folgendes sicherzustellen: 
a) gleiche Bedingungen bei der Berufsberatung, bei der Zulassung zum Unterricht und beim Erwerb von 
Zeugnissen an Bildungseinrichtungen jeder Art sowie in ländlichen als auch in städtischen Gebieten; die-
se Gleichberechtigung gilt im Hinblick auf Vorschulen, allgemeinbildende Schulen, Fachschulen, allge-
meine und technische Bildungseinrichtungen im tertiären Bereich sowie für jede Art der Berufsausbil-
dung; 
b) Zulassung zu denselben Bildungsprogrammen und Prüfungen sowie Lehrkräften mit gleichwertigen 
Qualifikationen und zu Schulanlagen und Schulausstattungen derselben Qualität; 
c) Beseitigung jeder stereotypen Auffassung in bezug auf die Rolle von Mann und Frau auf allen Bil-
dungsebenen und in allen Unterrichtsformen durch Förderung der Koedukation und sonstiger 
Erziehungsformen, die zur Erreichung dieses Zieles beitragen, insbesondere auch durch Überarbeitung 
von Lehrbüchern und Lehrplänen und durch Anpassung der Lehrmethoden; 
d) Chancengleichheit bei der Erlangung von Stipendien und sonstigen Ausbildungsbeihilfen; 
e) gleiche Möglichkeiten des Zugangs zu Weiterbildungsprogrammen, darunter Programme für erwach-
sene Analphabeten und zur funktionellen Alphabetisierung, insbesondere zur möglichst baldigen Verrin-
gerung jeden Bildungsgefälles zwischen Mann und Frau; 
f) Verringerung des Prozentsatzes von Frauen, die ihre Ausbildung abbrechen, sowie Veranstaltung von 
Programmen für Mädchen und Frauen, die vorzeitig von der Schule abgegangen sind; 
g) gleiche Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme an Sport und Leibesübungen; 
h) Zugang zu spezifischen Bildungsinformationen, die zur Gesunderhaltung und zum Wohlergehen der 
Familie beitragen, einschließlich Aufklärung und Beratung in bezug auf Familienplanung. 

Artikel 11 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
im Berufsleben, um ihr auf der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau gleiche Rechte zu 
gewährleisten, insbesondere 
a) das Recht auf Arbeit als unveräußerliches Recht jedes Menschen; 
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b) das Recht auf dieselben Arbeitsmöglichkeiten einschließlich der Anwendung derselben Auswahlkriteri-
en bei der Einstellung; 
c) das Recht auf freie Berufswahl und freie Wahl des Arbeitsplatzes, das Recht auf beruflichen Aufstieg, 
Arbeitsplatzsicherheit und alle Leistungen und Arbeitsbedingungen sowie das Recht auf Berufsausbil-
dung und Umschulung, einschließlich einer Lehre, der Berufsfortbildung und der ständigen Weiterbildung; 
d) das Recht auf gleiches Entgelt, einschließlich sonstiger Leistungen, und auf Gleichbehandlung bei 
gleichwertiger Arbeit sowie Gleichbehandlung bei der Bewertung der Arbeitsqualität; 
e) das Recht auf soziale Sicherheit, insbesondere auf Leistungen bei Eintritt in den Ruhestand, bei Ar-
beitslosigkeit, Krankheit, Invalidität und im Alter oder bei sonstiger Arbeitsunfähigkeit sowie das Recht auf 
bezahlten Urlaub; 
f) das Recht auf Schutz der Gesundheit und auf Sicherheit am Arbeitsplatz, einschließlich des Schutzes 
der Fortpflanzungsfähigkeit. 
(2) Um eine Diskriminierung der Frau wegen Eheschließung oder Mutterschaft zu verhindern und ihr ein 
wirksames Recht auf Arbeit zu gewährleisten, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen 
a) zum – mit Androhung von Sanktionen verbundenen – Verbot der Entlassung wegen Schwangerschaft 
oder Mutterschaftsurlaubs sowie der Diskriminierung aufgrund des Familienstands bei Entlassungen; 
b) zur Einführung des bezahlten oder mit vergleichbaren sozialen Vorteilen verbundenen Mutterschaftsur-
laubs ohne Verlust des bisherigen Arbeitsplatzes, des Dienstalters oder sozialer 
Zulagen; 
c) zur Förderung der Bereitstellung der erforderlichen unterstützenden Sozialdienste, die es Eltern 
ermöglichen, ihre Familienpflichten mit ihren beruflichen Aufgaben und mit der Teilnahme am öffentlichen 
Leben zu vereinbaren, insbesondere durch Förderung der Errichtung und des Ausbaus eines Netzes von 
Einrichtungen zur Kinderbetreuung; 
d) zur Gewährung besonderen Schutzes für Frauen während der Schwangerschaft bei Beschäftigungsar-
ten, die sich als schädlich für Schwangere erwiesen haben. 
(3) Die Gesetze zum Schutz der Frau in den in diesem Artikel genannten Bereichen werden in regelmä-
ßigen Abständen anhand der wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse überprüft und erforderli-
chenfalls geändert, aufgehoben oder erweitert. 

Artikel 12 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
im Bereich des Gesundheitswesens, um der Frau gleichberechtigt mit dem Mann Zugang zu den Ge-
sundheitsdiensten, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit der Familienplanung, zu gewährlei-
sten. 
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 sorgen die Vertragsstaaten für angemessene und erforderlichenfalls 
unentgeltliche Betreuung der Frau während der Schwangerschaft sowie während und nach der Entbin-
dung und für die ausreichende Ernährung während der Schwangerschaft und der Stillzeit. 

Artikel 13 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau in 
anderen Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, um der Frau nach dem Gleichheitsgrund-
satz die gleichen Rechte wie dem Mann zu gewährleisten, insbesondere  
a) das Recht auf Familienbeihilfen; 
b) das Recht, Bankdarlehen, Hypotheken und andere Finanzkredite aufzunehmen; 
c) das Recht auf Teilnahme an Freizeitbeschäftigungen, Sport und allen Aspekten des kulturellen Le-
bens. 

Artikel 14 
(1) Die Vertragsstaaten berücksichtigen die besonderen Probleme der Frauen auf dem Lande und die 
wichtige Rolle dieser Frauen für das wirtschaftliche Überlegen ihrer Familien, einschließlich ihrer Arbeit in 
nichtmonetären Wirtschaftsbereichen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um dafür zu sorgen, daß 
die Bestimmung dieses Übereinkommens auch auf Frauen in ländlichen Gebieten Anwendung finden. 
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
in ländlichen Gebieten, um dafür zu sorgen, daß sie gleichberechtigt mit dem Mann an der ländlichen 
Entwicklung und an den sich daraus ergebenden Vorteilen teilhaben kann, und gewährleisten ihr insbe-
sondere das Recht auf 
a) Mitwirkung – auf allen Ebenen – an der Aufstellung und Durchführung von Entwicklungsplänen; 
b) Zugang zu angemessenen Gesundheitsdiensten, einschließlich Aufklärungs- und Beratungsdiensten 
und sonstigen Einrichtungen auf dem Gebiet der Familienplanung; 
c) unmittelbare Leistungen aus Programmen der sozialen Sicherheit; 
d) schulische und außerschulische Ausbildung und Bildung jeder Art, einschließlich funktioneller Alphabe-
tisierung, sowie die Nutzung aller Gemeinschafts- und Volksbildungseinrichtungen, insbesondere zur Er-
weiterung ihres Fachwissens; 
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e) Organisierung von Selbsthilfegruppen und Genossenschaften zur Erlangung wirtschaftlicher Chancen-
gleichheit durch selbständige oder unselbständige Arbeit; 
f) Teilnahme an allen Gemeinschaftsbetätigungen; 
g) Zugang zu landwirtschaftlichen Krediten und Darlehen, Vermarktungseinrichtungen und geeigneten 
Technologien sowie Gleichbehandlung im Rahmen von Boden- und Agrarreformen und ländlichen Um-
siedlungsaktionen; 
h) angemessene Lebensbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Wohnung, sanitäre Einrichtungen, 
Elektrizitäts- und Wasserversorgung sowie Verkehrs- und Nachrichtenverbindungen. 

Artikel 15 
(1) Die Vertragsstaaten stellen die Frau dem Mann vor dem Gesetz gleich. 
(2) Die Vertragsstaaten gewähren der Frau in zivilrechtlichen Fragen dieselbe Rechtsfähigkeit wie dem 
Mann und dieselben Möglichkeiten zur Ausübung dieser Rechtsfähigkeit. Insbesondere räumen sie der 
Frau gleiche Rechte in bezug auf den Abschluß von Verträgen ein und gewähren ihr Gleichbehandlung in 
allen Stadien gerichtlicher Verfahren. 
(3) Die Vertragsstaaten kommen überein, daß alle Verträge und alle sonstigen Privaturkunden, deren 
Rechtswirkung auf die Einschränkung der Rechtsfähigkeit der Frau gerichtet ist, nichtig sind. 
(4) Die Vertragsstaaten gewähren Männern und Frauen die gleichen Rechte hinsichtlich der Rechtsvor-
schriften über die Freizügigkeit und die freie Wahl ihres Aufenthaltsorts und ihres Wohnsitzes. 

Artikel 16 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
in Ehe- und Familienfragen und gewährleisten auf der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau insbesondere folgende Rechte: 
a) gleiches Recht auf Eheschließung; 
b) gleiches Recht auf freie Wahl des Ehegatten sowie auf Eheschließung nur mit freier und voller Zu-
stimmung; 
c) gleiche Rechte und Pflichten in der Ehe und bei deren Auflösung; 
d) gleiche Rechte und Pflichten als Eltern, ungeachtet ihres Familienstands, in allen ihre Kinder betref-
fenden Fragen; in jedem Fall sind die Interessen der Kinder vorrangig zu berücksichtigen; 
e) gleiches Recht auf freie und verantwortungsbewußte Entscheidung über Anzahl und Altersunterschied 
ihrer Kinder sowie auf Zugang zu den zur Ausübung dieser Rechte erforderlichen Informationen, Bil-
dungseinrichtungen und Mitteln; 
f) gleiche Rechte und Pflichten in Fragen der Vormundschaft, Pflegschaft, Personen- und Vermögenssor-
ge, Adoption von Kindern oder ähnlichen Rechtseinrichtungen, soweit das innerstaatliche Recht derartige 
Rechtsinstitute kennt; in jedem Fall sind die Interessen der Kinder vorrangig zu berücksichtigen; 
g) die gleichen persönlichen Rechte als Ehegatten, einschließlich des Rechts auf Wahl des Familienna-
mens, eines Berufs und einer Beschäftigung; 
h) gleiche Rechte beider Ehegatten hinsichtlich des Eigentums an Vermögen und dessen Erwerb, Bewirt-
schaftung, Verwaltung und Nutzung sowie der Verfügung darüber, gleichwie ob unentgeltlich oder gegen 
Entgelt. 
(2) Die Verlobung und Eheschließung eines Kindes haben keine Rechtswirksamkeit; es werden alle er-
forderlichen Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen ergriffen, um ein Mindestalter für 
die Eheschließung festzulegen und die Eintragung der Eheschließung in ein amtliches Register zur Pflicht 
zu machen.  

Artikel 17 
(1) Zur Prüfung der Fortschritte bei der Durchführung dieses Übereinkommens wird ein (im folgenden als 
„Ausschuß“ bezeichneter) Ausschuß für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau eingesetzt; er be-
steht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens aus achtzehn, nach Ratifikation oder Beitritt 
des fünfunddreißigsten Vertragsstaats aus dreiundzwanzig Sachverständigen von hohem sittlichem Rang 
und großer Sachkenntnis auf dem von dem Übereinkommen erfaßten Gebiet. Die Sachverständigen 
werden von den Vertragsstaaten unter ihren Staatsangehörigen ausgewählt und sind in persönlicher Ei-
genschaft tätig; dabei ist auf eine gerechte geographische Verteilung und auf Vertretung der verschiede-
nen Zivilisationsformen sowie der wichtigsten Rechtssysteme zu achten. 
[...] 

Artikel 18 
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zur Beratung 
durch den Ausschuß einen Bericht über die zur Durchführung dieses Übereinkommens getroffenen Ge-
setzgebungs-, Gerichts-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen und die diesbezüglichen Fortschritte 
vorzulegen, und zwar  
a) innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat 
und 
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b) danach mindestens alle vier Jahre und so oft es der Ausschuß verlangt. 
[...] 
 

 [CEDAW]-Fakultativprotokoll zum Individualbeschwerderecht und zum Untersu-
chungsrecht. (1999) 
BGBl. 2001 II, 1238 

Artikel 1 
Jeder Vertragsstaat dieses Protokolls ("Vertragsstaat") erkennt die Zuständigkeit des Ausschusses für die 
Beseitigung der Diskriminierung der Frau ("Ausschuss") für die Entgegennahme und Prüfung von nach 
Artikel 2 eingereichten Mitteilungen an.  

Artikel 2 
Mitteilungen können von oder im Namen von der Hoheitsgewalt eines Vertragsstaats unterstehenden 
Einzelpersonen oder Personengruppen eingereicht werden, die behaupten, Opfer einer Verletzung eines 
im Übereinkommen niedergelegten Rechts durch diesen Vertragsstaat zu sein. Wird eine Mitteilung im 
Namen von Einzelpersonen oder Personengruppen eingereicht, so hat dies mit ihrer Zustimmung zu ge-
schehen, es sei denn, der Verfasser kann rechtfertigen, ohne eine solche Zustimmung in ihrem Namen 
zu handeln. 
 

II. Verfassungsrecht 

Frankreich - Verfassung der (V.) Französischen Republik (1958)  

Artikel 3 
Die nationale Souveränität liegt beim Volke, das sie durch seine Vertreter und durch Volksentscheid aus-
übt. 
[...] 
Die Wahl kann unmittelbar oder mittelbar unter den in der Verfassung vorgesehenen Bedingungen erfol-
gen. Sie ist immer allgemein, gleich und geheim. 
Wahlberechtigt sind nach Maßgabe des Gesetzes alle volljährigen französischen Staatsangehörigen bei-
derlei Geschlechts, die im Besitz ihrer bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte sind. 
Durch Gesetz vom 18. Januar 1999 wurde dem Absatz 4 folgender Satz angefügt: 
"Das Gesetz fördert den gleichen Zugang von Frauen und Männern zu den Wahlmandaten und -ämtern." 

Artikel 4  
Die politischen Parteien und Gruppierungen wirken bei den Wahlentscheidungen mit. Ihre Bildung und 
die Ausübung ihrer Tätigkeit sind frei. Sie haben die Grundsätze der nationalen Souveränität und der 
Demokratie zu achten. 
Durch Gesetz vom 18. Januar 1999 wurde dem Artikel 4 folgender Absatz angefügt: 
"Sie tragen unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen zur Verwirklichung des im letzen Absatz von 
Artikel 3 enthaltenen Grundsatzes bei." 
 

Kanada - Canadian Charter of Rights and Freedoms (1982)  

Section 15 [General Equality, No Discrimination] 
(1) Every individual is equal before the and under the law and has the right to the equal protection and 
equal benefit of the law without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, 
sex, age, or mental or physical disability. 
(2) Subsection (1) does not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration of 
conditions of disadvantaged individuals or groups including those that are disadvantaged because or 
race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age, or mental or physical disability. 
 

Südafrika - Constitution of the Republic of South Africa (1996)  

9. Equality 
(1) Everyone is equal before the law and has the right to equal protection and benefit of the law. 
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(2) Equality includes the full and equal enjoyment of all rights and freedoms. To promote the achievement 
of equality, legislative and other measures designed to protect or advance persons, or categories of per-
sons, disadvantaged by unfair discrimination may be taken. 
(3) The state may not unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds, 
including race, gender, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, colour, sexual orientation, 
age, disability, religion, conscience, belief, culture, language and birth. 
(4) No person may unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds in 
terms of subsection (3). National legislation must be enacted to prevent or prohibit unfair discrimination. 
(5) Discrimination on one or more of the grounds listed in subsection (3) is unfair unless it is established 
that the discrimination is fair. 
 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)  
Ausfertigungsdatum: 23.05.1949, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. August 2006 BGBl. I S. 
2034 

Artikel 1 [Menschenwürde, Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt] 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staat-

lichen Gewalt. 
[...] 

Artikel 2 [Allgemeines Freiheitsrecht, Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, Frei-
heit der Person] 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 
verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 
[...] 

Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz; Gleichberechtigung von Männern und Frauen; Dis-
kriminierungsverbote] 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.  
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt 
oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

Artikel 4 [Glaubens- und Gewissensfreiheit] 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Be-
kenntnisses sind unverletzlich. 
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 
[...] 

Artikel 5 [Meinungsfreiheit, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit] 
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich 
aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. 
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der 
Treue zur Verfassung. 

Artikel 6 [Ehe und Familie; nichteheliche Kinder] 
 (1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 
 (2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen oblie-
gende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
 (3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der 
Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen 
Gründen zu verwahrlosen drohen. 
 (4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 
 (5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche 
und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. 

Artikel 7 [Schulwesen] 
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. 
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(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht 
zu bestimmen. 
(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen 
ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen sei-
nen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. 
[...] 

Artikel 8 [Versammlungsfreiheit] 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu 
versammeln. 
[...] 

Artikel 9 [Vereinigungsfreiheit] 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. 
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich ge-
gen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind 
verboten. 
[...] 

Artikel 10 [Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis] 
Artikel 11 [Freizügigkeit] 
Artikel 12 [Berufsfreiheit] 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Be-
rufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. 
[...]  

Artikel 12a [Dienstverpflichtungen] 
(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bun-
desgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. 
[...]  
(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und Heilwesen 
sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, 
so können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten fünfundfünfzigsten Lebensjahr 
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie 
dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden.  
[...]  

Artikel 13 [Unverletzlichkeit der Wohnung] 
Artikel 14 [Eigentum und Erbrecht] 
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Ge-
setze bestimmt. 
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. 
[...]  

Artikel 15 [Sozialisierung] 
Artikel 16 [Ausbürgerung, Auslieferung] 
Artikel 16a [Asylrecht] 
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften 
oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sicherge-
stellt ist. Die Staaten außerhalb der Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des 
Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz [...] bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 können aufenthalts-
beendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden. 
(3) Durch Gesetz [...] können Staaten bestimmt werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, der 
Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, dass dort weder 
politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es 
wird vermutet, dass ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsa-
chen vorträgt, die die Annahme begründen, dass er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird. 
[...]  
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Artikel 17 [Petitionsrecht] 
Artikel 17a [Einschränkung von Grundrechten bei Soldaten] 
Artikel 18 [Verwirkung von Grundrechten] 
Artikel 19 [Einschränkung von Grundrechten, Rechtsschutz] 
[...]  
(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf 
diese anwendbar sind. 
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg of-
fen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 
10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 

Artikel 20 [Grundlagen staatlicher Ordnung, Widerstandsrecht] 
Artikel 28 [Verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern (Homogenitätsgebot); Gewähr-
leistung der kommunalen Selbstverwaltung] 
Artikel 33 [Staatsbürgerliche Rechte] 
(1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. 
(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu je-
dem öffentlichen Amte. 
(3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sowie 
die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Nie-
mandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer Welt-
anschauung ein Nachteil erwachsen. 
[...]  
(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des 
Berufsbeamtentums zu regeln. 

Artikel 38 [Wahlrecht] 
(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher 
und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht ge-
bunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. 
(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht 
hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. 
(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz. 
 

III. Recht der Europäischen Union 

Vertrag zur Gründung der europäischen Gemeinschaft (EGV) 
Konsolidierte Fassung des Vertrags zur Gründung der europäischen Gemeinschaft - Amtsblatt EU vom 
29. Dezember 2006 Nr. C 321E  

Artikel 2 
Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und einer Wirt-
schafts- und Währungsunion sowie durch die Durchführung der in den Artikeln 3 und 4 genannten ge-
meinsamen Politiken und Maßnahmen in der ganzen Gemeinschaft eine harmonische, ausgewogene und 
nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftslebens, ein hohes Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß an 
sozialem Schutz, die Gleichstellung von Männern und Frauen, ein beständiges, nichtinflationäres Wach-
stum, einen hohen Grad von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der Wirtschaftsleistungen, ein hohes 
Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität, die Hebung der Lebenshaltung und der Le-
bensqualität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitglied-
staaten zu fördern. 

Artikel 3 
(1) Die Tätigkeit der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 2 umfasst nach Maßgabe dieses Vertrags und 
der darin vorgesehenen Zeitfolge: 
a) das Verbot von Zöllen und mengenmäßigen Beschränkungen bei der Ein- und Ausfuhr von 
Waren sowie aller sonstigen Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten; 
b) eine gemeinsame Handelspolitik; 
c) einen Binnenmarkt, der durch die Beseitigung der Hindernisse für den freien Waren-, Personen-, 
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten gekennzeichnet ist; 
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d) Maßnahmen hinsichtlich der Einreise und des Personenverkehrs nach Titel IV; 
e) eine gemeinsame Politik auf dem Gebiet der Landwirtschaft und der Fischerei; 
f) eine gemeinsame Politik auf dem Gebiet des Verkehrs; 
g) ein System, das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor Verfälschungen schützt; 
h) die Angleichung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften, soweit dies für das Funktionieren des 
Gemeinsamen Marktes erforderlich ist; 
i) die Förderung der Koordinierung der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten im Hinblick auf 
die Verstärkung ihrer Wirksamkeit durch die Entwicklung einer koordinierten Beschäftigungsstrategie; 
j) eine Sozialpolitik mit einem Europäischen Sozialfonds; 
k) die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts; 
l) eine Politik auf dem Gebiet der Umwelt; 
m) die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Gemeinschaft; 
n) die Förderung der Forschung und technologischen Entwicklung; 
o) die Förderung des Auf- und Ausbaus transeuropäischer Netze; 
p) einen Beitrag zur Erreichung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus; 
q) einen Beitrag zu einer qualitativ hoch stehenden allgemeinen und beruflichen Bildung sowie 
zur Entfaltung des Kulturlebens in den Mitgliedstaaten; 
r) eine Politik auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit; 
s) die Assoziierung der überseeischen Länder und Hoheitsgebiete, um den Handelsverkehr zu 
steigern und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung durch gemeinsame Bemühungen zu 
fördern; 
t) einen Beitrag zur Verbesserung des Verbraucherschutzes; 
u) Maßnahmen in den Bereichen Energie, Katastrophenschutz und Fremdenverkehr. 
(2) Bei allen in diesem Artikel genannten Tätigkeiten wirkt die Gemeinschaft darauf hin, Ungleichheiten zu 
beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern. 

Artikel 13 (ex-Artikel 6a) 
(1) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags kann der Rat im Rahmen der durch den 
Vertrag auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen treffen, um Diskriminierun-
gen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen. 
[...] 

Artikel 141 (ex-Artikel 119)  
(1) Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frau-
en bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicher. 
(2) Unter „Entgelt“ im Sinne dieses Artikels sind die üblichen Grund- oder Mindestlöhne und -gehälter so-
wie alle sonstigen Vergütungen zu verstehen, die der Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses dem 
Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar in bar oder in Sachleistungen zahlt.  
Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bedeutet: 
a) dass das Entgelt für eine gleiche nach Akkord bezahlte Arbeit aufgrund der gleichen Maßeinheit fest-
gesetzt wird, 
b) dass für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei gleichem Arbeitsplatz gleich ist. 
(3) [...]  
(4) Im Hinblick auf die effektive Gewährleistung der vollen Gleichstellung von Männern und Frauen im Ar-
beitsleben hindert der Grundsatz der Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten nicht daran, zur Erleichterung 
der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts oder zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich von 
Benachteiligungen in der beruflichen Laufbahn spezifische Vergünstigungen beizubehalten oder zu be-
schließen. 
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Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) 
C 310/42 Amtsblatt der Europäischen Union 16.12.2004 
Hinweis: Rechtsverbindlich wird die Charta erst mit Inkrafttreten des EU-Verfassungsvertrages, den die 
Staats- und Regierungschefs der EU am 18. Juni 2004 in Brüssel verabschiedet haben 

TITEL I 
WÜRDE DES MENSCHEN 
Artikel II-61 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. 

Artikel II-62 Recht auf Leben 
(1) Jede Person hat das Recht auf Leben. 
(2) Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden. 

Artikel II-63 Recht auf Unversehrtheit 
(1) Jede Person hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. 
(2) Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere Folgendes beachtet werden: 
- die freie Einwilligung der betroffenen Person nach vorheriger Aufklärung entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Modalitäten, 
- das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjenigen, welche die Selektion von Personen zum 
Ziel haben, 
- das Verbot, den menschlichen Körper und Teile davon als solche zur Erzielung von Gewinnen zu 
nutzen, 
- das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen. 

Artikel II-64 Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Be-
handlung 
Artikel II-65 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit 
TITEL II 
FREIHEITEN 
Artikel II-66 Recht auf Freiheit und Sicherheit 
Artikel II-67 Achtung des Privat- und Familienlebens 
Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihrer 
Kommunikation. 
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Artikel II-68 Schutz personenbezogener Daten 
Artikel II-69 Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen 
Artikel II-70 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 
Artikel II-71 Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit 
Artikel II-72 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 
Artikel II-73 Freiheit von Kunst und Wissenschaft 
Kunst und Forschung sind frei. Die akademische Freiheit wird geachtet. 

ArtikelII-74 Recht auf Bildung 
Artikel II-75 Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten 
Artikel II-76 Unternehmerische Freiheit 
Artikel II-77 Eigentumsrecht 
Artikel II-78 Asylrecht 
Artikel II-79 Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung 

TITEL III 
GLEICHHEIT 
Artikel II-80 Gleichheit vor dem Gesetz 
Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich. 

Artikel II-81 Nichtdiskriminierung 
(1) Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen 
oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, 
der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Ver-
mögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung, sind verboten. 
(2) Im Anwendungsbereich des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des Vertrags 
über die Europäische Union ist unbeschadet der besonderen Bestimmungen dieser Verträge jede Diskri-
minierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. 

Artikel II-82 Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen  
Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. 

Artikel II-83 Gleichheit von Männern und Frauen 
Die Gleichheit von Männern und Frauen ist in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, der Ar-
beit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen. Der Grundsatz der Gleichheit steht der Beibehaltung oder 
der Einführung spezifischer Vergünstigungen für das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen. 

Artikel II-84 Rechte des Kindes 
(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. Sie 
können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ih-
rem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt. 
(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen muss das Wohl des 
Kindes eine vorrangige Erwägung sein. 
(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden 
Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen. 

Artikel II-85 Rechte älterer Menschen 
Die Union anerkennt und achtet das Recht älterer Menschen auf ein würdiges und unabhängiges Leben 
und auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben. 

Artikel II-86 Integration von Menschen mit Behinderung 
Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur Ge-
währleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme am 
Leben der Gemeinschaft. 
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KAPITEL IV SOLIDARITÄT 
KAPITEL V BÜRGERRECHTE 
KAPITEL VI JUSTIZIELLE RECHTE 
KAPITEL VII ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
Artikel 51 Anwendungsbereich 
(1) Diese Charta gilt für die Organe und Einrichtungen der Union unter Einhaltung des Subsidiaritätsprin-
zips und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union. Dementspre-
chend achten sie die Rechte, halten sie sich an die Grundsätze und fördern sie deren Anwendung gemäß 
ihren jeweiligen Zuständigkeiten. 
(2) Diese Charta begründet weder neue Zuständigkeiten noch neue Aufgaben für die Gemeinschaft und 
für die Union, noch ändert sie die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben. 

Artikel 52 Tragweite der garantierten Rechte 
(1) Jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta anerkannten Rechte und Freiheiten muss ge-
setzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten achten. Unter Wahrung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dürfen Einschränkungen nur vorgenommen werden, wenn sie 
notwendig sind und den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den 
Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen. 
(2) Die Ausübung der durch diese Charta anerkannten Rechte, die in den Gemeinschaftsverträgen oder 
im Vertrag über die Europäische Union begründet sind, erfolgt im Rahmen der darin festgelegten Bedin-
gungen und Grenzen. 
(3) So weit diese Charta Rechte enthält, die den durch die Europäische Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten garantierten Rechten entsprechen, haben sie die gleiche Bedeu-
tung und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention verliehen wird. Diese Bestimmung steht 
dem nicht entgegen, dass das Recht der Union einen weiter gehenden Schutz gewährt. 

Artikel 53 Schutzniveau 
Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschränkung oder Verletzung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jeweiligen Anwendungsbereich durch das Recht der Union und 
das Völkerrecht sowie durch die internationalen Übereinkommen, bei denen die Union, die Gemeinschaft 
oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, darunter insbesondere die Europäische Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, sowie durch die Verfassungen der Mitgliedstaaten an-
erkannt werden. 
[...] 
 
 

Richtlinie 2006/54 EG (Geschlecht Neufassung) 
vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
 
Die RL 76/207/EWG [...] und die RL 86/378/EWG [...] wurden erheblich geändert. Die RL 75/117/EWG 
[...] und die RL 97/80/EG [...] enthalten ebenfalls Bestimmungen, deren Ziel die Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen ist. Anlässlich neuerlicher Änderungen der 
genannten Richtlinien empfiehlt sich aus Gründen der Klarheit eine Neufassung sowie die Zusammen-
fassung der wichtigsten Bestimmungen [...] in einem einzigen Text. 
[...] Die Richtlinien 75/117/EWG, 76/207/EWG, 86/378/EWG und 97/80/EG werden mit Wirkung vom 15. 
August 2009 aufgehoben[...] 
[...] 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Die Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 9. Februar 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbil-
dung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen [3] und die Richtlinie 
86/378/EWG des Rates vom 24. Juli 1986 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit [4] wurden erheblich 
geändert [5]. Die Richtlinie 75/117/EWG des Rates vom 10. Februar 1975 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer 
und Frauen [6] und die Richtlinie 97/80/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 über die Beweislast bei 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts [7] enthalten ebenfalls Bestimmungen, deren Ziel die Verwirk-
lichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen ist. Anlässlich neuerlicher Än-
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derungen der genannten Richtlinien empfiehlt sich aus Gründen der Klarheit eine Neufassung sowie die 
Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen auf diesem Gebiet mit verschiedenen Entwicklungen 
aufgrund der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (im Folgenden "Ge-
richtshof") in einem einzigen Text. 
 
(2) Die Gleichstellung von Männern und Frauen stellt nach Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags 
sowie nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ein grundlegendes Prinzip dar. In diesen Vertragsbe-
stimmungen wird die Gleichstellung von Männern und Frauen als Aufgabe und Ziel der Gemeinschaft be-
zeichnet, und es wird eine positive Verpflichtung begründet, sie bei allen Tätigkeiten der Gemeinschaft zu 
fördern. 
 
(3) Der Gerichtshof hat festgestellt, dass die Tragweite des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen nicht auf das Verbot der Diskriminierung aufgrund des natürlichen Geschlechts einer 
Person beschränkt werden kann. Angesichts seiner Zielsetzung und der Art der Rechte, die damit ge-
schützt werden sollen, gilt er auch für Diskriminierungen aufgrund einer Geschlechtsumwandlung. 
[...] 
(6) Die Belästigung einer Person und die sexuelle Belästigung stellen einen Verstoß gegen den Grund-
satz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen dar und sind somit als Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts im Sinne dieser Richtlinie anzusehen. Diese Formen der Diskriminierung kommen nicht nur 
am Arbeitsplatz vor, sondern auch im Zusammenhang mit dem Zugang zur Beschäftigung, zur Berufsbil-
dung und zum beruflichen Aufstieg. Diese Formen der Diskriminierung sollten daher verboten werden, 
und es sollten wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen vorgesehen werden. 
[...] 
(10) Der Gerichtshof hat festgestellt, dass der Grundsatz des gleichen Entgelts unter bestimmten Um-
ständen nicht nur für Situationen gilt, in denen Männer und Frauen für denselben Arbeitgeber arbeiten. 
[...] 
(19) Die Sicherstellung des gleichen Zugangs zur Beschäftigung und zur entsprechenden Berufsbildung 
ist grundlegend für die Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 
Arbeits- und Beschäftigungsfragen. Jede Einschränkung dieses Grundsatzes sollte daher auf diejenigen 
beruflichen Tätigkeiten beschränkt bleiben, die aufgrund ihrer Art oder der Bedingungen ihrer Ausübung 
die Beschäftigung einer Person eines bestimmten Geschlechts erfordern, sofern damit ein legitimes Ziel 
verfolgt und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprochen wird. 
[...] 
(28) Die wirksame Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung erfordert die Schaffung ange-
messener Verfahren durch die Mitgliedstaaten. 
 
(29) Die Schaffung angemessener rechtlicher und administrativer Verfahren zur Durchsetzung der Ver-
pflichtungen aufgrund der vorliegenden Richtlinie ist wesentlich für die tatsächliche Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung. 
[...] 
(31) Um den durch diese Richtlinie gewährleisteten Schutz weiter zu verbessern, sollte auch die Möglich-
keit bestehen, dass sich Verbände, Organisationen und andere juristische Personen unbeschadet der na-
tionalen Verfahrensregeln bezüglich der Vertretung und Verteidigung bei einem entsprechenden Be-
schluss der Mitgliedstaaten im Namen der beschwerten Person oder zu deren Unterstützung an einem 
Verfahren beteiligen. 
[...] 

Artikel 1 Gegenstand 
Ziel der vorliegenden Richtlinie ist es, die Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen sicherzustellen. 
Zu diesem Zweck enthält sie Bestimmungen zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 
in Bezug auf 
a) den Zugang zur Beschäftigung einschließlich des beruflichen Aufstiegs und zur Berufsbildung, 
b) Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts, 
c) betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit. 
Weiter enthält sie Bestimmungen, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Verwirklichung durch die 
Schaffung angemessener Verfahren wirksamer gestaltet wird. 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
a) "unmittelbare Diskriminierung" eine Situation, in der eine Person aufgrund ihres Geschlechts eine we-
niger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, er-
fahren hat oder erfahren würde; 
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b) "mittelbare Diskriminierung" eine Situation, in der dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien 
oder Verfahren Personen des einen Geschlechts in besonderer Weise gegenüber Personen des anderen 
Geschlechts benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren 
sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels 
angemessen und erforderlich; 
c) "Belästigung" unerwünschte auf das Geschlecht einer Person bezogene Verhaltensweisen, die be-
zwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterun-
gen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld ge-
schaffen wird; 
d) "sexuelle Belästigung" jede Form von unerwünschtem Verhalten sexueller Natur, das sich in uner-
wünschter verbaler, nicht-verbaler oder physischer Form äußert und das bezweckt oder bewirkt, dass die 
Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfein-
dungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen und Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird; 
e) "Entgelt" die üblichen Grund- oder Mindestlöhne und �gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen, die 
der Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer mittelbar oder unmittelbar als Geld- 
oder Sachleistung zahlt; 
f) "betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit" Systeme, die nicht durch die Richtlinie 79/7/EWG des 
Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit [16] geregelt werden und deren Zweck darin 
besteht, den abhängig Beschäftigten und den Selbständigen in einem Unternehmen oder einer Unter-
nehmensgruppe, in einem Wirtschaftszweig oder den Angehörigen eines Berufes oder einer Berufsgrup-
pe Leistungen zu gewähren, die als Zusatzleistungen oder Ersatzleistungen die gesetzlichen Systeme 
der sozialen Sicherheit ergänzen oder an ihre Stelle treten, unabhängig davon, ob der Beitritt zu diesen 
Systemen Pflicht ist oder nicht. 
(2) Im Sinne dieser Richtlinie gelten als Diskriminierung 
a) Belästigung und sexuelle Belästigung sowie jede nachteilige Behandlung aufgrund der Zurückweisung 
oder Duldung solcher Verhaltensweisen durch die betreffende Person; 
b) die Anweisung zur Diskriminierung einer Person aufgrund des Geschlechts; 
c) jegliche ungünstigere Behandlung einer Frau im Zusammenhang mit Schwangerschaft oder Mutter-
schaftsurlaub im Sinne der Richtlinie 92/85/EWG. 

Artikel 3 Positive Maßnahmen 
Die Mitgliedstaaten können im Hinblick auf die Gewährleistung der vollen Gleichstellung von Männern 
und Frauen im Arbeitsleben Maßnahmen im Sinne von Artikel 141 Absatz 4 des Vertrags beibehalten o-
der beschließen. 

TITEL II 
BESONDERE BESTIMMUNGEN 
KAPITEL 1 
Gleiches Entgelt 
Artikel 4 Diskriminierungsverbot 
Bei gleicher Arbeit oder bei einer Arbeit, die als gleichwertig anerkannt wird, wird mittelbare und unmittel-
bare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in Bezug auf sämtliche Entgeltbestandteile und -
bedingungen beseitigt. 
Insbesondere wenn zur Festlegung des Entgelts ein System beruflicher Einstufung verwendet wird, muss 
dieses System auf für männliche und weibliche Arbeitnehmer gemeinsamen Kriterien beruhen und so be-
schaffen sein, dass Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen werden. 

KAPITEL 2 
Gleichbehandlung in betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit 
Artikel 5 Diskriminierungsverbot 
Unbeschadet des Artikels 4 darf es in betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit keine unmittelbare 
oder mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geben, insbesondere hinsichtlich 
a) des Anwendungsbereichs solcher Systeme und die Bedingungen für den Zugang zu ihnen, 
b) der Beitragspflicht und der Berechnung der Beiträge, 
c) der Berechnung der Leistungen, einschließlich der Zuschläge für den Ehegatten und für unterhaltsbe-
rechtigte Personen, sowie der Bedingungen betreffend die Geltungsdauer und die Aufrecherhaltung des 
Leistungsanspruchs. 
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Artikel 6 Persönlicher Anwendungsbereich 
Dieses Kapitel findet entsprechend den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten 
Anwendung auf die Erwerbsbevölkerung einschließlich der Selbständigen, der Arbeitnehmer, deren Er-
werbstätigkeit durch Krankheit, Mutterschaft, Unfall oder unverschuldete Arbeitslosigkeit unterbrochen ist, 
und der Arbeitssuchenden sowie auf die sich im Ruhestand befindlichen oder arbeitsunfähigen Arbeit-
nehmer und auf ihre anspruchsberechtigten Angehörigen. 

Artikel 7 Sachlicher Anwendungsbereich 
(1) Dieses Kapitel findet Anwendung 
a) auf betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit, die Schutz gegen folgende Risiken bieten: 
i) Krankheit, 
ii) Invalidität, 
iii) Alter, einschließlich vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, 
iv) Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 
v) Arbeitslosigkeit; 
b) auf betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit, die sonstige Sozialleistungen in Form von Geld- oder 
Sachleistungen vorsehen, insbesondere Leistungen an Hinterbliebene und Familienleistungen, wenn die-
se Leistungen als vom Arbeitgeber aufgrund des Beschäftigungsverhältnisses an den Arbeitnehmer ge-
zahlte Vergütungen gelten. 
(2) Dieses Kapitel findet auch Anwendung auf Rentensysteme für eine besondere Gruppe von Arbeit-
nehmern wie beispielsweise Beamte, wenn die aus dem System zu zahlenden Leistungen aufgrund des 
Beschäftigungsverhältnisses mit dem öffentlichen Arbeitgeber gezahlt werden. Die Tatsache, dass ein 
solches System Teil eines allgemeinen durch Gesetz geregelten Systems ist, steht dem nicht entgegen. 

Artikel 8 Ausnahmen vom sachlichen Anwendungsbereich 
(1) Dieses Kapitel gilt nicht 
a) für Einzelverträge Selbständiger, 
b) für Systeme Selbständiger mit nur einem Mitglied, 
c) im Fall von abhängig Beschäftigten für Versicherungsverträge, bei denen der Arbeitgeber nicht Ver-
tragspartei ist, 
d) für fakultative Bestimmungen betrieblicher Systeme der sozialen Sicherheit, die einzelnen Mitgliedern 
eingeräumt werden, um ihnen 
i) entweder zusätzliche Leistungen 
ii) oder die Wahl des Zeitpunkts, zu dem die regulären Leistungen für Selbständige einsetzen, oder die 
Wahl zwischen mehreren Leistungen zu garantieren, 
e) für betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit, sofern die Leistungen durch freiwillige Beiträge der 
Arbeitnehmer finanziert werden. 
(2) Diesem Kapitel steht nicht entgegen, dass ein Arbeitgeber Personen, welche die Altersgrenze für die 
Gewährung einer Rente aus einem betrieblichen System der sozialen Sicherheit, jedoch noch nicht die 
Altersgrenze für die Gewährung einer gesetzlichen Rente erreicht haben, eine Zusatzrente gewährt, da-
mit der Betrag der gesamten Leistungen dem Betrag entspricht oder nahe kommt, der Personen des an-
deren Geschlechts in derselben Lage, die bereits das gesetzliche Rentenalter erreicht haben, gewährt 
wird, bis die Bezieher der Zusatzrente das gesetzliche Rentenalter erreicht haben. 

Artikel 9 Beispiele für Diskriminierung 
(1) Dem Grundsatz der Gleichbehandlung entgegenstehende Bestimmungen sind solche, die sich unmit-
telbar oder mittelbar auf das Geschlecht stützen und Folgendes bewirken: 
a) Festlegung der Personen, die zur Mitgliedschaft in einem betrieblichen System der sozialen Sicherheit 
zugelassen sind; 
b) Regelung der Zwangsmitgliedschaft oder der freiwilligen Mitgliedschaft in einem betrieblichen System 
der sozialen Sicherheit; 
c) unterschiedliche Regeln für das Beitrittsalter zum System oder für die Mindestdauer der Beschäftigung 
oder Zugehörigkeit zum System, die einen Leistungsanspruch begründen; 
d) Festlegung — außer in den unter den Buchstaben h und j genannten Fällen — unterschiedlicher Re-
geln für die Erstattung der Beiträge, wenn der Arbeitnehmer aus dem System ausscheidet, ohne die Be-
dingungen erfüllt zu haben, die ihm einen aufgeschobenen Anspruch auf die langfristigen Leistungen ga-
rantieren; 
e) Festlegung unterschiedlicher Bedingungen für die Gewährung der Leistungen oder die Beschränkung 
dieser Leistungen auf eines der beiden Geschlechter; 
f) Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand; 
g) Unterbrechung der Aufrechterhaltung oder des Erwerbs von Ansprüchen während eines gesetzlich 
oder tarifvertraglich festgelegten Mutterschaftsurlaubs oder Urlaubs aus familiären Gründen, der vom Ar-
beitgeber bezahlt wird; 
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h) Gewährung unterschiedlicher Leistungsniveaus, es sei denn, dass dies notwendig ist, um versiche-
rungstechnischen Berechnungsfaktoren Rechnung zu tragen, die im Fall von Festbeitragssystemen je 
nach Geschlecht unterschiedlich sind; bei durch Kapitalansammlung finanzierten Festleistungssystemen 
ist hinsichtlich einiger Punkte eine Ungleichbehandlung gestattet, wenn die Ungleichheit der Beträge dar-
auf zurückzuführen ist, dass bei der Durchführung der Finanzierung des Systems je nach Geschlecht un-
terschiedliche versicherungstechnische Berechnungsfaktoren angewendet worden sind; 
i) Festlegung unterschiedlicher Höhen für die Beiträge der Arbeitnehmer; 
j) Festlegung unterschiedlicher Höhen für die Beiträge der Arbeitgeber, außer 
i) im Fall von Festbeitragssystemen, sofern beabsichtigt wird, die Höhe der auf diesen Beiträgen beru-
henden Rentenleistungen für Männer und Frauen auszugleichen oder anzunähern; 
ii) im Fall von durch Kapitalansammlung finanzierten Festleistungssystemen, sofern die Arbeitgeberbei-
träge dazu bestimmt sind, die zur Deckung der Aufwendungen für die zugesagten Leistungen unerlässli-
che Finanzierungsgrundlage zu ergänzen; 
k) Festlegung unterschiedlicher oder nur für Arbeitnehmer eines der Geschlechter geltender Regelungen 
— außer in den unter den Buchstaben h und j vorgesehenen Fällen — hinsichtlich der Garantie oder der 
Aufrechterhaltung des Anspruchs auf spätere Leistungen, wenn der Arbeitnehmer aus dem System aus-
scheidet. 
(2) Steht die Gewährung von unter dieses Kapitel fallenden Leistungen im Ermessen der für das System 
zuständigen Verwaltungsstellen, so beachten diese den Grundsatz der Gleichbehandlung. 

Artikel 10 Durchführung in Bezug auf Selbständige 
(1) Die Mitgliedstaaten treffen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Bestimmungen be-
trieblicher Systeme der sozialen Sicherheit selbständig Erwerbstätiger, die dem Grundsatz der Gleichbe-
handlung entgegenstehen, spätestens mit Wirkung vom 1. Januar 1993 oder — für Mitgliedstaaten, die 
nach diesem Datum beigetreten sind — ab dem Datum, zu dem die Richtlinie 86/378/EG in ihrem Ho-
heitsgebiet anwendbar wurde, geändert werden. 
(2) Dieses Kapitel steht dem nicht entgegen, dass für die Rechte und Pflichten, die sich aus einer vor 
dem Zeitpunkt der Änderung eines betrieblichen Systems der sozialen Sicherheit Selbständiger liegen-
den Zeit der Mitgliedschaft in dem betreffenden System ergeben, weiterhin die Bestimmungen des Sy-
stems gelten, die während dieses Versicherungszeitraums galten. 

Artikel 11 Möglichkeit des Aufschubs in Bezug auf Selbständige 
Was die betrieblichen Systeme der sozialen Sicherheit Selbständiger betrifft, können die Mitgliedstaaten 
die obligatorische Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung aufschieben 
a) für die Festsetzung des Rentenalters für die Gewährung von Altersrenten oder Ruhestandsrenten so-
wie die Folgen, die sich daraus für andere Leistungen ergeben können, und zwar 
i) entweder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Gleichbehandlung in den gesetzlichen Systemen verwirk-
licht ist, 
ii) oder längstens bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Richtlinie diese Gleichbehandlung vorschreibt; 
b) für Hinterbliebenenrenten bis zu dem Zeitpunkt, zu dem für diese der Grundsatz der Gleichbehandlung 
in den gesetzlichen Systemen der sozialen Sicherheit durch das Gemeinschaftsrecht vorgeschrieben ist; 
c) für die Anwendung des Artikels 9 Absatz 1 Buchstabe i in Bezug auf die Anwendung von versiche-
rungstechnischen Berechnungsfaktoren bis zum 1. Januar 1999 oder — für Mitgliedstaaten, die nach die-
sem Datum beigetreten sind — bis zu dem Datum, zu dem die Richtlinie 86/378/EG in ihrem Hoheitsge-
biet anwendbar wurde. 

Artikel 12 Rückwirkung 
(1) Jede Maßnahme zur Umsetzung dieses Kapitels in Bezug auf die Arbeitnehmer deckt alle Leistungen 
der betrieblichen Systeme der sozialen Sicherheit ab, die für Beschäftigungszeiten nach dem 17. Mai 
1990 gewährt werden, und gilt rückwirkend bis zu diesem Datum, außer im Fall von Arbeitnehmern oder 
ihren anspruchsberechtigten Angehörigen, die vor diesem Zeitpunkt Klage bei Gericht oder ein gleichwer-
tiges Verfahren nach dem geltenden einzelstaatlichen Recht angestrengt haben. In diesem Fall werden 
die Umsetzungsmaßnahmen rückwirkend bis zum 8. April 1976 angewandt und decken alle Leistungen 
ab, die für Beschäftigungszeiten nach diesem Zeitpunkt gewährt werden. Für Mitgliedstaaten, die der 
Gemeinschaft nach dem 8. April 1976 und vor dem 17. Mai 1990 beigetreten sind, gilt anstelle dieses Da-
tums das Datum, an dem Artikel 141 des Vertrags auf ihrem Hoheitsgebiet anwendbar wurde. 
(2) Absatz 1 Satz 2 steht dem nicht entgegen, dass den Arbeitnehmern oder ihren Anspruchsberechtig-
ten, die vor dem 17. Mai 1990 Klage erhoben haben, einzelstaatliche Vorschriften über die Fristen für die 
Rechtsverfolgung nach innerstaatlichem Recht entgegengehalten werden können, sofern sie für derartige 
Klagen nicht ungünstiger sind als für gleichartige Klagen, die das innerstaatliche Recht betreffen, und so-
fern sie die Ausübung der durch das Gemeinschaftsrecht gewährten Rechte nicht praktisch unmöglich 
machen. 
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(3) Für Mitgliedstaaten, die nach dem 17. Mai 1990 der Gemeinschaft beigetreten sind und zum 1. Januar 
1994 Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum waren, wird das Datum 
" 17. Mai 1990" in Absatz 1 Satz 1 durch " 1. Januar 1994" ersetzt. 
(4) Für andere Mitgliedstaaten, die nach dem 17. Mai 1990 beigetreten sind, wird das Datum " 17. Mai 
1990" in den Absätzen 1 und 2 durch das Datum ersetzt, zu dem Artikel 141 des Vertrags in ihrem Ho-
heitsgebiet anwendbar wurde. 

Artikel 13 Flexibles Rentenalter 
Haben Frauen und Männer zu gleichen Bedingungen Anspruch auf ein flexibles Rentenalter, so ist dies 
nicht als mit diesem Kapitel unvereinbar anzusehen. 

KAPITEL 3 
Gleichbehandlung hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung zur Berufsbildung und 
zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen 
Artikel 14 Diskriminierungsverbot 
(1) Im öffentlichen und privaten Sektor einschließlich öffentlicher Stellen darf es in Bezug auf folgende 
Punkte keinerlei unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geben: 
a) die Bedingungen — einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen — für den Zugang 
zur Beschäftigung oder zu abhängiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld 
und beruflicher Position einschließlich des beruflichen Aufstiegs; 
b) den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsausbildung, der berufli-
chen Weiterbildung und der Umschulung einschließlich der praktischen Berufserfahrung; 
c) die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich der Entlassungsbedingungen sowie das 
Arbeitsentgelt nach Maßgabe von Artikel 141 des Vertrags; 
d) die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation oder einer Or-
ganisation, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruch-
nahme der Leistungen solcher Organisationen. 
(2) Die Mitgliedstaaten können im Hinblick auf den Zugang zur Beschäftigung einschließlich der zu die-
sem Zweck erfolgenden Berufsbildung vorsehen, dass eine Ungleichbehandlung wegen eines ge-
schlechtsbezogenen Merkmals keine Diskriminierung darstellt, wenn das betreffende Merkmal aufgrund 
der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche 
und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und 
eine angemessene Anforderung handelt. 

Artikel 15 Rückkehr aus dem Mutterschaftsurlaub 
Frauen im Mutterschaftsurlaub haben nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubs Anspruch darauf, an ihren 
früheren Arbeitsplatz oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz unter Bedingungen, die für sie nicht weniger 
günstig sind, zurückzukehren, und darauf, dass ihnen auch alle Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, 
auf die sie während ihrer Abwesenheit Anspruch gehabt hätten, zugute kommen. 

Artikel 16 Vaterschaftsurlaub und Adoptionsurlaub 
Diese Richtlinie lässt das Recht der Mitgliedstaaten unberührt, eigene Rechte auf Vaterschaftsurlaub 
und/oder Adoptionsurlaub anzuerkennen. Die Mitgliedstaaten, die derartige Rechte anerkennen, treffen 
die erforderlichen Maßnahmen, um männliche und weibliche Arbeitnehmer vor Entlassung infolge der In-
anspruchnahme dieser Rechte zu schützen, und gewährleisten, dass sie nach Ablauf des Urlaubs An-
spruch darauf haben, an ihren früheren Arbeitsplatz oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz unter Bedin-
gungen, die für sie nicht weniger günstig sind, zurückzukehren, und darauf, dass ihnen auch alle Verbes-
serungen der Arbeitsbedingungen, auf die sie während ihrer Abwesenheit Anspruch gehabt hätten, zugu-
te kommen. 

TITEL III 
HORIZONTALE BESTIMMUNGEN 
KAPITEL 1 
Rechtsmittel und Rechtsdurchsetzung 
Abschnitt 1 
Rechtsmittel 
Artikel 17 Rechtsschutz 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Personen, die sich durch die Nichtanwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes in ihren Rechten für verletzt halten, ihre Ansprüche aus dieser Richtlinie 
gegebenenfalls nach Inanspruchnahme anderer zuständiger Behörden oder, wenn die Mitgliedstaaten es 
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für angezeigt halten, nach einem Schlichtungsverfahren auf dem Gerichtsweg geltend machen können, 
selbst wenn das Verhältnis, während dessen die Diskriminierung vorgekommen sein soll, bereits beendet 
ist. 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände, Organisationen oder andere juristische Personen, 
die gemäß den in ihrem einzelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges Interesse daran 
haben, für die Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie zu sorgen, sich entweder im Namen der 
beschwerten Person oder zu deren Unterstützung mit deren Einwilligung an den in dieser Richtlinie zur 
Durchsetzung der Ansprüche vorgesehenen Gerichts- und/oder Verwaltungsverfahren beteiligen können. 
(3) Die Absätze 1 und 2 lassen einzelstaatliche Regelungen über Fristen für die Rechtsverfolgung betref-
fend den Grundsatz der Gleichbehandlung unberührt. 

Artikel 18 Schadenersatz oder Entschädigung 
Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnungen die erforderlichen Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass der einer Person durch eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts entstan-
dene Schaden — je nach den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten — tatsächlich und wirksam ausge-
glichen oder ersetzt wird, wobei dies auf eine abschreckende und dem erlittenen Schaden angemessene 
Art und Weise geschehen muss. Dabei darf ein solcher Ausgleich oder eine solche Entschädigung nur in 
den Fällen durch eine im Voraus festgelegte Höchstgrenze begrenzt werden, in denen der Arbeitgeber 
nachweisen kann, dass der einem Bewerber durch die Diskriminierung im Sinne dieser Richtlinie ent-
standene Schaden allein darin besteht, dass die Berücksichtigung seiner Bewerbung verweigert wurde. 

Abschnitt 2 
Beweislast 
Artikel 19 Beweislast 
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit dem System ihrer nationalen Gerichtsbarkeit die erfor-
derlichen Maßnahmen, nach denen dann, wenn Personen, die sich durch die Verletzung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes für beschwert halten und bei einem Gericht bzw. einer anderen zuständigen Stelle 
Tatsachen glaubhaft machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung 
vermuten lassen, es dem Beklagten obliegt zu beweisen, dass keine Verletzung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes vorgelegen hat. 
(2) Absatz 1 lässt das Recht der Mitgliedstaaten, eine für die klagende Partei günstigere Beweislastrege-
lung vorzusehen, unberührt. 
(3) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Absatz 1 auf Verfahren anzuwenden, in denen die Ermitt-
lung des Sachverhalts dem Gericht oder einer anderen zuständigen Stelle obliegt. 
(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden ebenfalls Anwendung auf 
a) die Situationen, die von Artikel 141 des Vertrags und — sofern die Frage einer Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts angesprochen ist — von den Richtlinien 92/85/EWG und 96/34/EG erfasst wer-
den; 
b) zivil- und verwaltungsrechtliche Verfahren sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, die 
Rechtsbehelfe nach innerstaatlichem Recht bei der Anwendung der Vorschriften gemäß Buchstabe a 
vorsehen, mit Ausnahme der freiwilligen oder in den innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen 
außergerichtlichen Verfahren. 
(5) Soweit von den Mitgliedstaaten nicht anders geregelt, gilt dieser Artikel nicht für Strafverfahren. 

KAPITEL 2 
Förderung der Gleichbehandlung — Dialog 
Artikel 20 Stellen zur Förderung der Gleichbehandlung 
(1) Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine oder mehrere Stellen, deren Aufgabe darin besteht, die Verwirkli-
chung der Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu fördern, 
zu analysieren, zu beobachten und zu unterstützen. Diese Stellen können Teil von Einrichtungen sein, 
die auf nationaler Ebene für den Schutz der Menschenrechte oder der Rechte des Einzelnen verantwort-
lich sind. 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es zu den Befugnissen dieser Stellen gehört, 
a) unbeschadet der Rechte der Opfer und der Verbände, Organisationen oder anderer juristischer Perso-
nen nach Artikel 17 Absatz 2 die Opfer von Diskriminierungen auf unabhängige Weise dabei zu unter-
stützen, ihre Beschwerde wegen Diskriminierung zu verfolgen; 
b) unabhängige Untersuchungen zum Thema der Diskriminierung durchzuführen; 
c) unabhängige Berichte zu veröffentlichen und Empfehlungen zu allen Aspekten vorzulegen, die mit die-
sen Diskriminierungen in Zusammenhang stehen; 
d) auf geeigneter Ebene mit entsprechenden europäischen Einrichtungen, wie beispielsweise einem künf-
tigen Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen verfügbare Informationen auszutauschen. 
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Artikel 21 Sozialer Dialog 
(1) Die Mitgliedstaaten treffen im Einklang mit den nationalen Gepflogenheiten und Verfahren geeignete 
Maßnahmen zur Förderung des sozialen Dialogs zwischen den Sozialpartnern mit dem Ziel, die Verwirk-
lichung der Gleichbehandlung voranzubringen, beispielsweise durch Beobachtung der Praktiken am Ar-
beitsplatz und beim Zugang zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie 
durch Beobachtung der Tarifverträge und durch Verhaltenskodizes, Forschungsarbeiten oder den Aus-
tausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren. 
(2) Soweit mit den nationalen Gepflogenheiten und Verfahren vereinbar, ersuchen die Mitgliedstaaten die 
Sozialpartner ohne Eingriff in deren Autonomie, die Gleichstellung von Männern und Frauen durch flexi-
ble Arbeitsbedingungen zur besseren Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf zu fördern und auf geeig-
neter Ebene Antidiskriminierungsvereinbarungen zu schließen, die die in Artikel 1 genannten Bereiche 
betreffen, soweit diese in den Verantwortungsbereich der Tarifparteien fallen. Die Vereinbarungen müs-
sen den Bestimmungen dieser Richtlinie sowie den einschlägigen nationalen Durchführungsbestimmun-
gen entsprechen. 
(3) Die Mitgliedstaaten ersuchen in Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen, Tarifverträgen oder 
Gepflogenheiten die Arbeitgeber, die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz sowie 
beim Zugang zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg in geplanter und syste-
matischer Weise zu fördern. 
(4) Zu diesem Zweck werden die Arbeitgeber ersucht, den Arbeitnehmern und/oder den Arbeitnehmerver-
tretern in regelmäßigen angemessenen Abständen Informationen über die Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen in ihrem Betrieb zu geben. 
Diese Informationen können Übersichten über den Anteil von Männern und Frauen auf den unterschiedli-
chen Ebenen des Betriebs, ihr Entgelt sowie Unterschiede beim Entgelt und mögliche Maßnahmen zur 
Verbesserung der Situation in Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern enthalten. 

Artikel 22 Dialog mit Nichtregierungsorganisationen 
Die Mitgliedstaaten fördern den Dialog mit den jeweiligen Nichtregierungsorganisationen, die gemäß den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ein rechtmäßiges Interesse daran haben, sich 
an der Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu beteiligen, um die Einhaltung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung zu fördern. 

KAPITEL 3 
Allgemeine horizontale Bestimmungen 
Artikel 23 Einhaltung 
Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
a) die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die dem Gleichbehandlungsgrundsatz zuwiderlaufen, aufge-
hoben werden; 
b) mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht zu vereinbarende Bestimmungen in Arbeits- und Tarifver-
trägen, Betriebsordnungen und Statuten der freien Berufe und der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorgani-
sationen und allen sonstigen Vereinbarungen und Regelungen nichtig sind, für nichtig erklärt werden 
können oder geändert werden; 
c) betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit, die solche Bestimmungen enthalten, nicht durch Verwal-
tungsmaßnahmen genehmigt oder für allgemeinverbindlich erklärt werden können. 

Artikel 24 Viktimisierung 
Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnungen die erforderlichen Maßnahmen, 
um die Arbeitnehmer sowie die aufgrund der innerstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenhei-
ten vorgesehenen Arbeitnehmervertreter vor Entlassung oder anderen Benachteiligungen durch den Ar-
beitgeber zu schützen, die als Reaktion auf eine Beschwerde innerhalb des betreffenden Unternehmens 
oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erfolgen. 

Artikel 25 Sanktionen 
Die Mitgliedstaaten legen die Regeln für die Sanktionen fest, die bei einem Verstoß gegen die 
einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie zu verhängen sind, und treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um deren Anwendung zu gewährleisten. Die Sanktionen, die auch 
Schadenersatzleistungen an die Opfer umfassen können, müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen diese Vorschriften der Kommission spätestens bis zum 5. 
Oktober 2005 mit und unterrichten sie unverzüglich über alle späteren Änderungen dieser Vorschriften. 

Artikel 26 Vorbeugung von Diskriminierung 
Die Mitgliedstaaten ersuchen in Einklang mit ihren nationalen Rechtsvorschriften, Tarifverträgen oder 
Gepflogenheiten die Arbeitgeber und die für Berufsbildung zuständigen Personen, wirksame Maßnahmen 
zu ergreifen, um allen Formen der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und insbesondere Belästi-
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gung und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz sowie beim Zugang zur Beschäftigung, zur Berufsbildung 
und zum beruflichen Aufstieg vorzubeugen. 

Artikel 27 Mindestanforderungen 
(1) Die Mitgliedstaaten können Vorschriften erlassen oder beibehalten, die im Hinblick auf die Wahrung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes günstiger als die in dieser Richtlinie vorgesehenen Vorschriften sind. 
(2) Die Durchführung dieser Richtlinie rechtfertigt in keinem Fall eine Beeinträchtigung des Schutzniveaus 
der Arbeitnehmer in dem von ihr abgedeckten Bereich; das Recht der Mitgliedstaaten, als Reaktion auf 
eine veränderte Situation Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, die sich von denen unter-
scheiden, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser Richtlinie in Kraft waren, bleibt unberührt, solange 
die Bestimmungen dieser Richtlinie eingehalten werden. 

Artikel 28 Verhältnis zu gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Vorschriften 
(1) Diese Richtlinie steht Vorschriften zum Schutz der Frau, insbesondere bei Schwangerschaft und Mut-
terschaft, nicht entgegen. 
(2) Diese Richtlinie berührt nicht die Bestimmungen der Richtlinien 96/34/EG und 92/85/EWG. 

Artikel 29 Durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts 
Die Mitgliedstaaten berücksichtigen aktiv das Ziel der Gleichstellung von Männern und Frauen bei der 
Formulierung und Durchführung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Politiken und Tätigkeiten in 
den in dieser Richtlinie genannten Bereichen. 

Artikel 30 Verbreitung von Informationen 
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die in Anwendung dieser Richtlinie ergehenden Maßnah-
men sowie die bereits geltenden einschlägigen Vorschriften allen Betroffenen in geeigneter Form und ge-
gebenenfalls in den Betrieben bekannt gemacht werden. 

TITEL IV 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Artikel 31 Berichte 
(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 15. Februar 2011 alle Informationen, die die-
se benötigt, um einen Bericht an das Europäische Parlament und den Rat über die Anwendung der Richt-
linie zu erstellen. 
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission alle vier Jahre den 
Wortlaut aller Maßnahmen nach Artikel 141 Absatz 4 des Vertrags sowie Berichte über diese Maßnah-
men und deren Durchführung. Auf der Grundlage dieser Informationen verabschiedet und veröffentlicht 
die Kommission alle vier Jahre einen Bericht, der eine vergleichende Bewertung solcher Maßnahmen un-
ter Berücksichtigung der Erklärung Nr. 28 in der Schlussakte des Vertrags von Amsterdam enthält. 
(3) Die Mitgliedstaaten prüfen in regelmäßigen Abständen die in Artikel 14 Absatz 2 genannten berufli-
chen Tätigkeiten, um unter Berücksichtigung der sozialen Entwicklung festzustellen, ob es gerechtfertigt 
ist, die betreffenden Ausnahmen aufrechtzuerhalten. Sie übermitteln der Kommission das Ergebnis dieser 
Prüfung regelmäßig, zumindest aber alle acht Jahre. 

Artikel 32 Überprüfung 
Die Kommission überprüft spätestens bis zum 15. Februar 2013 die Anwendung dieser Richtlinie und 
schlägt, soweit sie dies für erforderlich hält, Änderungen vor. 

Artikel 33 Umsetzung 
Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um die-
ser Richtlinie spätestens ab dem 15. August 2008 nachzukommen, oder stellen bis zu diesem Zeitpunkt 
sicher, dass die Sozialpartner im Wege einer Vereinbarung die erforderlichen Bestimmungen einführen. 
Den Mitgliedstaaten kann längstens ein weiteres Jahr eingeräumt werden, um dieser Richtlinie nachzu-
kommen, wenn dies aufgrund besonderer Schwierigkeiten erforderlich ist. Die Mitgliedstaaten treffen alle 
notwendigen Maßnahmen, um jederzeit gewährleisten zu können, dass die durch die Richtlinie vorge-
schriebenen Ergebnisse erzielt werden. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vor-
schriften mit. 
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch 
einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Diese Bezugnahme enthält 
außerdem eine Erklärung, wonach Bezugnahmen in bestehenden Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
auf durch diese Richtlinie aufgehobene Richtlinien als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie zu 
verstehen sind. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme und die Formulierung der 
genannten Erklärung. 
Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in innerstaatliches Recht beschränkt sich auf diejeni-
gen Bestimmungen, die eine inhaltliche Veränderung gegenüber den früheren Richtlinien darstellen. Die 
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Verpflichtung zur Umsetzung derjenigen Bestimmungen, die inhaltlich unverändert bleiben, ergibt sich 
aus den früheren Richtlinien. 
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 34 Aufhebung 
(1) Die Richtlinien 75/117/EWG, 76/207/EWG, 86/378/EWG und 97/80/EG werden mit Wirkung vom 15. 
August 2009 aufgehoben; die Verpflichtung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Fristen für die Umsetzung 
der in Anhang I Teil B genannten Richtlinien in einzelstaatliches Recht und für ihre Anwendung bleibt 
hiervon unberührt. 
(2) Verweisungen auf die aufgehobenen Richtlinien gelten als Verweisungen auf die vorliegende Richtli-
nie und sind nach der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen. 

Artikel 35 Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Uni-
on in Kraft. 

Artikel 36 Adressaten 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
Geschehen zu Straßburg am 5. Juli 2006. 
 

Richtlinie 2004/113/EG (Güter und Dienstleistungen) 
Vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 
 
[…] 
(2) Die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und der Schutz vor Diskriminierung ist ein allgemeines 
Menschenrecht; dieses Recht wurde in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, im Überein-
kommen der Vereinten Nationen über die Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von Frauen, im 
Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, im Internationa-
len Pakt der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische Rechte, im Internationalen Pakt der Ver-
einten Nationen über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und in der Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten anerkannt, die von allen Mitgliedstaaten unter-
zeichnet wurden. 
 
(3) Durch das Diskriminierungsverbot dürfen andere Grundrechte und Freiheiten nicht beeinträchtigt wer-
den; hierzu gehören der Schutz des Privat- und Familienlebens und der in diesem Kontext stattfindenden 
Transaktionen sowie die Religionsfreiheit. 
 
[…] 
 (10) Besonders augenfällig sind die Probleme im Bereich des Zugangs zu und der Versorgung mit Gü-
tern und Dienstleistungen. Daher sollte dafür gesorgt werden, dass Diskriminierungen aufgrund des Ge-
schlechts in diesem Bereich verhindert bzw. beseitigt werden. … 
[…] 
(13) Das Diskriminierungsverbot sollte für Personen gelten, die Güter und Dienstleistungen liefern bzw. 
erbringen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und die außerhalb des Bereichs des Privat- und 
Familienlebens und der in diesem Kontext stattfindenden Transaktionen angeboten werden. Nicht gelten 
sollte es dagegen für Medien- und Werbeinhalte sowie für das staatliche oder private Bildungswesen. 
 
(14) Für jede Person gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit, der die freie Wahl des Vertragspartners für 
eine Transaktion einschließt. Eine Person, die Güter oder Dienstleistungen bereitstellt, kann eine Reihe 
von subjektiven Gründen für die Auswahl eines Vertragspartners haben. Diese Richtlinie sollte die freie 
Wahl des Vertragspartners durch eine Person solange nicht berühren, wie die Wahl des Vertragspartners 
nicht von dessen Geschlecht abhängig gemacht wird. 
[…] 
(16) Eine unterschiedliche Behandlung kann nur dann zulässig sein, wenn sie durch ein legitimes Ziel ge-
rechtfertigt ist. Ein legitimes Ziel kann beispielsweise sein: der Schutz von Opfern sexueller Gewalt (wie 
die Einrichtung einer Zufluchtsstätte für Personen gleichen Geschlechts), der Schutz der Privatsphäre 
und des sittlichen Empfindens (wie etwa bei der Vermietung von Wohnraum durch den Eigentümer in der 
Wohnstätte, in der er selbst wohnt), die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter oder der Interes-
sen von Männern und Frauen (wie ehrenamtliche Einrichtungen, die nur den Angehörigen eines Ge-
schlechts zugänglich sind), die Vereinsfreiheit (Mitgliedschaft in privaten Klubs die nur den Angehörigen 
eines Geschlechts zugänglich sind) und die Organisation sportlicher Tätigkeiten (z. B. Sportveranstaltun-
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gen, zu denen ausschließlich die Angehörigen eines Geschlechts zugelassen sind). Beschränkungen 
sollten jedoch im Einklang mit den in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-
schaften festgelegten Kriterien angemessen und erforderlich sein. 
 
(17) Der Grundsatz der Gleichbehandlung beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen bedeutet nicht, 
dass Einrichtungen Männern und Frauen in jedem Fall zur gemeinsamen Nutzung bereitgestellt werden 
müssen, sofern dabei nicht Angehörige des einen Geschlechts besser gestellt sind als die des anderen. 
[...] 
(25) Der Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sollte verstärkt werden, indem in jedem 
Mitgliedstaat eine oder mehrere Stellen vorgesehen werden, die für die Analyse der mit Diskriminierun-
gen verbundenen Probleme, die Prüfung möglicher Lösungen und die Bereitstellung konkreter Hilfsange-
bote für die Opfer zuständig wäre. Bei diesen Stellen kann es sich um dieselben Stellen handeln, die auf 
nationaler Ebene die Aufgabe haben, für den Schutz der Menschenrechte, für die Wahrung der Rechte 
des Einzelnen oder für die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung einzutreten. 
[…] 
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

KAPITEL I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
Artikel 1 Zweck 
Zweck dieser Richtlinie ist die Schaffung eines Rahmens für die Bekämpfung geschlechtsspezifischer 
Diskriminierungen beim Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen zur Umsetzung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in den Mitgliedstaaten. 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
a) unmittelbare Diskriminierung: wenn eine Person aufgrund ihres Geschlechts in einer vergleichbaren Si-
tuation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder er-
fahren würde; 
b) mittelbare Diskriminierung: wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren 
Personen, die einem Geschlecht angehören, in besonderer Weise gegenüber Personen des anderen 
Geschlechts benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren 
sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels 
angemessen und erforderlich; 
c) Belästigung: wenn unerwünschte geschlechtsbezogene Verhaltensweisen gegenüber einer Person er-
folgen, die bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von Ein-
schüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes 
Umfeld geschaffen wird; 
d) sexuelle Belästigung: jede Form von unerwünschtem Verhalten sexueller Natur, das sich in verbaler, 
nichtverbaler oder physischer Form äußert und das bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betref-
fenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigun-
gen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. 

Artikel 3 Geltungsbereich 
(1) Im Rahmen der auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten gilt diese Richtlinie für alle Per-
sonen, die Güter und Dienstleistungen bereitstellen, die der Öffentlichkeit ohne Ansehen der Person zur 
Verfügung stehen, und zwar in öffentlichen und privaten Bereichen, einschließlich öffentlicher Stellen, 
und die außerhalb des Bereichs des Privat- und Familienlebens und der in diesem Kontext stattfindenden 
Transaktionen angeboten werden. 
(2) Diese Richtlinie berührt nicht die freie Wahl des Vertragspartners durch eine Person, solange diese ih-
re Wahl nicht vom Geschlecht des Vertragspartners abhängig macht. 
(3) Diese Richtlinie gilt weder für den Inhalt von Medien und Werbung noch im Bereich der Bildung. 
(4) Diese Richtlinie gilt nicht im Bereich Beschäftigung und Beruf. Diese Richtlinie gilt nicht für selbststän-
dige Tätigkeiten, soweit diese von anderen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft erfasst werden. 

Artikel 4 Grundsatz der Gleichbehandlung 
(1) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet der Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, 
a) dass keine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, auch keine Schlechterstellung von 
Frauen aufgrund von Schwangerschaft oder Mutterschaft, erfolgen darf; 
b) dass keine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts erfolgen darf. 
(2) Diese Richtlinie gilt unbeschadet günstigerer Bestimmungen zum Schutz der Frauen in Bezug auf 
Schwangerschaft oder Mutterschaft. 
(3) Belästigung und sexuelle Belästigung im Sinne dieser Richtlinie gelten als Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts und sind daher verboten. Die Zurückweisung oder Duldung solcher Verhaltensweisen 
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durch die betreffende Person darf nicht als Grundlage für eine Entscheidung herangezogen werden, die 
diese Person berührt. 
(4) Eine Anweisung zur unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gilt als 
Diskriminierung im Sinne dieser Richtlinie. 
(5) Diese Richtlinie schließt eine unterschiedliche Behandlung nicht aus, wenn es durch ein legitimes Ziel 
gerechtfertigt ist, die Güter und Dienstleistungen ausschließlich oder vorwiegend für die Angehörigen ei-
nes Geschlechts bereitzustellen, und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich 
sind. 

Artikel 5 Versicherungsmathematische Faktoren 
(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass spätestens bei den nach dem 21. Dezember 2007 neu 
abgeschlossenen Verträgen die Berücksichtigung des Faktors Geschlecht bei der Berechnung von Prä-
mien und Leistungen im Bereich des Versicherungswesens und verwandter Finanzdienstleistungen nicht 
zu unterschiedlichen Prämien und Leistungen führt. 
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 können die Mitgliedstaaten vor dem 21. Dezember 2007 beschließen, 
proportionale Unterschiede bei den Prämien und Leistungen dann zuzulassen, wenn die Berücksichti-
gung des Geschlechts bei einer auf relevanten und genauen versicherungsmathematischen und statisti-
schen Daten beruhenden Risikobewertung ein bestimmender Faktor ist. Die betreffenden Mitgliedstaaten 
informieren die Kommission und stellen sicher, dass genaue Daten in Bezug auf die Berücksichtigung 
des Geschlechts als bestimmender versicherungsmathematischer Faktor erhoben, veröffentlicht und re-
gelmäßig aktualisiert werden. Diese Mitgliedstaaten überprüfen ihre Entscheidung fünf Jahre nach dem 
21. Dezember 2007, wobei sie dem in Artikel 16 genannten Bericht der Kommission Rechnung tragen, 
und übermitteln der Kommission die Ergebnisse dieser Überprüfung. 
(3) Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen auf keinen Fall zu unter-
schiedlichen Prämien und Leistungen führen. 
Die Mitgliedstaaten können die Durchführung der aufgrund dieses Absatzes erforderlichen Maßnahmen 
bis spätestens zwei Jahre nach dem 21. Dezember 2007 aufschieben. In diesem Fall unterrichten die be-
treffenden Mitgliedstaaten unverzüglich die Kommission. 

Artikel 6 Positive Maßnahmen 
Der Gleichbehandlungsgrundsatz hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zur Gewährleistung der vollen 
Gleichstellung von Männern und Frauen in der Praxis spezifische Maßnahmen, mit denen geschlechts-
spezifische Benachteiligungen verhindert oder ausgeglichen werden, beizubehalten oder zu beschließen. 

Artikel 7 Mindestanforderungen 
(1) Die Mitgliedstaaten können Vorschriften einführen oder beibehalten, die im Hinblick auf die Wahrung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen günstiger sind, als die in dieser Richtli-
nie vorgesehenen Vorschriften. 
(2) Die Umsetzung dieser Richtlinie darf keinesfalls der Rechtfertigung einer Absenkung des von den 
Mitgliedstaaten bereits garantierten Schutzniveaus in Bezug auf Diskriminierungen in den von der Richtli-
nie erfassten Bereichen dienen. 

KAPITEL II 
RECHTSBEHELFE UND RECHTSDURCHSETZUNG 
Artikel 8 Rechtsschutz 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Personen, die sich durch die Nichtanwendung des Grund-
satzes der Gleichbehandlung in ihren Rechten für verletzt halten, ihre Ansprüche aus dieser Richtlinie auf 
dem Gerichts- und/oder Verwaltungsweg sowie, wenn die Mitgliedstaaten es für angezeigt halten, in 
Schlichtungsverfahren geltend machen können, selbst wenn das Verhältnis, während dessen die Diskri-
minierung vorgekommen sein soll, bereits beendet ist. 
(2) Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnung die erforderlichen Maßnah-
men, um sicherzustellen, dass der einer Person durch eine Diskriminierung im Sinne dieser Richtlinie 
entstandene Schaden gemäß den von den Mitgliedstaaten festzulegenden Modalitäten tatsächlich und 
wirksam ausgeglichen oder ersetzt wird, wobei dies auf eine abschreckende und dem erlittenen Schaden 
angemessene Art und Weise geschehen muss. Die vorherige Festlegung einer Höchstgrenze schränkt 
diese Ausgleichs- oder Ersatzpflicht nicht ein. 
(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände, Organisationen oder andere juristische Personen, 
die gemäß den in ihrem nationalen Recht festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges Interesse daran haben, 
für die Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie zu sorgen, sich im Namen der beschwerten Person 
oder zu deren Unterstützung und mit deren Einwilligung an den zur Durchsetzung der Ansprüche aus 
dieser Richtlinie vorgesehenen Gerichts- und/oder Verwaltungsverfahren beteiligen können. 
(4) Die Absätze 1 und 3 lassen nationale Regelungen über Fristen für die Rechtsverfolgung in Fällen, in 
denen es um den Grundsatz der Gleichbehandlung geht, unberührt. 
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Artikel 9 Beweislast 
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihrem nationalen Gerichtswesen die erforderlichen Maß-
nahmen, um zu gewährleisten, dass immer dann, wenn Personen, die sich durch die Nichtanwendung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung in ihren Rechten für verletzt halten und bei einem Gericht oder 
einer anderen zuständigen Behörde Tatsachen glaubhaft machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren 
oder mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, es dem Beklagten obliegt zu beweisen, dass keine 
Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung vorgelegen hat. 
(2) Absatz 1 lässt das Recht der Mitgliedstaaten, eine für die Kläger günstigere Beweislastregelung vor-
zusehen, unberührt. 
(3) Absatz 1 gilt nicht für Strafverfahren. 
(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten auch für Verfahren gemäß Artikel 8 Absatz 3. 
(5) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Absatz 1 auf Verfahren anzuwenden, in denen die Ermitt-
lung des Sachverhalts dem Gericht oder anderen zuständigen Behörde obliegt. 
 

Artikel 10 Viktimisierung 
Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnung die erforderlichen Maßnahmen, 
um den Einzelnen vor Benachteiligungen zu schützen, die als Reaktion auf eine Beschwerde oder auf die 
Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung erfolgen. 
 

Artikel 11 Dialog mit einschlägigen Interessengruppen 
Zur Förderung des Grundsatzes der Gleichbehandlung unterstützen die Mitgliedstaaten den Dialog mit 
den einschlägigen Interessengruppen, die gemäß ihren nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenhei-
ten ein rechtmäßiges Interesse daran haben, sich an der Bekämpfung von Diskriminierungen aufgrund 
des Geschlechts im Bereich des Zugangs zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen zu be-
teiligen. 

KAPITEL III 
MIT DER FÖRDERUNG DER GLEICHBEHANDLUNG BEFASSTE STELLEN 
Artikel 12 
(1) Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine oder mehrere Stellen, deren Aufgabe darin besteht, die Verwirkli-
chung der Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu fördern, 
zu analysieren, zu beobachten und zu unterstützen und trifft die erforderlichen Vorkehrungen. Diese Stel-
len können Teil von Einrichtungen sein, die auf nationaler Ebene die Aufgabe haben, für den Schutz der 
Menschenrechte, für die Wahrung der Rechte des Einzelnen oder für die Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung einzutreten. 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es zu den Zuständigkeiten der in Absatz 1 genannten Stellen 
gehört, 
a) unbeschadet der Rechte der Opfer und der Verbände, der Organisationen oder anderer juristischer 
Personen nach Artikel 8 Absatz 3 die Opfer von Diskriminierungen auf unabhängige Weise dabei zu un-
terstützen, ihrer Beschwerde wegen Diskriminierung nachzugehen; 
b) unabhängige Untersuchungen zum Thema Diskriminierung durchzuführen; 
c) unabhängige Berichte zu veröffentlichen und Empfehlungen zu allen Aspekten vorzulegen, die mit die-
sen Diskriminierungen in Zusammenhang stehen. 

KAPITEL IV 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Artikel 13 Einhaltung 
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Grundsatz der 
Gleichbehandlung in Bezug auf den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen im 
Rahmen des Geltungsbereichs dieser Richtlinie beachtet wird; insbesondere ist sicherzustellen, dass 
a) Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die dem Grundsatz der Gleichbehandlung zuwiderlaufen, aufge-
hoben werden; 
a)1 vertragliche Bestimmungen, Betriebsordnungen, Statuten von Vereinigungen mit oder ohne Erwerbs-
zweck, die dem Grundsatz der Gleichbehandlung zuwiderlaufen, für nichtig erklärt werden oder erklärt 
werden können oder geändert werden. 

                                                      
1 Hinweis: bei der Verwendung des Buchstaben „a“ handelt es sich wohl um ein Redaktionsversehen, vgl. Amtsblatt 
der Europäischen Union vom 21.12.2004 - L 373/37. 
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Artikel 14 Sanktionen 
Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einem Verstoß gegen die nationalen Vorschriften 
zur Anwendung dieser Richtlinie zu verhängen sind, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um deren 
Durchsetzung zu gewährleisten. Die Sanktionen, die auch Schadenersatzleistungen an die Opfer umfas-
sen können, müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission diese Bestimmungen bis spätestens zum 21. Dezember 2007 mit und melden alle sie betref-
fenden Änderungen unverzüglich. 

Artikel 15 Unterrichtung 
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die gemäß dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen sowie 
die bereits geltenden einschlägigen Vorschriften allen Betroffenen in geeigneter Form in ihrem gesamten 
Hoheitsgebiet bekannt gemacht werden. 

Artikel 16 Berichte 
(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission spätestens am 21. Dezember 2009 und in der Folge 
alle fünf Jahre sämtliche verfügbaren Informationen über die Anwendung dieser Richtlinie. 
Die Kommission erstellt einen zusammenfassenden Bericht, der eine Prüfung der aktuellen Praxis der 
Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Artikel 5 in Bezug auf die Berücksichtigung des Faktors Ge-
schlecht bei der Berechnung von Prämien und Leistungen enthält. Sie legt diesen Bericht dem Europäi-
schen Parlament und dem Rat spätestens am 21. Dezember 2010 vor. Erforderlichenfalls fügt die Kom-
mission diesem Bericht Vorschläge zur Änderung der Richtlinie bei. 
(2) Die Kommission berücksichtigt in ihrem Bericht die Standpunkte der einschlägigen Interessengrup-
pen. 

Artikel 17 Umsetzung 
(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um 
dieser Richtlinie spätestens am 21. Dezember 2007 nachzukommen. Sie teilen der Kommission unver-
züglich den Wortlaut dieser Rechtsvorschriften mit. 
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch 
einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln 
die Einzelheiten der Bezugnahme. 
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen, mit. 

Artikel 18 Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 19 Adressaten 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
 

Richtlinie 2002/73/EG (Gender-Richtlinie II) 
des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23.9.2002 zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG 
des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsicht-
lich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf 
die Arbeitsbedingungen, ABl. EG Nr. L 269 vom 5.10.2002, 15 – 20  
 

Richtlinie 2000/78/EG (Rahmen-Richtlinie) 
des Rates vom 27.11. 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl. EG Nr. L 303 vom 2.12.2000, 16 – 22  
 

Richtlinie 2000/43/EG (Antirassismus-Richtlinie) 
des Rates vom 29.6.2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der 
Rasse oder der ethnischen Herkunft, ABl. EG Nr. L 180 vom 19.7.2000, 22 – 26  
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IV. Regionales Recht 

African (Banjul) Charter on Human and Peoples‘ Rights (1981)  

Article 2 
Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and guaranteed 
in the present Charter without distinction of any kind such as race, ethnic group, color, sex, language, re-
ligion, political or any other opinion, national and social origin, fortune, birth or other status. 

Article 3 
1. Every individual shall be equal before the law. 
2. Every individual shall be entitled to equal protection of the law. 

Article 15 
Every individual shall have the right to work under equitable and satisfactory conditions, and shall receive 
equal pay for equal work. 
 

Protocol to the African Charter on Human and Peoples‘ Rights on the Rights of 
Women in Africa 

Article 1 – Definitions 
For the purpose of the present Protocol: 
[...] 
f) „Discrimination against women“ means any distinction, exclusion or restriction or any differential treat-
ment based on sex and whose objectives or effects compromise or destroy the recognition, enjoyment or 
the exercise by women, regardless of their marital status, of human rights and fundamental freedoms in 
all spheres of life; 
g) „Harmful Practices“ means all behaviour, attitudes and/or practices which negatively affect the funda-
mental rights of women and girls, such as their right to life, health, dignity, education and physical integ-
rity; 
[...] 
j) „Violence against women“ means all acts perpetrated against women which cause or could cause them 
physical, sexual, psychological, and economic harm, including the threat to take such acts; or to under-
take the imposition of arbitrary restrictions on or deprivation of fundamental freedoms in private or public 
life in peace time and during situations of armed conflicts or of war; 
k) „Women“ means persons of female gender, including girls; 

Article 2 – Elimination of Discrimination Against Women 
1. States Parties shall combat all forms of discrimination against women through appropriate legislative, 
institutional and other measures.  
[...] 
 

Inter-American Convention on the Granting of Civil Rights to Women (1948) 

Article 1 
The American States agree to grant to women the same civil rights that men enjoy. 
 

Inter-American Convention on the Granting of Political Rights to Women (1948)  

Article 1 
The High Contracting Parties agree that the right to vote and to be elected to national office shall not be 
denied or abridged by reason of sex. 
 

Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of 
Violence Against Women (1994)  

Article 3 
Every woman has the right to be free from violence in both the public an private spheres. 
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[Europäische] Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK, 1950) 
ratifiziert  04.11.1950, Inkrafttreten 05.12.1952 in der Fassung des Protokolls Nr 11 (01.11.1998) 
 
Der Text der Konvention wurde geändert entsprechend den Bestimmungen von Protokoll Nr. 3 (SEV Nr. 
45), in Kraft getreten am 21. September 1970, von Protokoll Nr. 5 (SEV Nr. 55), in Kraft getreten am 20. 
Dezember 1971, und von Protokoll Nr. 8 (SEV Nr. 118), in Kraft getreten am 1. Januar 1990. Er umfaßte 
weiterhin den Text von Protokoll Nr. 2 (SEV Nr. 44), das, gemäß Artikel 5 Absatz 3, seit seinem Inkrafttre-
ten am 21. September 1970 Bestandteil der Konvention war. Sämtliche Bestimmungen, die durch diese 
Protokolle geändert oder hinzugefügt wurden, sind ab dem Inkrafttreten von Protokoll Nr. 11 (SEV Nr. 
155) am 1. November 1998 durch letzteres ersetzt. Ab diesem Zeitpunkt ist das am 1. Oktober 1994 in 
Kraft getretene Protokoll Nr. 9 (SEV Nr. 140), aufgehoben. 
Bereinigte Übersetzung zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmte 
Fassung 
 
Artikel 8 – Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens* 
1. Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Famili-enlebens, ihrer Wohnung und ihrer 
Korrespondenz. 
2. Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur ein-greifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorge-
sehen und in einer demokra-tischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öf-fentliche Sicher-
heit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Auf-rechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von 
Straf-taten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten an-
derer. 

Artikel 14 – Diskriminierungsverbot* 
Der Genuß der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Frei-heiten ist ohne Dis-kriminierung insbe-
sondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen 
oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten. 

Protokoll Nr. 12 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten (EMRK, 2000) 
Hinweis: Der Vertrag wurde von Deutschland im November 2000 unterzeichnet aber nicht ratifiziert. Nach 
Ratifikation durch 10 Staaten gemäß Artikel 5 des Vertrages, ist der Vertrag am 01.04.2005 in Kraft getre-
ten. (weiterführende Informationen: http://conventions.coe.int) 

Artikel 1 – Allgemeines Diskriminierungsverbot 
1 Der Genuss eines jeden gesetzlich niedergelegten Rechtes ist ohne Diskriminierung insbe-sondere 
wegen des Ge-schlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder son-
stigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minder-
heit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten. 
 
2 Niemand darf von einer Behörde diskriminiert werden, insbesondere nicht aus einem der in Absatz 1 
genannten Gründe. 
 

Europäische Sozialcharta (1961) 
BGBl. 1964 II S. 1262 

Artikel 4 – Das Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt 
 Um die wirksame Ausübung des Rechts auf ein gerechtes Arbeitsentgelt zu gewährleisten, verpflichten 
sich die Vertragsparteien: 
[…] 
 3. das Recht männlicher und weiblicher Arbeitnehmer auf gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit anzu-
erkennen; 
[…] 
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Europäische Sozialcharta – revidiert  (1999) 
Vertrag aufgelegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten des Europarates am 03.05.1996, Inkraf-
treten 01.07.1999; Unterzeichnung durch Deutschland am 29.6.2007, nicht ratifiziert 

Artikel 4 – Das Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt 
Um die wirksame Ausübung des Rechts auf ein gerechtes Arbeitsentgelt zu gewährleisten, verpflichten 
sich die Vertragsparteien: 
1. das Recht der Arbeitnehmer auf ein Arbeitsentgelt anzuerkennen, welches ausreicht, um ihnen und ih-
ren Familien einen angemessenen Lebensstandard zu sichern; 
2. das Recht der Arbeitnehmer auf Zahlung erhöhter Lohnsätze für Überstundenarbeit anzuerkennen, 
vorbehaltlich von Ausnahmen in bestimmten Fällen; 
3. das Recht männlicher und weiblicher Arbeitnehmer auf gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit anzu-
erkennen; 
[...] 

Artikel 20 – Das Recht auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu gewährleisten, verpflichten sich die Ver-
tragsparteien, dieses Recht anzuerkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um dessen Anwen-
dung in den folgenden Bereichen zu gewährleisten oder zu fördern: 
1. Zugang zur Beschäftigung, Kündigungsschutz und berufliche Wiedereingliederung, 
2. Berufsberatung und berufliche Ausbildung, Umschulung und berufliche Rehabilitation, 
3. Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich des Entgelts, 
4. beruflicher Werdegang, einschließlich des beruflichen Aufstiegs.  
[...] 
Teil V 
Artikel E – Diskriminierungsverbot 
Der Genuß der in dieser Charta festgelegten Rechte muß ohne Unterscheidung insbesondere nach der 
Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen An-
schauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Gesundheit, der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, der Geburt oder dem sonstigen Status gewährleistet sein. 
Anhang 
Teil V 
Artikel E 
Eine sachlich und sinnvoll begründete unterschiedliche Behandlung wird nicht als diskriminierend ange-
sehen. 
 

V. Bundesrecht 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
Vom 14. August 2006 BGBl. I S. 1897, zuletzt geändert durch Artikel 8 Abs. 1 des Gesetzes vom 2. 
Dezember 2006 (BGBl. I S. 2742)" 

Abschnitt 1 
Allgemeiner Teil 
§ 1 Ziel des Gesetzes 
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität zu verhindern oder zu beseitigen. 

§ 2 Anwendungsbereich 
(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe dieses Gesetzes unzuläs-
sig in Bezug auf: 
1.die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, für den Zugang zu un-
selbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Posi-
tion, sowie für den beruflichen Aufstieg, 
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2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlassungsbedingun-
gen, insbesondere in individual- und kollektivrechtlichen Vereinbarungen und Maßnahmen bei der Durch-
führung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg, 
3.den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbildung einschließlich 
der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung sowie der praktischen Berufs-
erfahrung, 
4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeitgebervereinigung oder einer Ver-
einigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruch-
nahme der Leistungen solcher Vereinigungen, 
5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste, 
6. die sozialen Vergünstigungen, 
7. die Bildung, 
8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stehen, einschließlich von Wohnraum. 
(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten Buches Sozialgesetzbuch und § 
19a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Für die betriebliche Altersvorsorge gilt das Betriebsrentenge-
setz. 
(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der Gleichbehandlung wird durch dieses 
Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem Schutz bestimmter Per-
sonengruppen dienen. 
(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen und besonderen Kündi-
gungsschutz. 

§ 3 Begriffsbestimmungen 
(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen eines in § 1 genannten Grundes 
eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation er-
fährt, erfahren hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts liegt 
in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Falle einer ungünstigeren Behandlung einer Frau wegen 
Schwangerschaft oder Mutterschaft vor. 
(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien 
oder Verfahren Personen wegen eines in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen Personen in be-
sonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfah-
ren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses 
Ziels angemessen und erforderlich. 
(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit einem in § 1 
genannten Grund in Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffen-
den Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen o-
der Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. 
(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn ein un-
erwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Auffor-
derungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie 
unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellungen gehören, be-
zweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von 
Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichne-
tes Umfeld geschaffen wird. 
 
(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem in § 1 genannten Grund gilt als Benach-
teiligung. Eine solche Anweisung liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere vor, wenn jemand 
eine Person zu einem Verhalten bestimmt, das einen Beschäftigten oder eine Beschäftigte wegen eines 
in § 1 genannten Grundes benachteiligt oder benachteiligen kann. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 4 Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gründe 
Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1 genannten Gründe, so kann diese 
unterschiedliche Behandlung nach den §§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfertigt werden, wenn sich die 
Rechtfertigung auf alle diese Gründe erstreckt, derentwegen die unterschiedliche Behandlung erfolgt. 

§ 5 Positive Maßnahmen 
Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gründe ist eine unterschiedliche Behandlung 
auch zulässig, wenn durch geeignete und angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines 
in § 1 genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen. 
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Abschnitt 2 
Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung 
Unterabschnitt 1 
Verbot der Benachteiligung 
§ 6 Persönlicher Anwendungsbereich 
(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind 
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, 
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen an-
zusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten. 
Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die 
Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 
(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne dieses Abschnitts sind natürliche und juristi-
sche Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 beschäftigen. 
Werden Beschäftigte einem Dritten zur Arbeitsleistung überlassen, so gilt auch dieser als Arbeitgeber im 
Sinne dieses Abschnitts. Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten tritt an die 
Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister. 
(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie den beruflichen Aufstieg be-
trifft, gelten die Vorschriften dieses Abschnitts für Selbstständige und Organmitglieder, insbesondere Ge-
schäftsführer oder Geschäftsführerinnen und Vorstände, entsprechend. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 7 Benachteiligungsverbot 
(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt werden; dies gilt auch, 
wenn die Person, die die Benachteiligung begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten Grundes bei der 
Benachteiligung nur annimmt. 
(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungsverbot des Absatzes 1 verstoßen, 
sind unwirksam. 
(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Beschäftigte ist eine Verletzung vertragli-
cher Pflichten. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 8 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher Anforderungen 
(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes ist zulässig, wenn dieser 
Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentli-
che und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die Anforde-
rung angemessen ist. 
(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleichwertige Arbeit wegen eines in § 1 
genannten Grundes wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1 genannten Grundes be-
sondere Schutzvorschriften gelten. 

§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung 
(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder der Weltanschau-
ung bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Re-
ligion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder 
Weltanschauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder 
Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfer-
tigte berufliche Anforderung darstellt. 
(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der Weltanschauung berührt nicht 
das Recht der in Absatz 1 genannten Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen 
ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer 
Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, von ihren Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges 
Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlangen zu können. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters 
Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch zulässig, wenn sie ob-
jektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. 2Die Mittel zur Erreichung dieses 
Ziels müssen angemessen und erforderlich sein. 3Derartige unterschiedliche Behandlungen können ins-
besondere Folgendes einschließen: 
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1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und zur beruflichen Bil-
dung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Bedingungen für 
Entlohnung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, um die berufliche Eingliederung von Ju-
gendlichen, älteren Beschäftigten und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz si-
cherzustellen, 
2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder das Dienstalter für 
den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäftigung verbundene Vorteile, 
3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der spezifischen Ausbildungsanforde-
rungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder auf Grund der Notwendigkeit einer angemessenen Be-
schäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand, 
4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit als Voraus-
setzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von Leistungen bei Invalidität ein-
schließlich der Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im Rahmen dieser Systeme für bestimmte 
Beschäftigte oder Gruppen von Beschäftigten und die Verwendung von Alterskriterien im Rahmen dieser 
Systeme für versicherungsmathematische Berechnungen, 
5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ohne Kündigung zu einem 
Zeitpunkt vorsieht, zu dem der oder die Beschäftigte eine Rente wegen Alters beantragen kann; § 41 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt, 
6. Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes, wenn 
die Parteien eine nach Alter oder Betriebszugehörigkeit gestaffelte Abfindungsregelung geschaffen ha-
ben, in der die wesentlich vom Alter abhängenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch eine verhältnis-
mäßig starke Betonung des Lebensalters erkennbar berücksichtigt worden sind, oder Beschäftigte von 
den Leistungen des Sozialplans ausgeschlossen haben, die wirtschaftlich abgesichert sind, weil sie, ge-
gebenenfalls nach Bezug von Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind. 

Unterabschnitt 2 
Organisationspflichten des Arbeitgebers 
§ 11 Ausschreibung 
Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrieben werden. 

§ 12 Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers 
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligungen 
wegen eines in § 1 genannten Grundes zu treffen. 2Dieser Schutz umfasst auch vorbeugende Maßnah-
men. 
(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im Rahmen der beruflichen Aus- und 
Fortbildung, auf die Unzulässigkeit solcher Benachteiligungen hinweisen und darauf hinwirken, dass die-
se unterbleiben. 2Hat der Arbeitgeber seine Beschäftigten in geeigneter Weise zum Zwecke der Verhin-
derung von Benachteiligung geschult, gilt dies als Erfüllung seiner Pflichten nach Absatz 1. 
(3) Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so hat der Arbeitgeber die 
im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zur Unterbindung der Benach-
teiligung wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung zu ergreifen. 
(4) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit durch Dritte nach § 7 Abs. 1 benachteiligt, so 
hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zum 
Schutz der Beschäftigten zu ergreifen. 
(5) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie Informationen über die für die Behand-
lung von Beschwerden nach § 13 zuständigen Stellen sind im Betrieb oder in der Dienststelle bekannt zu 
machen. Die Bekanntmachung kann durch Aushang oder Auslegung an geeigneter Stelle oder den Ein-
satz der im Betrieb oder der Dienststelle üblichen Informations- und Kommunikationstechnik erfolgen. 

Unterabschnitt 3 
Rechte der Beschäftigten 
§ 13 Beschwerderecht 
(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des Betriebs, des Unterneh-
mens oder der Dienststelle zu beschweren, wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungs-
verhältnis vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten wegen eines in § 1 
genannten Grundes benachteiligt fühlen. 2Die Beschwerde ist zu prüfen und das Ergebnis der oder dem 
beschwerdeführenden Beschäftigten mitzuteilen. 
(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben unberührt. 

§ 14 Leistungsverweigerungsrecht 
Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung einer Belä-
stigung oder sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, sind die betroffenen Beschäftigten berechtigt, ihre 
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Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, soweit dies zu ihrem Schutz erforderlich ist. 2§ 
273 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt. 

§ 15 Entschädigung und Schadensersatz 
(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet, den hierdurch 
entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. 
(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der oder die Beschäftigte eine ange-
messene Entschädigung in Geld verlangen. Die Entschädigung darf bei einer Nichteinstellung drei Mo-
natsgehälter nicht übersteigen, wenn der oder die Beschäftigte auch bei benachteiligungsfreier Auswahl 
nicht eingestellt worden wäre. 
(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarungen nur dann zur Entschädi-
gung verpflichtet, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt. 
(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten schriftlich geltend 
gemacht werden, es sei denn, die Tarifvertragsparteien haben etwas anderes vereinbart. Die Frist be-
ginnt im Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung und in 
den sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte von der 
Benachteiligung Kenntnis erlangt. 
(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeitgeber, die sich aus anderen Rechtsvorschriften erge-
ben, unberührt. 
(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 begründet keinen 
Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses, Berufsausbildungsverhältnisses oder ei-
nen beruflichen Aufstieg, es sei denn, ein solcher ergibt sich aus einem anderen Rechtsgrund. 

§ 16 Maßregelungsverbot 
(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen der Inanspruchnahme von Rechten nach diesem Ab-
schnitt oder wegen der Weigerung, eine gegen diesen Abschnitt verstoßende Anweisung auszuführen, 
benachteiligen. Gleiches gilt für Personen, die den Beschäftigten hierbei unterstützen oder als Zeuginnen 
oder Zeugen aussagen. 
(2) Die Zurückweisung oder Duldung benachteiligender Verhaltensweisen durch betroffene Beschäftigte 
darf nicht als Grundlage für eine Entscheidung herangezogen werden, die diese Beschäftigten berührt. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) § 22 gilt entsprechend. 

Unterabschnitt 4 
Ergänzende Vorschriften 
§ 17 Soziale Verantwortung der Beteiligten 
(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Beschäftigte und deren Vertretungen sind aufgefordert, im Rah-
men ihrer Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten an der Verwirklichung des in § 1 genannten Ziels mit-
zuwirken. 
(2) In Betrieben, in denen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes 
vorliegen, können bei einem groben Verstoß des Arbeitgebers gegen Vorschriften aus diesem Abschnitt 
der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft unter der Voraussetzung des § 23 Abs. 3 
Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes die dort genannten Rechte gerichtlich geltend machen; § 23 
Abs. 3 Satz 2 bis 5 des Betriebsverfassungsgesetzes gilt entsprechend. Mit dem Antrag dürfen nicht An-
sprüche des Benachteiligten geltend gemacht werden. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 18 Mitgliedschaft in Vereinigungen 
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend für die Mitgliedschaft oder die Mitwirkung in 
einer 
1. Tarifvertragspartei, 
2. Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören oder die eine überragende 
Machtstellung im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich innehat, wenn ein grundlegendes Interesse am 
Erwerb der Mitgliedschaft besteht, sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen. 
(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 darstellt, be-
steht ein Anspruch auf Mitgliedschaft oder Mitwirkung in den in Absatz 1 genannten Vereinigungen. 
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Abschnitt 3 
Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr 
§ 19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot 
(1) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, wegen des Ge-
schlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität bei der Begründung, 
Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die 
1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen 
zustande kommen (Massengeschäfte) oder bei denen das Ansehen der Person nach der Art des Schuld-
verhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl 
von Fällen zustande kommen oder 
2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben, ist unzulässig. 
(2) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft ist darüber hinaus 
auch bei der Begründung, Durchführung und Beendigung sonstiger zivilrechtlicher Schuldverhältnisse im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 unzulässig. 
(3) Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf die Schaf-
fung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie 
ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig. 
(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf familien- und erbrechtliche Schuld-
verhältnisse. 
(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf zivilrechtliche Schuldverhältnisse, bei 
denen ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis der Parteien oder ihrer Angehörigen begründet 
wird. Bei Mietverhältnissen kann dies insbesondere der Fall sein, wenn die Parteien oder ihre Angehöri-
gen Wohnraum auf demselben Grundstück nutzen. Die Vermietung von Wohnraum zum nicht nur vorü-
bergehenden Gebrauch ist in der Regel kein Geschäft im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, wenn der Vermie-
ter insgesamt nicht mehr als 50 Wohnungen vermietet. 

§ 20 Zulässige unterschiedliche Behandlung 
(1) Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht gegeben, wenn für eine unterschiedliche Be-
handlung wegen der Religion, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität oder des Ge-
schlechts ein sachlicher Grund vorliegt. Das kann insbesondere der Fall sein, wenn die unterschiedliche 
Behandlung 
1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder anderen Zwecken vergleichbarer Art 
dient, 
2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen Sicherheit Rechnung trägt, 
3. besondere Vorteile gewährt und ein Interesse an der Durchsetzung der Gleichbehandlung fehlt, 
4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im Hinblick auf die Ausübung der Religionsfreiheit oder 
auf das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen 
ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform sowie der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer 
Religion zur Aufgabe machen, unter Beachtung des jeweiligen Selbstverständnisses gerechtfertigt ist. 
(2) Eine unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts ist im Falle des § 19 Abs. 1 Nr. 2 bei den 
Prämien oder Leistungen nur zulässig, wenn dessen Berücksichtigung bei einer auf relevanten und ge-
nauen versicherungsmathematischen und statistischen Daten beruhenden Risikobewertung ein bestim-
mender Faktor ist. Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen auf keinen 
Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistungen führen. Eine unterschiedliche Behandlung wegen der 
Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität ist im Falle des § 19 Abs. 1 Nr. 2 nur 
zulässig, wenn diese auf anerkannten Prinzipien risikoadäquater Kalkulation beruht, insbesondere auf ei-
ner versicherungsmathematisch ermittelten Risikobewertung unter Heranziehung statistischer Erhebun-
gen. 

§ 21 Ansprüche 
(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot unbeschadet weiterer 
Ansprüche die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besor-
gen, so kann er auf Unterlassung klagen. 
(2) Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der Benachteiligende verpflichtet, den hierdurch 
entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Benachteiligende die Pflichtverletzung nicht 
zu vertreten hat. Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der Benachteiligte eine 
angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 
(3) Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben unberührt. 
(4) Auf eine Vereinbarung, die von dem Benachteiligungsverbot abweicht, kann sich der Benachteiligen-
de nicht berufen. 
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(5) Ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten geltend ge-
macht werden. Nach Ablauf der Frist kann der Anspruch nur geltend gemacht werden, wenn der Benach-
teiligte ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war. 

Abschnitt 4 
Rechtsschutz 
§ 22 Beweislast 
Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1 genann-
ten Grundes vermuten lassen, trägt die andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die 
Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 23 Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände 
(1) Antidiskriminierungsverbände sind Personenzusammenschlüsse, die nicht gewerbsmäßig und nicht 
nur vorübergehend entsprechend ihrer Satzung die besonderen Interessen von benachteiligten Personen 
oder Personengruppen nach Maßgabe von § 1 wahrnehmen. Die Befugnisse nach den Absätzen 2 bis 4 
stehen ihnen zu, wenn sie mindestens 75 Mitglieder haben oder einen Zusammenschluss aus minde-
stens sieben Verbänden bilden. 
(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen ihres Satzungszwecks in gerichtlichen Verfah-
ren, in denen eine Vertretung durch Anwälte und Anwältinnen nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, als 
Beistände Benachteiligter in der Verhandlung aufzutreten. Im Übrigen bleiben die Vorschriften der Ver-
fahrensordnungen, insbesondere diejenigen, nach denen Beiständen weiterer Vortrag untersagt werden 
kann, unberührt. 
(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen ihres Satzungszwecks die Besorgung von Rechtsange-
legenheiten Benachteiligter gestattet. 
(4) Besondere Klagerechte und Vertretungsbefugnisse von Verbänden zu Gunsten von behinderten Men-
schen bleiben unberührt. 

Abschnitt 5 
Sonderregelungen für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 
§ 24 Sonderregelung für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 
Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter Berücksichtigung ihrer besonderen Rechtsstellung ent-
sprechend für 
1. Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie der 
sonstigen der Aufsicht des Bundes oder eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
2. Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder, 
3. Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer, soweit ihre Heranziehung zum Zivil-
dienst betroffen ist. 

Abschnitt 6 
Antidiskriminierungsstelle 
§ 25 Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
(1) Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird unbeschadet der Zuständig-
keit der Beauftragten des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung die Stelle des Bundes zum 
Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes (Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes) errichtet. 
(2) Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Perso-
nal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Sie ist im Einzelplan des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend in einem eigenen Kapitel auszuweisen. 

§ 26 Rechtsstellung der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
(1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ernennt auf 
Vorschlag der Bundesregierung eine Person zur Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sie 
steht nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum Bund. Sie ist in 
Ausübung ihres Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der Urkunde über die Ernennung durch die Bun-
desministerin oder den Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
(3) Das Amtsverhältnis endet außer durch Tod 
1. mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages, 
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2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der Altersgrenze nach § 41 Abs. 1 des Bundesbeamtengeset-
zes, 
3. mit der Entlassung. 
Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend entlässt die Lei-
terin oder den Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf deren Verlangen oder wenn Gründe 
vorliegen, die bei einer Richterin oder einem Richter auf Lebenszeit die Entlassung aus dem Dienst recht-
fertigen. Im Falle der Beendigung des Amtsverhältnisses erhält die Leiterin oder der Leiter der Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes eine von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend vollzogene Urkunde. Die Entlassung wird mit der Aushändigung der Urkunde 
wirksam. 
(4) Das Rechtsverhältnis der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gegenüber dem Bund 
wird durch Vertrag mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geregelt. Der 
Vertrag bedarf der Zustimmung der Bundesregierung. 
(5) Wird eine Bundesbeamtin oder ein Bundesbeamter zur Leitung der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes bestellt, scheidet er oder sie mit Beginn des Amtsverhältnisses aus dem bisherigen Amt aus. Für 
die Dauer des Amtsverhältnisses ruhen die aus dem Beamtenverhältnis begründeten Rechte und Pflich-
ten mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots der Annahme von Belohnungen 
oder Geschenken. Bei unfallverletzten Beamtinnen oder Beamten bleiben die gesetzlichen Ansprüche auf 
das Heilverfahren und einen Unfallausgleich unberührt. 

§ 27 Aufgaben 
(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt worden zu sein, kann sich 
an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden. 
(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützt auf unabhängige Weise Personen, die sich 
nach Absatz 1 an sie wenden, bei der Durchsetzung ihrer Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen. 
Hierbei kann sie insbesondere 
1. über Ansprüche und die Möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens im Rahmen gesetzlicher Regelun-
gen zum Schutz vor Benachteiligungen informieren, 
2. Beratung durch andere Stellen vermitteln, 
3. eine gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstreben. 
Soweit Beauftragte des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung zuständig sind, leitet die An-
tidiskriminierungsstelle des Bundes die Anliegen der in Absatz 1 genannten Personen mit deren Einver-
ständnis unverzüglich an diese weiter. 
(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf unabhängige Weise folgende Aufgaben wahr, 
soweit nicht die Zuständigkeit der Beauftragten der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages 
berührt ist: 
1. Öffentlichkeitsarbeit, 
2. Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den in § 1 genannten Gründen, 
3. Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen Benachteiligungen. 
(4) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauf-
tragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages legen gemeinsam dem Deutschen Bun-
destag alle vier Jahre Berichte über Benachteiligungen aus den in § 1 genannten Gründen vor und geben 
Empfehlungen zur Beseitigung und Vermeidung dieser Benachteiligungen. Sie können gemeinsam wis-
senschaftliche Untersuchungen zu Benachteiligungen durchführen. 
(5) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauf-
tragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages sollen bei Benachteiligungen aus mehre-
ren der in § 1 genannten Gründe zusammenarbeiten. 

§ 28 Befugnisse 
(1) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kann in Fällen des § 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Beteiligte um 
Stellungnahmen ersuchen, soweit die Person, die sich nach § 27 Abs. 1 an sie gewandt hat, hierzu ihr 
Einverständnis erklärt. 
(2) Alle Bundesbehörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich des Bundes sind verpflichtet, die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, insbesondere die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten bleiben 
unberührt. 

§ 29 Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und anderen Einrichtungen 
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll bei ihrer Tätigkeit Nichtregierungsorganisationen sowie 
Einrichtungen, die auf europäischer, Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene zum Schutz vor Benachtei-
ligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes tätig sind, in geeigneter Form einbeziehen. 
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§ 30 Beirat 
(1) Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen, die sich den Schutz 
vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zum Ziel gesetzt haben, wird der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes ein Beirat beigeordnet. Der Beirat berät die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes bei der Vorlage von Berichten und Empfehlungen an den Deutschen Bundestag nach § 27 Abs. 4 
und kann hierzu sowie zu wissenschaftlichen Untersuchungen nach § 27 Abs. 3 Nr. 3 eigene Vorschläge 
unterbreiten. 
(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beruft im Einvernehmen mit der 
Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sowie den entsprechend zuständigen Beauftragten der 
Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages die Mitglieder dieses Beirats und für jedes Mitglied 
eine Stellvertretung. In den Beirat sollen Vertreterinnen und Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und Or-
ganisationen sowie Expertinnen und Experten in Benachteiligungsfragen berufen werden. Die Gesamt-
zahl der Mitglieder des Beirats soll 16 Personen nicht überschreiten. Der Beirat soll zu gleichen Teilen mit 
Frauen und Männern besetzt sein. 
(3) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend bedarf. 
(4) Die Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit nach diesem Gesetz ehrenamtlich aus. Sie haben An-
spruch auf Aufwandsentschädigung sowie Reisekostenvergütung, Tagegelder und Übernachtungsgelder. 
Näheres regelt die Geschäftsordnung. 

Abschnitt 7 
Schlussvorschriften 
§ 31 Unabdingbarkeit 
Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zu Ungunsten der geschützten Personen abgewichen 
werden. 

§ 32 Schlussbestimmungen 
Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die allgemeinen Bestimmungen. 

§ 33 Übergangsbestimmungen 
(1) Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 611b und 612 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder 
sexuellen Belästigungen nach dem Beschäftigtenschutzgesetz ist das vor dem 18. August 2006 maßgeb-
liche Recht anzuwenden. 
(2) Bei Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft sind die §§ 19 
bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem 18. August 2006 begründet worden sind. 
Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen von Dauerschuldverhältnissen. 
(3) Bei Benachteiligungen wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem 1. De-
zember 2006 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen von Dauerschuldverhält-
nissen. 
(4) Auf Schuldverhältnisse, die eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben, ist § 19 Abs. 1 
nicht anzuwenden, wenn diese vor dem 22. Dezember 2007 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für 
spätere Änderungen solcher Schuldverhältnisse.  
 

Soldatinnen und Soldaten Gleichbehandlungsgesetz (SoldGG)  
Vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897, 1904), geändert durch Artikel 8 Abs. 2 des Gesetzes vom 2. De-
zember 2006 BGBl. I S. 2742, Zuletzt  geändert durch Art. 8 Abs. 2 G v. 2.12.2006 I 2742 

§ 1 Ziel des Gesetzes 
(1) Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, der 
Religion, der Weltanschauung oder der sexuellen Identität für den Dienst als Soldatin oder Soldat zu ver-
hindern oder zu beseitigen. 
(2) Ziel des Gesetzes ist es auch, Soldatinnen und Soldaten vor Benachteiligungen auf Grund des Ge-
schlechts in Form von Belästigung und sexueller Belästigung im Dienstbetrieb zu schützen. Der Schutz 
schwerbehinderter Soldatinnen und Soldaten vor Benachteiligungen wegen ihrer Behinderung wird nach 
Maßgabe des § 18 gewährleistet. 
(3) Alle Soldatinnen und Soldaten, insbesondere solche mit Vorgesetzten- und Führungsaufgaben, sind 
in ihrem Aufgabenbereich aufgefordert, an der Verwirklichung dieser Ziele mitzuwirken. Dies gilt auch für 
den Dienstherrn, für Personen und Gremien, die Beteiligungsrechte nach dem Soldatenbeteiligungsge-
setz wahrnehmen, und für Gleichstellungsbeauftragte und deren Stellvertreterinnen. 
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§ 2 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz findet Anwendung auf 
1. Maßnahmen bei der Begründung, Ausgestaltung und Beendigung eines Dienstverhältnisses und beim 
beruflichen Aufstieg sowie auf den Dienstbetrieb; hierzu zählen insbesondere Auswahlkriterien und Ein-
stellungsbedingungen sowie die Ausgestaltung des Dienstes, 
2. den Zugang zu allen Formen und Ebenen der soldatischen Ausbildung, Fort- und Weiterbildung und 
beruflicher Förderungsmaßnahmen einschließlich der praktischen Berufserfahrung, 
3. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einem Berufsverband oder in einer sonstigen Interessenvertretung 
von Soldatinnen und Soldaten, einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher Organisatio-
nen. 
(2) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der Gleichbehandlung wird durch dieses 
Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem Schutz bestimmter Per-
sonengruppen dienen. 
[...] 

§ 7 Benachteiligungsverbot 
(1) Die in § 6 genannten Personen dürfen nicht wegen eines in § 1 Abs. 1 genannten Grundes benachtei-
ligt werden. Dies gilt auch, wenn die Soldatin oder der Soldat, die oder der die Benachteiligung begeht, 
das Vorliegen eines in § 1 Abs. 1 genannten Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt. 
(2) Jede Belästigung, sexuelle Belästigung und Anweisung zu einer solchen Handlungsweise ist eine 
Verletzung dienstlicher Pflichten und Soldatinnen und Soldaten untersagt. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 
[...] 
 
Bürgerliches Gesetzbuch  (BGB)  
In der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Abs. 16 des Gesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122) 
[…] 

§ 134 Gesetzliches Verbot 
Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Ge-
setz ein anderes ergibt. 
[…] 

§ 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher 
(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. 
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, 
der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines ande-
ren sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in 
einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen. 
[…] 

§ 242 Leistung nach Treu und Glauben 
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die 
Verkehrssitte es erfordern. 
[…] 

§ 249 Art und Umfang des Schadensersatzes 
(1) Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn 
der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. 
(2) Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, 
so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. Bei der Be-
schädigung einer Sache schließt der nach Satz 1 erforderliche Geldbetrag die Umsatzsteuer nur mit ein, 
wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist. 
[…] 

§ 253 Immaterieller Schaden 
(1) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld nur in den 
durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden. 
(2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbe-
stimmung Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, 
eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden. 
[…] 
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§ 554a Barrierefreiheit 
(1) Der Mieter kann vom Vermieter die Zustimmung zu baulichen Veränderungen oder sonstigen Einrich-
tungen verlangen, die für eine behindertengerechte Nutzung der Mietsache oder den Zugang zu ihr erfor-
derlich sind, wenn er ein berechtigtes Interesse daran hat. Der Vermieter kann seine Zustimmung ver-
weigern, wenn sein Interesse an der unveränderten Erhaltung der Mietsache oder des Gebäudes das In-
teresse des Mieters an einer behindertengerechten Nutzung der Mietsache überwiegt. Dabei sind auch 
die berechtigten Interessen anderer Mieter in dem Gebäude zu berücksichtigen. 
(2) Der Vermieter kann seine Zustimmung von der Leistung einer angemessenen zusätzlichen Sicherheit 
für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes abhängig machen. § 551 Abs. 3 und 4 gilt ent-
sprechend. 
(3) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
[…] 

§ 612 Vergütung 
(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur 
gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergü-
tung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen. 

§ 612a Maßregelungsverbot 
Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme nicht benachteili-
gen, weil der Arbeitnehmer in zulässiger Weise seine Rechte ausübt. 
[…] 

§ 823 Schadensersatzpflicht 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 
oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet. 
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezwecken-
des Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden 
möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 
[…] 

§ 825 Bestimmung zu sexuellen Handlungen 
Wer einen anderen durch Hinterlist, Drohung oder Missbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses zur Vor-
nahme oder Duldung sexueller Handlungen bestimmt, ist ihm zum Ersatz des daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet. 

§ 826 Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung 
Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist 
dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet. 
[…] 

§ 1355 Ehename 
 (1) Die Ehegatten sollen einen gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) bestimmen. Die Ehegatten 
führen den von ihnen bestimmten Ehenamen. Bestimmen die Ehegatten keinen Ehenamen, so führen sie 
ihren zur Zeit der Eheschließung geführten Namen auch nach der Eheschließung. 
(2) Zum Ehenamen können die Ehegatten durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten den Ge-
burtsnamen oder den zur Zeit der Erklärung über die Bestimmung des Ehenamens geführten Namen der 
Frau oder des Mannes bestimmen. 
(3) Die Erklärung über die Bestimmung des Ehenamens soll bei der Eheschließung erfolgen. Wird die Er-
klärung später abgegeben, so muss sie öffentlich beglaubigt werden. 
(4) Ein Ehegatte, dessen Name nicht Ehename wird, kann durch Erklärung gegenüber dem Standesbe-
amten dem Ehenamen seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der Erklärung über die Bestimmung des 
Ehenamens geführten Namen voranstellen oder anfügen. Dies gilt nicht, wenn der Ehename aus mehre-
ren Namen besteht. Besteht der Name eines Ehegatten aus mehreren Namen, so kann nur einer dieser 
Namen hinzugefügt werden. Die Erklärung kann gegenüber dem Standesbeamten widerrufen werden; in 
diesem Falle ist eine erneute Erklärung nach Satz 1 nicht zulässig. Die Erklärung und der Widerruf müs-
sen öffentlich beglaubigt werden. 
(5) Der verwitwete oder geschiedene Ehegatte behält den Ehenamen. Er kann durch Erklärung gegen-
über dem Standesbeamten seinen Geburtsnamen oder den Namen wieder annehmen, den er bis zur Be-
stimmung des Ehenamens geführt hat, oder dem Ehenamen seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der 
Bestimmung des Ehenamens geführten Namen voranstellen oder anfügen. Absatz 4 gilt entsprechend. 
(6) Geburtsname ist der Name, der in die Geburtsurkunde eines Ehegatten zum Zeitpunkt der Erklärung 
gegenüber dem Standesbeamten einzutragen ist. 
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[…] 

Strafgesetzbuch (StGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 2007 (BGBl. I S. 1786) 

§ 130 Volksverhetzung 
(1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 
1. zum Haß gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie 
auffordert oder 
2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, daß er Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig ver-
ächtlich macht oder verleumdet, 
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
[...] 

§ 131 Gewaltdarstellung 
 (1) Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Men-
schen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung 
solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer 
die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt, 
1.  verbreitet, 
2.  öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 
3.  einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich 
    macht oder 
4.  herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, 
    einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene 
    Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 3 zu verwenden oder einem anderen eine 
    solche Verwendung zu ermöglichen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 (2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk, 
Medien- oder Teledienste verbreitet. 
 (3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung über Vorgänge des Zeit-
geschehens oder der Geschichte dient. 
 (4) Absatz 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; dies gilt 
nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Überlassen oder Zugänglichmachen seine Erzie-
hungspflicht gröblich verletzt. 

§ 174 Sexueller Mißbrauch von Schutzbefohlenen 
 (1) Wer sexuelle Handlungen 
1.  an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur 
    Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist, 
2.  an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur 
    Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im 
    Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter 
    Mißbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- 
    oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder 
3.  an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen 
    Kind 
vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Mo-
naten bis zu fünf Jahren bestraft. 
[...] 

§ 174a Sexueller Mißbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und 
Hilfsbedürftigen in Einrichtungen 
§ 174b Sexueller Mißbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 
[...] 

§ 177 Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung 
(1) Wer eine andere Person  
1. mit Gewalt, 
2. durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder 
3. unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist, 
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nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden oder an dem Täter oder ei-
nem Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren. Ein besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer 

vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die dieses besonders erniedrigen, insbesondere, 
wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind (Vergewaltigung), oder  

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird. 
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter 
1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, 
2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt 

oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder 
3. das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt. 
(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter 
1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet oder 
2. das Opfer 

a) bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder 
b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 

(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jah-
ren, in minder schweren Fällen der Absätze 3 und 4 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jah-
ren zu erkennen. 

§ 178 Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge 
Verursacht der Täter durch die sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung (§ 177) wenigstens leichtfertig den 
Tod des Opfers, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren. 

§ 179 Sexueller Mißbrauch widerstandsunfähiger Personen 
§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
§ 180a Ausbeutung von Prostituierten 
(1) Wer gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält oder leitet, in dem Personen der Prostitution nachgehen 
und in dem diese in persönlicher oder wirtschaftlicher Abhängigkeit gehalten werden, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer 
1.  einer Person unter achtzehn Jahren zur Ausübung der Prostitution Wohnung, gewerbsmäßig Unter-
kunft oder gewerbsmäßig Aufenthalt gewährt oder 
2.  eine andere Person, der er zur Ausübung der Prostitution Wohnung gewährt, zur Prostitution anhält 
oder im Hinblick auf sie ausbeutet. 

§ 181a Zuhälterei 
(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer 
1.  eine andere Person, die der Prostitution nachgeht, ausbeutet oder 
2.  seines Vermögensvorteils wegen eine andere Person bei der Ausübung der Prostitution überwacht, 
Ort, Zeit, Ausmaß oder andere Umstände der Prostitutionsausübung bestimmt oder Maßnahmen trifft, die 
sie davon abhalten sollen, die Prostitution aufzugeben, und im Hinblick darauf Beziehungen zu ihr unter-
hält, die über den Einzelfall hinausgehen. 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer die persönliche oder wirt-
schaftliche Unabhängigkeit einer anderen Person dadurch beeinträchtigt, dass er gewerbsmäßig die Pro-
stitutionsausübung der anderen Person durch Vermittlung sexuellen Verkehrs fördert und im Hinblick 
darauf Beziehungen zu ihr unterhält, die über den Einzelfall hinausgehen. 
(3) Nach den Absätzen 1 und 2 wird auch bestraft, wer die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Handlun-
gen oder die in Absatz 2 bezeichnete Förderung gegenüber seinem Ehegatten vornimmt. 

§ 183 Exhibitionistische Handlungen 
 (1) Ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 (2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daß die Strafverfolgungsbehörde wegen des beson-
deren öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. 
 (3) Das Gericht kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe auch dann zur Bewährung aussetzen, wenn 
zu erwarten ist, daß der Täter erst nach einer längeren Heilbehandlung keine exhibitionistischen Hand-
lungen mehr vornehmen wird. 
[...] 
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§ 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses 
§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften 
§ 184a Verbreitung gewalt- oder tier -pornographischer Schriften 
§ 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften 
(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die den sexuellen Missbrauch von Kindern (§§ 176 bis 
176b) zum Gegenstand haben (kinderpornographische Schriften), 
1.  verbreitet, 
2.  öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder 
3.  herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen un-
ternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1 oder Nummer 2 zu verwen-
den oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, wird mit Freiheitsstrafe von drei Mona-
ten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer es unternimmt, einem anderen den Besitz von kinderpornographischen 
Schriften zu verschaffen, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben. 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
zehn Jahren zu erkennen, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich 
zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, und die kinderpornographischen Schriften ein 
tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben. 
(4) Wer es unternimmt, sich den Besitz von kinderpornographischen Schriften zu verschaffen, die ein tat-
sächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer die in Satz 1 bezeichneten Schriften besitzt. 
(5) Die Absätze 2 und 4 gelten nicht für Handlungen, die ausschließlich der Erfüllung rechtmäßiger 
dienstlicher oder beruflicher Pflichten dienen. 
(6) In den Fällen des Absatzes 3 ist § 73d anzuwenden. Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Ab-
satz 2 oder Absatz 4 bezieht, werden eingezogen. § 74a ist anzuwenden. 

§ 184c Verbreitung pornographischer Darbietungen durch Rundfunk, Medien- oder Tele-
dienste 
§ 184d Ausübung der verbotenen Prostitution 
[...] 

§ 184e Jugendgefährdende Prostitution 
Wer der Prostitution 
1.  in der Nähe einer Schule oder anderen Örtlichkeit, die zum Besuch durch Personen unter achtzehn 
Jahren bestimmt ist, oder 
2.  in einem Haus, in dem Personen unter achtzehn Jahren wohnen, in einer Weise nachgeht, die diese 
Personen sittlich gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 184f Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Gesetzes sind 
1.  sexuelle Handlungen 
    nur solche, die im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit sind, 
2.  sexuelle Handlungen vor einem anderen 
    nur solche, die vor einem anderen vorgenommen werden, der den Vorgang wahrnimmt. 

§ 185 Beleidigung 
Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidigung 
mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 238 Nachstellung 
(1) Wer einem Menschen unbefugt nachstellt, indem er beharrlich 
1. seine räumliche Nähe aufsucht, 
2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln der sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über 
Dritte Kontakt zu ihm herzustellen versucht, 
3. unter missbräuchlicher Verwendung von dessen personenbezogenen Daten Bestellungen von Waren 
oder Dienstleistungen für ihn aufgibt oder Dritte veranlasst, mit diesem Kontakt aufzunehmen, 
4. ihn mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit seiner selbst 
oder einer ihm nahe stehenden Person bedroht oder 
5. eine andere vergleichbare Handlung vornimmt 
und dadurch seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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(2) Auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter das Opfer, ei-
nen Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahe stehende Person durch die Tat in die Ge-
fahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt. 
(3) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer an-
deren dem Opfer nahe stehenden Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren. 
(4) In den Fällen des Absatzes 1 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfol-
gungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten 
von Amts wegen für geboten hält. 
 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
Vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. August 
2007 

§ 118 Belästigung der Allgemeinheit 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allge-
meinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden, wenn die Handlung nicht nach 
anderen Vorschriften geahndet werden kann. 

§ 119 Grob anstößige und belästigende Handlungen 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
1. öffentlich in einer Weise, die geeignet ist, andere zu belästigen, oder 
2. in grob anstößiger Weise durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Abbildungen oder 
Darstellungen oder durch das öffentliche Zugänglichmachen von Datenspeichern Gelegenheit zu sexuel-
len Handlungen anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt. 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer auf die in Absatz 1 bezeichnete Weise Mittel oder Gegenstände, 
die dem sexuellen Gebrauch dienen, anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts be-
kanntgibt. 
(3) Ordnungswidrig handelt ferner, wer öffentlich Schriften, Ton- oder Bildträger, Datenspeicher, Abbil-
dungen oder Darstellungen sexuellen Inhalts an Orten ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich 
macht, an denen dies grob anstößig wirkt. 
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 mit einer Geldbuße bis zu eintausend 
Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 
 

Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewalt-
schutzgesetz – GewSchG) 
Gewaltschutzgesetz vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3513) 

§ 1 Gerichtliche Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen 
(1) Hat eine Person vorsätzlich den Körper, die Gesundheit oder die Freiheit einer anderen Person wider-
rechtlich verletzt, hat das Gericht auf Antrag der verletzten Person die zur Abwendung weiterer Verlet-
zungen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Die Anordnungen sollen befristet werden; die Frist kann 
verlängert werden. Das Gericht kann insbesondere anordnen, dass der Täter es unterlässt, 
1. die Wohnung der verletzten Person zu betreten, 
2. sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung der verletzten Person aufzuhalten, 
3. zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich die verletzte Person regelmäßig aufhält, 
4. Verbindung zur verletzten Person, auch unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, aufzu-
nehmen, 
5. Zusammentreffen mit der verletzten Person herbeizuführen, soweit dies nicht zur Wahrnehmung be-
rechtigter Interessen erforderlich ist. 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn 
1. eine Person einer anderen mit einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der 
Freiheit widerrechtlich gedroht hat oder 
2. eine Person widerrechtlich und vorsätzlich 
a) in die Wohnung einer anderen Person oder deren befriedetes Besitztum eindringt oder 
b) eine andere Person dadurch unzumutbar belästigt, dass sie ihr gegen den ausdrücklich erklärten Wil-
len wiederholt nachstellt oder sie unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln verfolgt. 
Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 Buchstabe b liegt eine unzumutbare Belästigung nicht vor, wenn die Hand-
lung der Wahrnehmung berechtigter Interessen dient. 
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(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 oder des Absatzes 2 kann das Gericht die Maßnahmen nach Ab-
satz 1 auch dann anordnen, wenn eine Person die Tat in einem die freie Willensbestimmung ausschlie-
ßenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen hat, in den sie sich durch geistige 
Getränke oder ähnliche Mittel vorübergehend versetzt hat. 

§ 2 Überlassung einer gemeinsam genutzten Wohnung 
(1) Hat die verletzte Person zum Zeitpunkt einer Tat nach § 1 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 
3, mit dem Täter einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt geführt, so kann sie von diesem 
verlangen, ihr die gemeinsam genutzte Wohnung zur alleinigen Benutzung zu überlassen. 
(2) Die Dauer der Überlassung der Wohnung ist zu befristen, wenn der verletzten Person mit dem Täter 
das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück, auf dem sich die Wohnung be-
findet, zusteht oder die verletzte Person mit dem Täter die Wohnung gemietet hat. Steht dem Täter allein 
oder gemeinsam mit einem Dritten das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grund-
stück zu, auf dem sich die Wohnung befindet, oder hat er die Wohnung allein oder gemeinsam mit einem 
Dritten gemietet, so hat das Gericht die Wohnungsüberlassung an die verletzte Person auf die Dauer von 
höchstens sechs Monaten zu befristen. Konnte die verletzte Person innerhalb der vom Gericht nach Satz 
2 bestimmten Frist anderen angemessenen Wohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht beschaffen, so 
kann das Gericht die Frist um höchstens weitere sechs Monate verlängern, es sei denn, überwiegende 
Belange des Täters oder des Dritten stehen entgegen. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für das 
Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht und das dingliche Wohnrecht. 
(3) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, 
1. wenn weitere Verletzungen nicht zu besorgen sind, es sei denn, dass der verletzten Person das weite-
re Zusammenleben mit dem Täter wegen der Schwere der Tat nicht zuzumuten ist oder 
2. wenn die verletzte Person nicht innerhalb von drei Monaten nach der Tat die Überlassung der Woh-
nung schriftlich vom Täter verlangt oder 
3. soweit der Überlassung der Wohnung an die verletzte Person besonders schwerwiegende Belange 
des Täters entgegenstehen. 
(4) Ist der verletzten Person die Wohnung zur Benutzung überlassen worden, so hat der Täter alles zu 
unterlassen, was geeignet ist, die Ausübung dieses Nutzungsrechts zu erschweren oder zu vereiteln. 
(5) Der Täter kann von der verletzten Person eine Vergütung für die Nutzung verlangen, soweit dies der 
Billigkeit entspricht. 
(6) Hat die bedrohte Person zum Zeitpunkt einer Drohung nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, auch in Verbin-
dung mit Abs. 3, einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt mit dem Täter geführt, kann sie die 
Überlassung der gemeinsam genutzten Wohnung verlangen, wenn dies erforderlich ist, um eine unbillige 
Härte zu vermeiden. Eine unbillige Härte kann auch dann gegeben sein, wenn das Wohl von im Haushalt 
lebenden Kindern beeinträchtigt ist. Im Übrigen gelten die Absätze 2 bis 5 entsprechend. 
 

Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (Prostitutionsge-
setz – ProstG)  
Prostitutionsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3983) 
§ 1 
Sind sexuelle Handlungen gegen ein vorher vereinbartes Entgelt vorgenommen worden, so begründet 
diese Vereinbarung eine rechtswirksame Forderung. Das Gleiche gilt, wenn sich eine Person, insbeson-
dere im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses, für die Erbringung derartiger Handlungen gegen ein 
vorher vereinbartes Entgelt für eine bestimmte Zeitdauer bereithält. 

§ 2 
Die Forderung kann nicht abgetreten und nur im eigenen Namen geltend gemacht werden. Gegen eine 
Forderung gemäß § 1 Satz 1 kann nur die vollständige, gegen eine Forderung nach § 1 Satz 2 auch die 
teilweise Nichterfüllung, soweit sie die vereinbarte Zeitdauer betrifft, eingewendet werden. Mit Ausnahme 
des Erfüllungseinwandes gemäß des § 362 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Einrede der Verjäh-
rung sind weitere Einwendungen und Einreden ausgeschlossen. 

§ 3 
Bei Prostituierten steht das eingeschränkte Weisungsrecht im Rahmen einer abhängigen Tätigkeit der 
Annahme einer Beschäftigung im Sinne des Sozialversicherungsrechts nicht entgegen. 
 

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 2518), zuletzt geändert durch 
Artikel 221 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 
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§ 15 Zusammensetzung nach Beschäftigungsarten und Geschlechtern 
(1) Der Betriebsrat soll sich möglichst aus Arbeitnehmern der einzelnen Organisationsbereiche und der 
verschiedenen Beschäftigungsarten der im Betrieb tätigen Arbeitnehmer zusammensetzen. 
(2) Das Geschlecht, das in der Belegschaft in der Minderheit ist, muss mindestens entsprechend seinem 
zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat vertreten sein, wenn dieser aus mindestens drei Mitgliedern be-
steht.  

§ 75 Grundsätze für die Behandlung der Betriebsangehörigen 
(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu wachen, dass alle im Betrieb tätigen Personen nach 
den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung 
von Personen aus Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder 
sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Al-
ters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts 
oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt. 
(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb beschäftigten 
Arbeitnehmer zu schützen und zu fördern. Sie haben die Selbständigkeit und Eigeninitiative der Arbeit-
nehmer und Arbeitsgruppen zu fördern. 

§ 80 Allgemeine Aufgaben 
(1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben: 
1. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfall-
verhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden; […] 
2a. die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern, insbesondere bei der 
Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg, zu fördern; 
2b. die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern; 
3.[…] 
4. die Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger besonders schutzbedürftiger Personen zu fördern; 
5. die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung vorzubereiten und durchzuführen und mit dieser 
zur Förderung der Belange der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer eng zusammenzuarbeiten; er 
kann von der Jugend- und Auszubildendenvertretung Vorschläge und Stellungnahmen anfordern; 
6. die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern; 
7. die Integration ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb und das Verständnis zwischen ihnen und den 
deutschen Arbeitnehmern zu fördern, sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremden-
feindlichkeit im Betrieb zu beantragen; […] 
 

Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und 
in den Gerichten des Bundes (Bundesgleichstellungsgesetz – BGleiG) 
Vom 30. November 2001 (BGBl. I S. 3234), geändert durch Artikel 3 Abs. 11 des Gesetzes vom 14. Au-
gust 2006 (BGBl. I S. 1897) 

§ 1 Ziel des Gesetzes 
(1) Dieses Gesetz dient der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie der Beseitigung bestehender 
und der Verhinderung künftiger Diskriminierungen wegen des Geschlechts in dem in § 3 genannten Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes. Nach Maßgabe dieses Gesetzes werden Frauen gefördert, um bestehen-
de Benachteiligungen abzubauen. Ziel des Gesetzes ist es auch, die Vereinbarkeit von Familie und Er-
werbstätigkeit für Frauen und Männer zu verbessern. Dabei wird den besonderen Belangen behinderter 
und von Behinderung bedrohter Frauen Rechnung getragen. 
(2) Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Bundes sollen die Gleichstellung von Frauen und Männern 
auch sprachlich zum Ausdruck bringen. Dies gilt auch für den dienstlichen Schriftverkehr. 

§ 2 Verpflichtete 
Alle Beschäftigten, insbesondere auch solche mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, sind verpflichtet, 
die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. Diese Verpflichtung ist als durchgängiges Leit-
prinzip in allen Aufgabenbereichen der Dienststelle sowie auch bei der Zusammenarbeit von Dienststel-
len zu berücksichtigen. 

§ 3 Geltungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für alle Beschäftigten in der unmittelbaren und mittelbaren Bundesverwaltung un-
abhängig von ihrer Rechtsform sowie in den Gerichten des Bundes. Zur Bundesverwaltung im Sinne die-
ses Gesetzes gehören auch die in bundeseigener Verwaltung geführten öffentlichen Unternehmen ein-
schließlich sonstiger Betriebsverwaltungen. 
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(2) Bei der Umwandlung eines Unternehmens aus bundeseigener Verwaltung in die Rechtsform eines 
Unternehmens des privaten Rechts soll auf die entsprechende Anwendung der Vorschriften dieses Ge-
setzes hingewirkt werden. 
(3) Bei der Gewährung von freiwilligen staatlichen Leistungen durch Dienststellen des Bundes an institu-
tionelle Leistungsempfänger soll durch vertragliche Vereinbarungen sichergestellt werden, dass die Lei-
stungsempfänger die Grundzüge dieses Gesetzes anwenden. Dies gilt auch für Einrichtungen, die mit 
Bundesmitteln im Wege der Zuweisung institutionell gefördert werden. 

§ 4 Begriffsbestimmungen 
(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Beamtinnen und Beamte, Angestellte, Arbeiterinnen und 
Arbeiter sowie zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte, ferner Inhaberinnen und Inhaber öffentlich-rechtlicher 
Ämter sowie Richterinnen und Richter. 
(2) Familienpflichten im Sinne dieses Gesetzes bestehen, wenn eine beschäftigte Person mindestens ein 
Kind unter 18 Jahren oder einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen Angehörigen tatsächlich 
betreut oder pflegt. [...] 
(6) Frauen sind dann als unterrepräsentiert anzusehen, wenn der Frauenanteil an den Beschäftigten in 
den einzelnen Bereichen nach Absatz 3 jeweils unter 50 Prozent liegt. 
(7) Eine unmittelbare Diskriminierung von Frauen ist gegeben, wenn Frauen wegen ihres Geschlechts bei 
einer Vereinbarung oder Maßnahme im Vergleich zu Männern unterschiedlich behandelt werden, soweit 
nicht die Vereinbarung oder Maßnahme die Art der auszuübenden Tätigkeit zum Gegenstand hat und ein 
bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für diese Tätigkeit ist. Eine mittelbare Diskriminie-
rung von Frauen liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren einen 
wesentlich höheren Anteil von Frauen benachteiligen, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriteri-
en oder Verfahren sind angemessen und notwendig und sie sind durch nicht auf das Geschlecht bezoge-
ne sachliche Gründe gerechtfertigt.  

§ 5 Grundsatz; entsprechende Anwendung von Vorschriften 
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden Anwendung, soweit nicht ein bestimmtes Geschlecht unver-
zichtbare Voraussetzung für die auszuübende Tätigkeit ist.  

§ 6 Arbeitsplatzausschreibung 
(1) Die Dienststelle darf einen Arbeitsplatz weder öffentlich noch innerhalb der Dienststelle nur für Män-
ner oder nur für Frauen ausschreiben. Der gesamte Ausschreibungstext muss so ausgestaltet sein, dass 
er nicht nur auf Personen eines Geschlechts zugeschnitten ist. Die Arbeitsplätze sind einschließlich der 
Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben zur Besetzung auch in Teilzeit auszuschreiben, so-
weit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
(2) Sind Frauen in einzelnen Bereichen unterrepräsentiert, soll die Besetzung eines freien Arbeitsplatzes 
ausgeschrieben werden, um die Zahl von Bewerberinnen zu erhöhen. Die Ausschreibung soll öffentlich 
erfolgen, wenn dieses Ziel mit einer hausinternen oder dienststellenübergreifenden Ausschreibung nicht 
erreicht werden kann. § 8 Abs. 2 des Bundesbeamtengesetzes bleibt unberührt. 
(3) Arbeitsplatzausschreibungen müssen mit den Anforderungen der zu besetzenden Arbeitsplätze über-
einstimmen und im Hinblick auf mögliche künftige Funktionen der Bewerberinnen und Bewerber auch das 
vorausgesetzte Anforderungs- und Qualifikationsprofil der Laufbahn oder der Funktionsbereiche enthal-
ten. 

§ 7 Bewerbungsgespräche 
(1) Bei der Besetzung von Arbeitsplätzen in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind zu 
Vorstellungsgesprächen oder besonderen Auswahlverfahren mindestens ebenso viele Frauen wie Män-
ner einzuladen, die die in der Ausschreibung vorgegebene Qualifikation aufweisen, sofern Bewerbungen 
von Frauen in ausreichender Zahl vorliegen. 
(2) In Vorstellungs- oder Auswahlgesprächen sind Fragen nach dem Familienstand, einer bestehenden 
oder geplanten Schwangerschaft sowie der Sicherstellung der Betreuung von Kindern, behinderten oder 
pflegebedürftigen Angehörigen neben der Berufstätigkeit unzulässig. 
(3) Auswahlkommissionen sollen zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt sein. Ist dies aus 
triftigen Gründen nicht möglich, sind die Gründe aktenkundig zu machen. 

§ 8 Auswahlentscheidungen bei Einstellung, beruflichem Aufstieg, Vergabe von Ausbil-
dungsplätzen 
Sind Frauen in einzelnen Bereichen unterrepräsentiert, hat die Dienststelle sie bei der Vergabe von Aus-
bildungsplätzen, Einstellung, Anstellung und beruflichem Aufstieg bei Vorliegen von gleicher Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung (Qualifikation) bevorzugt zu berücksichtigen, sofern nicht in der Person 
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Dies gilt für 
1. die Besetzung von Beamten-, Angestellten- und Arbeiterstellen, auch mit Vorgesetzten- und Leitungs-
aufgaben, von Stellen für die Berufsausbildung sowie für Richterstellen, soweit nicht für die Berufung eine 
Wahl oder die Mitwirkung eines Wahlausschusses vorgeschrieben ist, 
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2. die Beförderung, Höhergruppierung, Höherreihung und Übertragung höher bewerteter Dienstposten 
und Arbeitsplätze auch in Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 
Die Ausnahmeregelung in Satz 2 Nr. 1 gilt entsprechend für die Stellen von Mitgliedern des Bundesrech-
nungshofes, für deren Ernennung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 des Bundesrechnungshofgesetzes der Stän-
dige Ausschuss des Großen Senats des Bundesrechnungshofes zu hören ist. 

§ 9 Qualifikation; Benachteiligungsverbote 
(1) Die Feststellung der Qualifikation bestimmt sich ausschließlich nach den Anforderungen der zu beset-
zenden Arbeitsplätze, insbesondere nach den Ausbildungsvoraussetzungen und den beruflichen Erfah-
rungen. Dienstalter, Lebensalter und der Zeitpunkt der letzten Beförderung finden nur insoweit Berück-
sichtigung, als ihnen für die Eignung, Leistung und Befähigung der Bewerberinnen und Bewerber Bedeu-
tung zukommt. Spezifische, durch Betreuungs- und Pflegeaufgaben erworbene Erfahrungen und Fähig-
keiten sind zu berücksichtigen, soweit sie für die Ausübung der jeweiligen Tätigkeit von Bedeutung sind. 
(2) Folgende Gründe sind bei der vergleichenden Bewertung nicht zu berücksichtigen: 
1. Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit, geringere aktive Dienst- oder Beschäftigungsjahre, Reduzie-
rungen der Arbeitszeit oder Verzögerungen beim Abschluss einzelner Ausbildungsgänge auf Grund der 
Wahrnehmung von Familienpflichten, 
2. die Einkommenssituation des Ehepartners oder der Ehepartnerin, des Lebenspartners oder der Le-
benspartnerin, des Lebensgefährten oder der Lebensgefährtin, 
3. zeitliche Belastungen durch die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen und die 
Absicht, von der Möglichkeit der Arbeitsreduzierung Gebrauch zu machen. 

§ 10 Fortbildung 
(1) Die Dienststelle hat durch geeignete Maßnahmen die Fortbildung von Frauen zu unterstützen. Bei der 
Einführungs-, Förderungs- und Anpassungsfortbildung sind Frauen mindestens entsprechend ihrem An-
teil an der jeweiligen Zielgruppe der Fortbildung zu berücksichtigen. 
(2) Die Dienststelle muss Beschäftigten mit Familienpflichten die Teilnahme in geeigneter Weise ermögli-
chen. Soweit erforderlich, sind zusätzliche Veranstaltungen anzubieten, die den räumlichen und zeitlichen 
Bedürfnissen von Beschäftigten mit Familienpflichten entsprechen. Möglichkeiten der Kinderbetreuung 
sollen im Bedarfsfall angeboten werden. 
(3) Fortbildungskurse, die Frauen den beruflichen Aufstieg, insbesondere auch aus den unteren Besol-
dungs-, Vergütungs- und Lohngruppen, sowie den Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit nach einer Un-
terbrechung der Berufstätigkeit zur Wahrnehmung von Familienpflichten erleichtern, sind in ausreichen-
dem Maße anzubieten. Absatz 2 gilt entsprechend. 
(4) Beschäftigte der Personalverwaltung und alle Vorgesetzten sind verpflichtet, sich über Maßnahmen 
zur Gleichstellung von Frauen und Männern sowie zur Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu 
informieren. Sie sollen entsprechende Fortbildungsveranstaltungen besuchen. 
(5) Der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin ist Gelegenheit zur Fortbildung insbesonde-
re im Gleichstellungsrecht und in Fragen des öffentlichen Dienst-, Personalvertretungs-, Organisations- 
und Haushaltsrechts zu geben. 
(6) Frauen sind verstärkt als Leiterinnen und Referentinnen für Fortbildungsveranstaltungen einzusetzen. 

§ 11 Gleichstellungsplan 
(1) Der Gleichstellungsplan ist ein wesentliches Instrument der Personalplanung, insbesondere der Per-
sonalentwicklung, und zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Seine Umsetzung ist besondere Ver-
pflichtung der Personalverwaltung sowie jeder Funktionsträgerin und jedes Funktionsträgers mit Vorge-
setzten- und Leitungsaufgaben. 
(2) Der Gleichstellungsplan muss die Situation der weiblichen Beschäftigten im Vergleich zur Situation 
der männlichen Beschäftigten beschreiben und die bisherige Förderung der Frauen in den einzelnen Be-
reichen (§ 4 Abs. 3) auswerten. Insbesondere sind zur Erhöhung des Frauenanteils in den einzelnen Be-
reichen Maßnahmen zur Durchsetzung notwendiger personeller und organisatorischer Verbesserungen 
im Rahmen konkreter Zielvorgaben und eines zeitlichen Stufenplans zu entwickeln. In jedem Gleichstel-
lungsplan ist mindestens die Hälfte der zu besetzenden Personalstellen eines Bereichs, in dem Frauen 
unterrepräsentiert sind, zur Besetzung durch Frauen vorzusehen. Sind zur Beseitigung des Ungleichge-
wichts nicht genügend Frauen mit der notwendigen Qualifikation zu gewinnen, können entsprechend we-
niger Personalstellen zur Besetzung mit Frauen vorgesehen werden. Dies ist im Gleichstellungsplan dar-
zulegen. Personenbezogene Daten darf der Gleichstellungsplan nicht enthalten. 
(3) Wenn personalwirtschaftliche Maßnahmen vorgesehen sind, die Stellen sperren oder zum Wegfall 
bringen, ist im Gleichstellungsplan vorzugeben, dass der Frauenanteil in Bereichen, in denen Frauen un-
terrepräsentiert sind, mindestens gleich bleibt. 
(4) Der Gleichstellungsplan wird von der Dienststelle unter frühzeitiger Beteiligung der Gleichstellungsbe-
auftragten für vier Jahre erstellt. Er ist nach zwei Jahren der aktuellen Entwicklung anzupassen. Bei die-
ser Anpassung sind insbesondere die Gründe sowie ergänzende Maßnahmen aufzunehmen, wenn er-
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kennbar ist, dass die Ziele des Gleichstellungsplans sonst nicht oder nicht innerhalb der vorgesehenen 
Zeiträume erreicht werden können. 
(5) Der Gleichstellungsplan sowie die Aktualisierungen sind in der Dienststelle zu veröffentlichen. Den 
Vorgesetzten ist der Gleichstellungsplan gesondert zur Verfügung zu stellen. 
(6) Wenn die Zielvorgaben des Gleichstellungsplans nicht umgesetzt worden sind, sind die Gründe im 
nächsten Gleichstellungsplan darzulegen sowie zusätzlich der höheren Dienststelle mitzuteilen. 

§ 12 Familiengerechte Arbeitszeiten und Rahmenbedingungen 
Die Dienststelle hat Arbeitszeiten und sonstige Rahmenbedingungen anzubieten, die Frauen und Män-
nern die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit erleichtern, soweit zwingende dienstliche Belan-
ge nicht entgegenstehen. 

§ 24 Statistische Angaben 
(1) Die Dienststelle erfasst in den einzelnen Bereichen jährlich statistisch die Zahl der Frauen und Män-
ner 
1. unter den Beschäftigten, gegliedert nach Voll- und Teilzeittätigkeit sowie familienbedingter Beurlau-
bung, 
2. bei Bewerbung, Einstellung, beruflichem Aufstieg und Fortbildung, 
3. sowie deren Noten bei den dienstlichen Beurteilungen im Berichtsjahr, gegliedert nach Voll- und Teil-
zeittätigkeit. 
Die statistischen Angaben sind jährlich der obersten Bundesbehörde mitzuteilen. 
(2) Die Bundesregierung regelt durch Rechtsverordnung die einzelnen Vorgaben für die Erfassung und 
Mitteilung der statistischen Angaben unter Berücksichtigung der Personalstandsstatistik nach dem Fi-
nanz- und Personalstatistikgesetz. Die Rechtsverordnung beschränkt den Kreis der mitteilungspflichtigen 
Dienststellen auf das Notwendige. 
 

Gesetz über die Berufung und Entsendung von Frauen und Männern in Gremien 
des Bundes (Bundesgremienbesetzungsgesetz – BGremBG) 
vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1406, 1413) 

§ 4 Vorschlagsverfahren bei der Berufung 
(1) Erfolgt eine Berufung aufgrund der Benennung oder des Vorschlages einer vorschlagsberechtigten 
Stelle, so hat diese, soweit ihr Personen verschiedenen Geschlechts mit der besonderen persönlichen 
und fachlichen Eignung und Qualifikation zur Verfügung stehen, für jeden auf sie entfallenden Sitz jeweils 
eine Frau und einen Mann zu benennen oder vorzuschlagen (Doppelbenennung). 
(2) Eine Doppelbenennung kann unterbleiben, soweit 
1. einer vorschlagsberechtigten Stelle mehrere Sitze in einem Gremium zustehen und sie gleich viele 
Frauen und Männer benennt oder vorschlägt; bei einer ungeraden Anzahl von Sitzen bleibt für einen Sitz 
die Pflicht zur Doppelbenennung bestehen, 
2. der vorschlagsberechtigten Stelle eine Doppelbenennung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
nicht möglich oder aus sachlichen, nicht auf das Geschlecht bezogenen Gründen unzumutbar ist; in die-
sem Fall hat sie der berufenden Stelle die Gründe hierfür schriftlich darzulegen, 
3. der berufenden Stelle aufgrund eines Gesetzes ein Auswahlrecht nicht zusteht. 
(3) Benennt eine Stelle Personen als Mitglieder für ein Gremium, für das sie selbst berufende Stelle ist, 
so findet anstelle des Verfahrens nach Absatz 1 das Verfahren nach § 7 Anwendung. 
(4) Ist die Bundesregierung vorschlagsberechtigte Stelle, so ist das in den Absätzen 1 bis 3 genannte 
Verfahren innerhalb der zuständigen Bundesministerien oder des zuständigen Bundeskanzleramtes auf 
den Vorschlag an das Bundeskabinett entsprechend anzuwenden. 

§ 7 Entsendung 
(1) Ist ein Bundesministerium oder eine diesem nachgeordnete Behörde, eine Bundesoberbehörde oder 
eine bundesunmittelbare juristische Person des öffentlichen Rechts entsendende Stelle, so sind der für 
die Entscheidung über die Entsendung zuständigen Person schriftlich Vorschläge vorzulegen. Ist die 
Bundesregierung entsendende Stelle, so ist das in Satz 1 und den Absätzen 2 und 3 genannte Verfahren 
innerhalb der zuständigen Bundesministerien oder des zuständigen Bundeskanzleramtes auf den Vor-
schlag an das Bundeskabinett entsprechend anzuwenden. 
(2) Bei den Vorschlägen ist für jeden auf die entsendende Stelle entfallenden Sitz jeweils eine Frau und 
ein Mann zu benennen, soweit Personen verschiedenen Geschlechts mit der besonderen persönlichen 
und fachlichen Eignung und Qualifikation zur Verfügung stehen. § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 gilt entsprechend. 
(3) Die entsendende Stelle hat bei der Entsendung von Mitgliedern in Gremien außerhalb des Bereichs 
des Bundes Frauen und Männer angemessen zu berücksichtigen. 
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Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behindertengleichstellungsge-
setz – BGG) 
Vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468), zuletzt geändert durch Artikel 262 der Verordnung vom 31. 
Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 

§ 1 Gesetzesziel 
Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen und zu verhin-
dern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft zu 
gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Dabei wird besonderen 
Bedürfnissen Rechnung getragen. 

§ 2 Behinderte Frauen 
Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sind die besonderen Belange behin-
derter Frauen zu berücksichtigen und bestehende Benachteiligungen zu beseitigen. Dabei sind besonde-
re Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von behinderten 
Frauen und zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen zulässig. 

§ 3 Behinderung 
Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit 
mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand 
abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. 

§ 4 Barrierefreiheit 
Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Sy-
steme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikations-
einrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allge-
mein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und 
nutzbar sind. 

§ 5 Zielvereinbarungen 
(1) Soweit nicht besondere gesetzliche oder verordnungsrechtliche Vorschriften entgegenstehen, sollen 
zur Herstellung der Barrierefreiheit Zielvereinbarungen zwischen Verbänden, die nach § 13 Abs. 3 aner-
kannt sind, und Unternehmen oder Unternehmensverbänden der verschiedenen Wirtschaftsbranchen für 
ihren jeweiligen sachlichen und räumlichen Organisations- oder Tätigkeitsbereich getroffen werden. Die 
anerkannten Verbände können die Aufnahme von Verhandlungen über Zielvereinbarungen verlangen. 
(2) Zielvereinbarungen zur Herstellung von Barrierefreiheit enthalten insbesondere 
1. die Bestimmung der Vereinbarungspartner und sonstige Regelungen zum Geltungsbereich und zur 

Geltungsdauer, 
2. die Festlegung von Mindestbedingungen darüber, wie gestaltete Lebensbereiche im Sinne von § 4 

künftig zu verändern sind, um dem Anspruch behinderter Menschen auf Zugang und Nutzung zu 
genügen, 

3. den Zeitpunkt oder einen Zeitplan zur Erfüllung der festgelegten Mindestbedingungen. 
Sie können ferner eine Vertragsstrafenabrede für den Fall der Nichterfüllung oder des Verzugs enthalten. 
(3) Ein Verband nach Absatz 1, der die Aufnahme von Verhandlungen verlangt, hat dies gegenüber dem 
Zielvereinbarungsregister (Absatz 5) unter Benennung von Verhandlungsparteien und Verhandlungsge-
genstand anzuzeigen. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung gibt diese Anzeige auf seiner 
Internetseite bekannt. Innerhalb von vier Wochen nach der Bekanntgabe haben andere Verbände im 
Sinne des Absatzes 1 das Recht, den Verhandlungen durch Erklärung gegenüber den bisherigen Ver-
handlungsparteien beizutreten. Nachdem die beteiligten Verbände behinderter Menschen eine gemein-
same Verhandlungskommission gebildet haben oder feststeht, dass nur ein Verband verhandelt, sind die 
Verhandlungen innerhalb von vier Wochen aufzunehmen. 
(4) Ein Anspruch auf Verhandlungen nach Absatz 1 Satz 3 besteht nicht, 
1. während laufender Verhandlungen im Sinne des Absatzes 3 für die nicht beigetretenen Verbände 

behinderter Menschen, 
2. in Bezug auf diejenigen Unternehmen, die ankündigen, einer Zielvereinbarung beizutreten, über die 

von einem Unternehmensverband Verhandlungen geführt werden, 
3. für den Geltungsbereich und die Geltungsdauer einer zustande gekommenen Zielvereinbarung, 
4. in Bezug auf diejenigen Unternehmen, die einer zustande gekommenen Zielvereinbarung unter ein-

schränkungsloser Übernahme aller Rechte und Pflichten beigetreten sind. 
(5) Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung führt ein Zielvereinbarungsregister, in das der 
Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von Zielvereinbarungen nach den Absätzen 1 und 2 einge-
tragen werden. Der die Zielvereinbarung abschließende Verband behinderter Menschen ist verpflichtet, 
innerhalb eines Monats nach Abschluss einer Zielvereinbarung dem Bundesministerium für Arbeit und 
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Sozialordnung diese als beglaubigte Abschrift und in informationstechnisch erfassbarer Form zu über-
senden sowie eine Änderung oder Aufhebung innerhalb eines Monats mitzuteilen. 

§ 6 Gebärdensprache und andere Kommunikationshilfen 
(1) Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache anerkannt. 
(2) Lautsprachbegleitende Gebärden sind als Kommunikationsform der deutschen Sprache anerkannt. 
(3) Hörbehinderte Menschen (Gehörlose, Ertaubte und Schwerhörige) und sprachbehinderte Menschen 
haben nach Maßgabe der einschlägigen Gesetze das Recht, die Deutsche Gebärdensprache oder laut-
sprachbegleitende Gebärden zu verwenden. Soweit sie sich nicht in Deutscher Gebärdensprache oder 
mit lautsprachbegleitenden Gebärden verständigen, haben sie nach Maßgabe der einschlägigen Gesetze 
das Recht, andere geeignete Kommunikationshilfen zu verwenden. 

§ 7 Benachteiligungsverbot für Träger öffentlicher Gewalt 
(1) Die Dienststellen und sonstigen Einrichtungen der Bundesverwaltung, einschließlich der bundesunmit-
telbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sollen im Rahmen ihres jewei-
ligen Aufgabenbereichs die in § 1 genannten Ziele aktiv fördern und bei der Planung von Maßnahmen 
beachten. Das Gleiche gilt für Landesverwaltungen, einschließlich der landesunmittelbaren Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit sie Bundesrecht ausführen. In Bereichen 
bestehender Benachteiligungen behinderter Menschen gegenüber nicht behinderten Menschen sind be-
sondere Maßnahmen zum Abbau und zur Beseitigung dieser Benachteiligung zulässig. Bei der Anwen-
dung von Gesetzen zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist 
den besonderen Belangen behinderter Frauen Rechnung zu tragen. 
(2) Ein Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des Absatzes 1 darf behinderte Menschen nicht benachteili-
gen. Eine Benachteiligung liegt vor, wenn behinderte und nicht behinderte Menschen ohne zwingenden 
Grund unterschiedlich behandelt werden und dadurch behinderte Menschen in der gleichberechtigten 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden. 
(3) Besondere Benachteiligungsverbote zu Gunsten von behinderten Menschen in anderen Rechtsvor-
schriften, insbesondere im Neunten Buch Sozialgesetzbuch, bleiben unberührt. 

§ 8 Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr 
(1) Zivile Neubauten sowie große zivile Um- oder Erweiterungsbauten des Bundes einschließlich der 
bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sollen entspre-
chend den allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei gestaltet werden. Von diesen Anforde-
rungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem Maße die Anforderungen 
an die Barrierefreiheit erfüllt werden. Die landesrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Bauord-
nungen, bleiben unberührt. 
(2) Sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich zu-
gängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr sind nach Maßgabe 
der einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes barrierefrei zu gestalten. Weitergehende landesrechtli-
che Vorschriften bleiben unberührt. 

§ 9 Recht auf Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kommunikationshilfen 
(1) Hör- oder sprachbehinderte Menschen haben nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 2 
das Recht, mit Trägern öffentlicher Gewalt im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Deutscher Gebärdenspra-
che, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder über andere geeignete Kommunikationshilfen zu kom-
munizieren, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erforderlich ist. Die 
Träger öffentlicher Gewalt haben dafür auf Wunsch der Berechtigten im notwendigen Umfang die Über-
setzung durch Gebärdensprachdolmetscher oder die Verständigung mit anderen geeigneten Kommunika-
tionshilfen sicherzustellen und die notwendigen Aufwendungen zu tragen. 

§ 10 Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken 
(1) Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 haben bei der Gestaltung von schriftlichen 
Bescheiden, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vordrucken eine Behinderung 
von Menschen zu berücksichtigen. Blinde und sehbehinderte Menschen können nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 insbesondere verlangen, dass ihnen Bescheide, öffentlich-rechtliche 
Verträge und Vordrucke ohne zusätzliche Kosten auch in einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich 
gemacht werden, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erforderlich ist. 
 

§ 11 Barrierefreie Informationstechnik 
(1) Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 gestalten ihre Internetauftritte und -
angebote sowie die von ihnen zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen, die mit Mitteln 
der Informationstechnik dargestellt werden, nach Maßgabe der nach Satz 2 zu erlassenden Verordnung 
schrittweise technisch so, dass sie von behinderten Menschen grundsätzlich uneingeschränkt genutzt 
werden können. Das Bundesministerium des Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
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rium für Arbeit und Sozialordnung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, nach Maßgabe der technischen, finanziellen und verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten 
1. die in den Geltungsbereich der Verordnung einzubeziehenden Gruppen behinderter Menschen, 
2. die anzuwendenden technischen Standards sowie den Zeitpunkt ihrer verbindlichen Anwendung, 
3. die zu gestaltenden Bereiche und Arten amtlicher Informationen. 
(2) Die Bundesregierung wirkt darauf hin, dass auch gewerbsmäßige Anbieter von Internetseiten sowie 
von grafischen Programmoberflächen, die mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, durch 
Zielvereinbarungen nach § 5 ihre Produkte entsprechend den technischen Standards nach Absatz 1 ge-
stalten. 

§ 12 Vertretungsbefugnisse in verwaltungs- oder sozialrechtlichen Verfahren 
Werden behinderte Menschen in ihren Rechten aus § 7 Abs. 2, §§ 8, 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 Satz 2 oder § 
11 Abs. 1 verletzt, können an ihrer Stelle und mit ihrem Einverständnis Verbände nach § 13 Abs. 3, die 
nicht selbst am Verfahren beteiligt sind, Rechtsschutz beantragen; Gleiches gilt bei Verstößen gegen 
Vorschriften des Bundesrechts, die einen Anspruch auf Herstellung von Barrierefreiheit im Sinne des § 4 
oder auf Verwendung von Gebärden oder anderen Kommunikationshilfen im Sinne des § 6 Abs. 3 vorse-
hen. In diesen Fällen müssen alle Verfahrensvoraussetzungen wie bei einem Rechtsschutzersuchen 
durch den behinderten Menschen selbst vorliegen. 

§ 13 Verbandsklagerecht 
(1) Ein nach Absatz 3 anerkannter Verband kann, ohne in seinen Rechten verletzt zu sein, Klage nach 
Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung oder des Sozialgerichtsgesetzes erheben auf Feststellung ei-
nes Verstoßes gegen 
1. das Benachteiligungsverbot für Träger der öffentlichen Gewalt nach § 7 Abs. 2 und die Verpflichtung 

des Bundes zur Herstellung der Barrierefreiheit in § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 Satz 2, § 11 
Abs. 1, 

2. die Vorschriften des Bundesrechts zur Herstellung der Barrierefreiheit in § 46 Abs. 1 Satz 3 und 4 
Bundeswahlordnung, § 39 Abs. 1 Satz 3 und 4 Europawahlordnung, § 54 Satz 2 Wahlordnung für die 
Sozialversicherung, § 17 Abs. 1 Nr. 4 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, § 4 Abs. 1 Nr. 2a Gast-
stättengesetz, § 3 Nr. 1 Buchstabe d Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 
8 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz, § 8 Abs. 3 Satz 3 und 4 sowie § 13 Abs. 2a Personenbeförde-
rungsgesetz, § 2 Abs. 3 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung, § 3 Abs. 5 Satz 1 Straßenbahn-Bau- 
und Betriebsordnung, § 19d und § 20b Luftverkehrsgesetz oder 3. 

3. die Vorschriften des Bundesrechts zur Verwendung von Gebärdensprache oder anderer geeigneter 
Kommunikationshilfen in § 17 Abs. 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, § 57 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch und § 19 Abs. 1 Satz 2 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch. 

Satz 1 gilt nicht, wenn eine Maßnahme aufgrund einer Entscheidung in einem verwaltungs- oder sozial-
gerichtlichen Streitverfahren erlassen worden ist. 
(2) Eine Klage ist nur zulässig, wenn der Verband durch die Maßnahme in seinem satzungsgemäßen 
Aufgabenbereich berührt wird. Soweit ein behinderter Mensch selbst seine Rechte durch eine Gestal-
tungs- oder Leistungsklage verfolgen kann oder hätte verfolgen können, kann die Klage nach Absatz 1 
nur erhoben werden, wenn der Verband geltend macht, dass es sich bei der Maßnahme um einen Fall 
von allgemeiner Bedeutung handelt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine Vielzahl gleichgelagerter 
Fälle vorliegt. Für Klagen nach Absatz 1 Satz 1 gelten die Vorschriften des 8. Abschnitts der Verwal-
tungsgerichtsordnung entsprechend mit der Maßgabe, dass es eines Vorverfahrens auch dann bedarf, 
wenn die angegriffene Maßnahme von einer obersten Bundes- oder einer obersten Landesbehörde er-
lassen worden ist. 
(3) Auf Vorschlag der Mitglieder des Beirates für die Teilhabe behinderter Menschen, die nach § 64 Abs. 
2 Satz 2, 1., 3. oder 12. Aufzählungspunkt des Neunten Buches Sozialgesetzbuch berufen sind, kann das 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung die Anerkennung erteilen. Es soll die Anerkennung ertei-
len, wenn der vorgeschlagene Verband 
1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend die Belange behinderter Menschen fördert, 
2. nach der Zusammensetzung seiner Mitglieder oder Mitgliedsverbände dazu berufen ist, Interessen 

behinderter Menschen auf Bundesebene zu vertreten, 
3. zum Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in diesem Zeitraum im Sinne der 

Nummer 1 tätig gewesen ist, 
4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei sind Art und Umfang seiner bishe-

rigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die Leistungsfähigkeit des Vereines zu berücksichtigen und 
5. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes 

von der Körperschaftsteuer befreit ist. 

§ 14 Amt der oder des Beauftragten für die Belange behinderter Menschen 
(1) Die Bundesregierung bestellt eine Beauftragte oder einen Beauftragten für die Belange behinderter 
Menschen. 
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(2) Der beauftragten Person ist die für die Erfüllung ihrer Aufgabe notwendige Personal- und Sachaus-
stattung zur Verfügung zu stellen. 
(3) Das Amt endet, außer im Fall der Entlassung, mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages. 

§ 15 Aufgabe und Befugnisse 
(1) Aufgabe der beauftragten Person ist es, darauf hinzuwirken, dass die Verantwortung des Bundes, für 
gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderungen zu sorgen, in allen Berei-
chen des gesellschaftlichen Lebens erfüllt wird. Sie setzt sich bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe da-
für ein, dass unterschiedliche Lebensbedingungen von behinderten Frauen und Männern berücksichtigt 
und geschlechtsspezifische Benachteiligungen beseitigt werden. 
(2) Zur Wahrnehmung der Aufgabe nach Absatz 1 beteiligen die Bundesministerien die beauftragte Per-
son bei allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben, soweit sie Fragen der Integra-
tion von behinderten Menschen behandeln oder berühren. 
(3) Alle Bundesbehörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich des Bundes sind verpflichtet, die 
beauftragte Person bei der Erfüllung der Aufgabe zu unterstützen, insbesondere die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und Akteneinsicht zu gewähren. Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener 
Daten bleiben unberührt. 
 

Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz 
– LPartG) 
Vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 18 des Gesetzes vom 19. 
Februar 2007 BGBl. I S. 122 

§ 1 Form und Voraussetzungen 
(1) Zwei Personen gleichen Geschlechts, die gegeüber dem Standesbeamten persönlich und bei gleich-
zeitiger Anwesenheit erklären, miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit führen zu wollen (Lebens-
partnerinnen oder Lebenspartner) begründen eine Lebenspartnerschaft. Die Erklärungen können nicht 
unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung abgegeben werden.  
(2) Der Standesbeamte soll die Lebenspartner einzeln befragen, ob sie eine Lebenspartnerschaft be-
gründen wollen. Wenn die Lebenspartner diese Frage bejahen, soll der Standesbeamte erklären, dass 
die Lebenspartnerschaft nunmehr begründet ist. Die Begründung der Lebenspartnerschaft kann in Ge-
genwart von bis zu zwei Zeugen erfolgen. 
(3) Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam begründet werden 
1. mit einer Person, die minderjährig oder verheiratet ist oder bereits mit einer anderen Person eine Le-
benspartnerschaft führt; 
2. zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind; 
3. zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwistern; 
4. wenn die Lebenspartner bei der Begründung der Lebenspartnerschaft darüber einig sind, keine Ver-
pflichtungen gemäß § 2 begründen zu wollen. 
[...] 
 

Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechts-
zugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz –TSG) 

Vom 10. September 1980 (BGBl. I S. 1654), zuletzt geändert durch Artikel 3a des Gesetzes vom 20. Juli 
2007 (BGBl. I S. 1566)  

§ 1 Voraussetzungen 
(1) Die Vornamen einer Person sind auf ihren Antrag vom Gericht zu ändern, wenn 
1. sie sich auf Grund ihrer transsexuellen Prägung nicht mehr dem in ihrem Geburtseintrag angegebenen 
Geschlecht, sondern dem anderen Geschlecht als zugehörig empfindet und seit mindestens drei Jahren 
unter dem Zwang steht, ihren Vorstellungen entsprechend zu leben, 
2. mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass sich ihr Zugehörigkeitsempfinden zum anderen 
Geschlecht nicht mehr ändern wird und 
3. sie 
a) Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist, 
b) als Staatenloser oder heimatloser Ausländer ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, 
c) als Asylberechtigter oder ausländischer Flüchtling ihren Wohnsitz im Inland hat oder 
d) als Ausländer, dessen Heimatrecht keine diesem Gesetz vergleich- bare Regelung kennt, 
aa) ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt oder 
bb) eine verlängerbare Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich dauer- haft rechtmäßig im Inland aufhält. 
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(2) In dem Antrag sind die Vornamen anzugeben, die der Antragsteller künftig führen will. 

§ 8 Voraussetzungen 
(1) Auf Antrag einer Person, die sich auf Grund ihrer transsexuellen Prägung nicht mehr dem in ihrem 
Geburtseintrag angegebenen, sondern dem anderen Geschlecht als zugehörig empfindet und die seit 
mindestens drei Jahren unter dem Zwang steht, ihren Vorstellungen entsprechend zu leben, ist vom Ge-
richt festzustellen, daß sie als dem anderen Geschlecht zugehörig anzusehen ist, wenn sie 
1. die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 erfüllt 
2. nicht verheiratet ist, 
3. dauernd fortpflanzungsunfähig ist und 
4. sich einem ihre äußeren Geschlechtsmerkmale verändernden operativen Eingriff unterzogen hat, 

durch den eine deutliche Annäherung an das Erscheinungsbild des anderen Geschlechts erreicht 
worden ist. 

(2) In dem Antrag sind die Vornamen anzugeben, die der Antragsteller künftig führen will; dies ist nicht er-
forderlich, wenn seine Vornamen bereits auf Grund von § 1 geändert worden sind. 
 

Hochschulrahmengesetz (HRG)  
In der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506)  
 
Hinweis: Am 20.09.2007 fand die erste Beratung des Gesetzes zur Aufhebung des HRG zum 01.10.2008 
statt (BT-Drs. 16/6122) 
 
§ 2 Aufgaben 
(1) Die Hochschulen dienen entsprechend ihrer Aufgabenstellung der Pflege und der Entwicklung der 
Wissenschaften und der Künste durch Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung in einem freiheitli-
chen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Sie bereiten auf berufliche Tätigkeiten vor, die die An-
wendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher Methoden oder die Fähigkeit zu künst-
lerischer Gestaltung erfordern. 
(2) Die Hochschulen fördern entsprechend ihrer Aufgabenstellung den wissenschaftlichen und künstleri-
schen Nachwuchs. 
(3) Die Hochschulen fördern die Weiterbildung ihres Personals. 
(4) Die Hochschulen wirken an der sozialen Förderung der Studierenden mit; sie berücksichtigen die be-
sonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern. Sie tragen dafür Sorge, dass behinderte Studieren-
de in ihrem Studium nicht benachteiligt werden und die Angebote der Hochschule möglichst ohne fremde 
Hilfe in Anspruch nehmen können. Sie fördern in ihrem Bereich den Sport. 
(5) Die Hochschulen fördern die internationale, insbesondere die europäische Zusammenarbeit im Hoch-
schulbereich und den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen; sie berücksichti-
gen die besonderen Bedürfnisse ausländischer Studenten. 
(6) Die Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben untereinander und mit anderen staatli-
chen und staatlich geförderten Forschungs- und Bildungseinrichtungen zusammen. Dies gilt insbesonde-
re für die nach der Herstellung der Einheit Deutschlands erforderliche Zusammenarbeit im Hochschulwe-
sen. 
(7) Die Hochschulen fördern den Wissens- und Technologietransfer. 
(8) Die Hochschulen unterrichten die Öffentlichkeit über die Erfüllung ihrer Aufgaben. 
(9) Die unterschiedliche Aufgabenstellung der Hochschularten nach § 1 Satz 1 und die Aufgaben der ein-
zelnen Hochschulen werden durch das Land bestimmt. Andere als die in diesem Gesetz genannten Auf-
gaben dürfen den Hochschulen nur übertragen werden, wenn sie mit den in Absatz 1 genannten Aufga-
ben zusammenhängen. 
 
§ 3 Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
Die Hochschulen fördern die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
und wirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Die Aufgaben und Mitwirkungsrechte der 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen regelt das Landesrecht. 
 
§ 4 Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium 
 

Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 
Vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. April 
2007 (BGBl. I S. 538) 
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§ 4 Verbot der Diskriminierung 
(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt werden 
als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine unter-
schiedliche Behandlung rechtfertigen. Einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder ei-
ne andere teilbare geldwerte Leistung mindestens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil seiner 
Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers entspricht. 
(2) Ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Befristung des Arbeitsvertrages nicht schlech-
ter behandelt werden, als ein vergleichbarer unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass 
sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. […] 
 

VI. Landesrecht 

Verfassung von Berlin (VvB)  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3.4.1998 […] 

Artikel 10 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 

Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder seiner 
sexuellen Identität benachteiligt oder bevorzugt werden. 

(3) Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das Land ist verpflichtet, die Gleichstellung und die gleich-
berechtigte Teilhabe von Frauen und Männern auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens her-
zustellen und zu sichern. Zum Ausgleich bestehender Ungleichheiten sind Maßnahmen zur Förde-
rung zulässig. 

Artikel 11 
Menschen mit Behinderungen dürfen nicht benachteiligt werden. Das Land ist verpflichtet, für die gleich-
wertigen Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung zu sorgen. 

Artikel 12 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. 
(2) Andere auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften haben Anspruch auf Schutz vor Diskriminierung. 
 

Gesetz zu Art. 29 der Verfassung von Berlin (G Art. 29 VvB)  
Vom 27. Januar 2005 

§ 1 
Beamtinnen und Beamte, die im Bereich der Rechtspflege, des Justizvollzugs oder der Polizei beschäftigt 
sind, dürfen innerhalb des Dienstes keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Symbole, die für 
die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- oder Weltan-
schauungsgemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden religiös oder weltanschaulich geprägten 
Kleidungsstücke tragen. Dies gilt im Bereich der Rechtspflege nur für Beamtinnen und Beamte, die ho-
heitlich tätig sind. 

§ 2 
Lehrkräfte und andere Beschäftigte mit pädagogischem Auftrag in den öffentlichen Schulen nach dem 
Schulgesetz dürfen innerhalb des Dienstes keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Symbole, 
die für die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden religiös oder weltanschaulich ge-
prägten Kleidungsstücke tragen. Dies gilt nicht für die Erteilung von Religions- und Weltanschauungsun-
terricht. […] 
 

Landesgleichstellungsgesetz – LGG [Berlin] 
in der Fassung vom 6.9.2002 

§ 2 Grundsatz 
(1) Frauen und Männer sind gleichzustellen. Abreden, die das Recht der Frauen auf Gleichstellung ein-
schränken (Diskriminierungen), sind unzulässig. 
(2) Unzulässig sind auch mittelbare Diskriminierungen. Eine Regelung oder Maßnahme ist mittelbar dis-
kriminierend, wenn sie bei geschlechtsneutraler Formulierung sich tatsächlich auf Frauen häufiger 
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nachteilig oder seltener vorteilhaft auswirkt als auf Männer, dies nicht anders als mit ihrem Geschlecht 
oder ihrer Geschlechterrolle begründet werden kann und nicht objektiv gerechtfertigt ist. 

§ 3 Gleichstellungsverpflichtung 
(1) Die Einrichtungen nach § 1 sind verpflichtet, aktiv auf die Gleichstellung von Männern und Frauen in 
der Beschäftigung und auf die Beseitigung bestehender Unterrepräsentanzen hinzuwirken. Die Erfüllung 
dieser Verpflichtung ist besondere Aufgabe der Dienstkräfte mit Leitungsfunktionen und bei der Beurtei-
lung ihrer Leistung einzubeziehen. 
(2) Frauen sind unterrepräsentiert, wenn in Vorgesetzten oder Leitungsfunktionen, in einer Besoldungs-, 
Vergütungs- oder Lohngruppe einer Laufbahn bzw. Berufsfachrichtung in einer Einrichtung nach § 1 mehr 
Männer als Frauen beschäftigt sind. 
(3) Führen personalwirtschaftliche Maßnahmen zu einem Stellenabbau, so ist sicherzustellen, dass sich 
der Anteil von Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, nicht verringert. Dies gilt auch 
für Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen. 

§ 4 Frauenförderplan 
(1) Jede Einrichtung nach § 1 erstellt auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme und Analyse der Be-
schäftigtenstruktur sowie der zu erwartenden Fluktuation oder Einsparungsmaßnahmen einen Frauenför-
derplan. Bestehen in einer Einrichtung nach § 1 mehrere Dienststellen im Sinne des Personalvertre-
tungsgesetzes, können diese Frauenförderpläne erlassen. Der Frauenförderplan ist für einen Zeitraum 
von sechs Jahren zu erstellen und danach fortzuschreiben. Spätestens nach zwei Jahren ist er an die ak-
tuelle Entwicklung anzupassen.[...] 

§ 5 Stellenausschreibungen 
(1) Alle Stellen sind intern auszuschreiben. In Bereichen oberhalb der Besoldungsgruppe A 9 bzw. der 
entsprechenden Vergütungsgruppe des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT/BAT-O), in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind, sind die Stellen öffentlich auszuschreiben. 
(2) Zur gezielten Ansprache von Frauen kann auch in der Tagespresse oder in anderen geeigneten Pu-
blikationsorganen ausgeschrieben werden. 
(3) Bei Stellenausschreibungen ist sowohl die männliche als auch die weibliche Form zu verwenden. So-
fern die Verwaltung auf Grund eines Frauenförderplans verpflichtet ist, den Anteil von Frauen zu erhöhen, 
so ist das in der Ausschreibung zu erwähnen und darauf hinzuweisen, dass Bewerbungen von Frauen 
ausdrücklich erwünscht sind. 

§ 6 Auswahlverfahren 
In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind alle Bewerberinnen oder mindestens ebenso 
viele Männer wie Frauen zum Vorstellungsgespräch einzuladen, sofern sie die formal notwendige Qualifi-
kation für die Stelle besitzen. 

§ 7 Ausbildungsplätze 
(1) Ausbildungsplätze sind in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, in jeder Einrichtung je 
Ausbildungsgang und Vergaberunde mindestens zur Hälfte an Frauen zu vergeben. 
(2) Wenn nicht genügend Bewerbungen von Frauen für die Besetzung von Ausbildungsplätzen vorliegen, 
ist die Ausschreibung zu wiederholen. Liegen nach einer erneuten Ausschreibung nicht genügend Be-
werbungen von Frauen vor, werden die Ausbildungsplätze nach der Bewerbungslage vergeben. 
(3) Frauen, die in einem Beruf ausgebildet wurden, in dem der Frauenanteil bisher unter 20 vom Hundert 
liegt (Männerberuf), sind vorrangig in ein Beschäftigungsverhältnis im erlernten Beruf zu übernehmen. 

§ 8 Einstellungen und Beförderungen 
(1) Frauen, die eine zur Ausfüllung der Stelle gleichwertige Qualifikation (Eignung, Befähigung und fachli-
che Leistung) besitzen wie männliche Mitbewerber, sind diesen gegenüber unter Wahrung der Einzelfall-
gerechtigkeit solange bevorzugt einzustellen, bis der Anteil der Frauen in der betreffenden Laufbahn oder 
Berufsfachrichtung der jeweiligen Einrichtung nach § 1 mindestens 50 vom Hundert beträgt. 
(2) Frauen, deren Qualifikation der der männlichen Mitbewerber gleichwertig ist, sind gegenüber männli-
chen Mitbewerbern unter Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit solange bevorzugt zu befördern, bis in den 
höheren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppen der betreffenden Laufbahn oder Berufsfachrich-
tung der Einrichtung nach § 1 der Anteil der Frauen mindestens 50 vom Hundert beträgt. 
(3) Die Qualifikation ist ausschließlich an den Anforderungen des Berufs, der zu besetzenden Stelle oder 
der Laufbahn zu messen. Spezifische, zum Beispiel durch Familienarbeit, durch soziales Engagement 
oder ehrenamtliche Tätigkeit erworbene Erfahrungen und Fähigkeiten sind Teil der Qualifikation im Sinne 
der Absätze 1 und 2. 
(4) Bei der Auswahlentscheidung ist unbeschadet sozialer Kriterien dem Recht der Frauen auf Gleichstel-
lung im Erwerbsleben Rechnung zu tragen. Folgende und ähnliche Kriterien dürfen daher nicht herange-
zogen werden: 
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1. Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit, Reduzierungen der Arbeitszeit oder Verzögerungen beim Ab-
schluss einzelner Ausbildungsgänge auf Grund der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Ange-
hörigen oder wegen Haushaltsführung, 
2. Lebensalter oder Familienstand, 
3. eigene Einkünfte des Partners einer Bewerberin oder die Einkommenslosigkeit der Partnerin eines 
Bewerbers, sofern sie nicht auf Arbeitslosigkeit beruht, 
4. zeitliche Belastungen durch die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen und die 
Absicht, von der Möglichkeit der Arbeitszeitreduzierung Gebrauch zu machen. […] 

§ 12 Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
(1) Es gehört zur Dienstpflicht von Dienstkräften mit Leitungsaufgaben, sexuellen Belästigungen von Be-
schäftigten entgegenzuwirken und bekannt gewordenen Fällen sexueller Belästigung nachzugehen. 
(2) Sexuelle Belästigungen sind insbesondere unnötiger Körperkontakt, von der Betroffenen unerwünsch-
te Bemerkungen sexuellen Inhalts, unerwünschte Bemerkungen, Kommentare oder Witze über das Äu-
ßere von Beschäftigten, Zeigen pornographischer Darstellungen am Arbeitsplatz sowie Aufforderung zu 
sexuellen Handlungen. 
(3) Sexuelle Belästigungen sind Dienstpflichtverletzungen und Dienstvergehen im Sinne der Landesdiszi-
plinarordnung. 
(4) Die Beschwerde einer Betroffenen darf nicht zu Benachteiligungen führen. 

§ 13 Öffentliche Auftragsvergabe 
(1) Beim Abschluss von Verträgen über Leistungen, die einen Aufwand von mehr als 50 000 Euro erfor-
dern, ist in den jeweiligen Vertrag die Verpflichtung des Auftragnehmers aufzunehmen, Maßnahmen zur 
Frauenförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie in seinem Unternehmen 
durchzuführen sowie das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten. Diese Regelung gilt nicht für 
Betriebe, in denen in der Regel zehn oder weniger Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, ausschließlich 
der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, beschäftigt werden. 
(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung insbesondere den Inhalt der Maßnahmen zur 
Frauenförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Kontrolle der Durchfüh-
rung, die Folgen der Nichterfüllung von Verpflichtungen sowie den Kreis der betroffenen Unternehmen zu 
regeln. 

§ 14 Staatliche Leistungsgewährung 
(1) Die Gewährung von Leistungen, auf die kein Anspruch besteht, auf der Grundlage von Landesgeset-
zen ist von der Verpflichtung des Empfängers zur Durchführung von Maßnahmen zur aktiven Förderung 
der Beschäftigung von Frauen im Sinne des Grundsatzes von § 3 abhängig zu machen. Von dieser Be-
dingung können Empfänger von Leistungen ausgenommen werden, bei denen die Beschäftigung von 
Männern aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unabdingbar ist. 
(2) Der Bewilligungsbescheid ist mit einer entsprechenden Auflage zu versehen. 
(3) § 13 Abs. 2 gilt entsprechend. […] 

§ 17 Aufgaben und Rechte der Frauenvertreterin 
(1) Die Frauenvertreterin ist bei allen die weiblichen Dienstkräfte betreffenden sozialen Maßnahmen, bei 
allen organisatorischen und personellen Maßnahmen sowie bei allen Vorlagen, Berichten und Stellung-
nahmen zu Fragen der Frauenförderung zu beteiligen. 
(2) Dazu hat sie insbesondere die folgenden Rechte: 
• Beteiligung an Stellenausschreibungen, 
• Beteiligung am Auswahlverfahren, 
• Teilnahme an Bewerbungsgesprächen, 
• Einsicht in die Personalakten, soweit auf deren Inhalt zur Begründung von Entscheidungen Bezug ge-
nommen wird und die Einwilligung von den betroffenen Dienstkräften vorliegt, 
• Einsicht in Bewerbungsunterlagen einschließlich der Unterlagen von Bewerberinnen und Bewerbern, die 
nicht in die engere Auswahl einbezogen wurden. 
Die Frauenvertreterin hat ein Recht auf Auskunft in allen mit ihren Aufgaben in Zusammenhang stehen-
den Angelegenheiten, einschließlich des Rechts auf entsprechende Akteneinsicht. Das Recht auf Beteili-
gung umfasst über die in Satz 1 genannten Rechte hinaus die frühzeitige und umfassende Unterrichtung 
der Frauenvertreterin durch die Dienststelle in allen in Absatz 1 genannten Angelegenheiten sowie die 
Gewährung einer Gelegenheit zur Stellungnahme durch die Frauenvertreterin vor Entscheidungen. Die  
Beteiligung der Frauenvertreterin erfolgt vor dem Personalrat, in dringenden Fällen zeitgleich. 
(3) Wird die Frauenvertreterin nicht oder nicht rechtzeitig beteiligt, ist die Entscheidung über eine Maß-
nahme für zwei Wochen auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. In dringenden Fällen ist die Frist 
auf eine Woche, bei außerordentlichen Kündigungen auf drei Tage zu verkürzen. [...] 
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(6) Die Frauenvertreterin nimmt Beschwerden über sexuelle Belästigungen entgegen, berät die Betroffe-
nen und leitet Mitteilungen über sexuelle Belästigungen mit Einverständnis der betroffenen Frau der 
Amts-, Anstalts- oder Betriebsleitung zu. [...] 

§ 18 Beanstandungs- und Beschwerderechte 
(1) Beanstandet die Frauenvertreterin bei personellen oder sonstigen Maßnahmen einen Verstoß gegen 
dieses Gesetz, ist der Vorgang von der Amts-, Anstalts- oder Betriebsleitung erneut zu entscheiden. Die 
Beanstandung erfolgt spätestens 14 Tage nach der Unterrichtung der Frauenvertreterin über die Maß-
nahme. 
(2) Die Frauenvertreterin kann die erneute Entscheidung innerhalb von 14 Tagen bei dem für Frauenpoli-
tik zuständigen Mitglied des Senats beanstanden. Dieses legt der zuständigen Amts-, Anstalts- oder Be-
triebsleitung einen Entscheidungsvorschlag vor. 
(3) Bis zur Entscheidung durch die Amts-, Anstalts- oder Betriebsleitung und bis zur Vorlage des Ent-
scheidungsvorschlags durch das für Frauenpolitik zuständige Mitglied des Senats wird die Entscheidung 
über die Maßnahme ausgesetzt. In den Fällen der Zuordnung einer Dienstkraft zum Personalüberhang, 
der Versetzung von Personalüberhangkräften zum Zentralen Personalüberhangmanagement (Stellen-
pool) und der Übergangseinsätze nach § 3 des Stellenpoolgesetzes wird die Maßnahme bis zur Vorlage 
des Entscheidungsvorschlags, längstens jedoch 14 Tage nach Eingang der Beanstandung nach Absatz 2 
bei dem für Frauenpolitik zuständigen Mitglied des Senats ausgesetzt. 
(4) Hält im Bereich der Berliner Hauptverwaltung (§ 2 Abs. 1 AZG) eine Amtsleitung trotz gegenteiligen 
Entscheidungsvorschlags des für Frauenpolitik zuständigen Mitglieds des Senats an einer beanstandeten 
Maßnahme fest, wird der Vorgang dem Senat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die Bera-
tung und Beschlussfassung erfolgt durch die Personalkommission des Senats. Bis zur Beschlussfassung 
der Personalkommission wird die Entscheidung über die Maßnahme ausgesetzt. […] 
 

Gesetz über die Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne Behinderung 
(Landesgleichberechtigungsgesetz – LGBG) [Berlin] 
Vom 17. Mai 1999 in der Fassung vom 28. September 2006 

§ 1 Gleichberechtigungsgebot 
(1) Ziel dieses Gesetzes ist die Umsetzung des Benachteiligungsverbotes von Behinderten und die Her-
stellung gleichwertiger Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung gemäß Artikel 11 
der Verfassung von Berlin. 
(2) Alle Berliner Behörden sowie Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wirken 
im Rahmen ihrer gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufgaben aktiv auf das Erreichen des Ziels nach 
Absatz 1 hin. Das Gleiche gilt für Betriebe oder Unternehmen, die mehrheitlich vom Land Berlin bestimmt 
werden. 

§ 2 Diskriminierungsverbot 
(1) Niemand darf wegen seiner Behinderung diskriminiert werden. 
(2) Der Gesetzgeber und der Senat wirken darauf hin, dass Menschen mit Behinderung die Entfaltung ih-
rer Persönlichkeit, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, die Teilnahme am Er-
werbsleben und die selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht werden. 

§ 3 Diskriminierung, Beweislastumkehr 
(1) Diskriminierung im Sinne dieses Gesetzes ist jede nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung. Nicht ge-
rechtfertigt ist eine Ungleichbehandlung, wenn sie ausschließlich oder überwiegend auf Umständen be-
ruht, die in mittelbarem oder unmittelbarem Zusammenhang mit der Behinderung stehen. 
Eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung ist nicht gegeben, wenn eine Berücksichtigung der Behin-
derung der Sache nach unverzichtbar geboten ist oder zur Wahrung der berechtigten Interessen der Be-
hinderten erforderlich ist. 
(2) Macht ein Mensch mit Behinderung im Streitfall Tatsachen glaubhaft, die eine Diskriminierung wegen 
der Behinderung vermuten lassen, so trägt die Gegenseite die Beweislast dafür, dass keine Diskriminie-
rung vorliegt oder derTatbestand des Absatzes 1 Satz 3 erfüllt ist. 

§ 4 Behinderte 
Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit 
mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand 
abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. […] 

§ 8 Stärkung des Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Behinderung 
Das Land Berlin fördert das freiwillige soziale Engagement zur Stärkung des Zusammenlebens von Men-
schen mit und ohne Behinderung. 
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§ 9 Sicherung der Mobilität 
(1) Der öffentliche Personennahverkehr in Berlin soll so gestaltet werden, dass Menschen mit Behinde-
rung ihn nutzen können. 
(2) Für Fahrten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, die nicht mit dem öffentlichen Personennah-
verkehr durchgeführt werden können, wird für Menschen mit Behinderung ein besonderer Fahrdienst 
vorgehalten, auf den die Vorschriften des § 145 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch keine Anwen-
dung 
finden. Das Nähere über die Berechtigungskriterien, die Finanzierung, die Eigenbeteiligung der Nutzer 
und Nutzerinnen, die den Fahrdienst Betreibenden, die Beförderungsmittel und das Beförderungsgebiet 
regelt die für Soziales zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung. 

§ 10 Förderung behinderter Frauen 
Das Land Berlin fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen mit Behinde-
rung in der Gesellschaft. Zur Verbesserung der Situation behinderter Frauen ist auf die Überwindung be-
stehender geschlechtsspezifischer Nachteile hinzuwirken. 

§ 12 Kommunikationsformen 
(1) Lautsprachbegleitende Gebärden und Gebärdensprache sind neben der Laut- und der Schriftsprache 
gleichberechtigte Kommunikationsformen der deutschen Sprache. 
(2) Hörbehinderte Menschen (Gehörlose, Ertaubte und Schwerhörige) und sprachbehinderte Menschen 
haben das Recht, mit öffentlichen Stellen (§ 1 Abs. 2 Satz 1) in Deutscher Gebärdensprache, mit laut-
sprachbegleitenden Gebärden oder über andere geeignete Kommunikationshilfen zu kommunizieren, 
soweit dies zurWahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erforderlich ist. Die öffentlichen 
Stellen haben dafür auf Wunsch der Berechtigten im notwendigen Umfang die Übersetzung durch Ge-
bärdensprachdolmetscher oder die Verständigung mit anderen geeigneten Kommunikationshilfen sicher-
zustellen und die notwendigen Aufwendungen zu tragen. Die §§ 2, 3, 4 Abs. 1 und § 5 der Kommunikati-
onshilfenverordnung vom 17. Juli 2002 (BGBl. I S. 2650) finden in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechend Anwendung. […] 

§ 15 Außerordentliches Klagerecht 
(1) Ein im Landesbeirat für Menschen mit Behinderung mit einem stimmberechtigten Mitglied vertretener 
rechtsfähiger gemeinnütziger Verband oder Verein kann, ohne die Verletzung eigener Rechte darlegen 
zu müssen, nach Maßgabe der Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung Widerspruch einlegen und 
gerichtlichen Rechtsschutz beantragen (Rechtsbehelfe), wenn er geltend macht, dass die öffentliche Ver-
waltung in rechtswidriger Weise eine Abweichung von den Vorschriften des § 50 Abs. 1 Satz 1 oder des § 
51 der Bauordnung für Berlin zulässt oder eine Ausnahme oder Befreiung von den Vorschriften des § 3 
Abs. 1 Satz 2 oder des § 4 Abs. 1 der Gaststättenverordnung gestattet oder erteilt oder die Pflichten nach 
den Vorschriften des § 10 Abs. 2 Satz 3 des Sportförderungsgesetzes oder des § 7 Abs. 3 des Berliner 
Straßengesetzes verletzt hat. 
(2) Ein Rechtsbehelf nach Absatz 1 ist unbeschadet kürzerer Fristen nach der Verwaltungsgerichtsord-
nung innerhalb von zwei Monaten nach formloser Mitteilung durch die zuständige Behörde an den Lan-
desbeirat für Menschen mit Behinderung über Entscheidungen oder Maßnahmen, die die in Absatz 1 ge-
nannten Vorschriften betreffen, zu erheben. 
(3) Ein Rechtsbehelf ist ausgeschlossen, wenn die Maßnahme auf Grund einer Entscheidung in einem 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren erfolgt ist. […] 
 

[Berliner] Gesetz zur Gleichberechtigung von Menschen unterschiedlicher 
sexueller Identität 
vom 24.6.2004 

§ 1 Allgemeine Vorschriften, Grundsatz 
Ziel dieses Gesetzes ist die Umsetzung des Gebots in Artikel 10 Abs. 2 der Verfassung von Berlin, dass 
niemand wegen seiner sexuellen Identität benachteiligt oder bevorzugt werden darf. 

§ 2 Vorschriften für die öffentliche Verwaltung und öffentlichen Betriebe 
Alle Berliner Behörden sowie Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wirken im 
Rahmen ihrer gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufgaben aktiv auf das Erreichen des Ziels nach § 1 
hin. Das Gleiche gilt für Betriebe und Unternehmen, die sich mehrheitlich im Eigentum des Landes Berlin 
befinden. 
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§ 3 Privatrechtliche Unternehmen des Landes Berlin 
Werden durch Gesetz Einrichtungen des Landes Berlin in juristische Personen des privaten Rechts um-
gewandelt, so sollen Maßnahmen zur Gleichberechtigung von Menschen unterschiedlicher sexueller 
Identität entsprechend den Regelungen dieses Gesetzes vorgesehen werden. […] 
 

Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – 
BerlHG) 
Vom 12. Oktober 1990 in der Fassung vom 13. Februar 2003 ,GVBl. S. 82, zuletzt geändert durch Art. I 
d. Ges. v. 21. April 2005, GVBl. S. 254 
 
§ 4 Aufgaben der Hochschulen 
(1) Die Hochschulen dienen der Pflege und Entwicklung von Wissenschaft und Kunst durch Forschung, 
Lehre und Studium und der Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten. Sie wirken dabei an der Erhaltung 
des demokratischen und sozialen Rechtsstaates mit und tragen zur Verwirklichung der verfassungsrecht-
lichen Wertentscheidungen bei. 
(2) Die Hochschulen tragen mit ihrer Forschung und Lehre zum Erhalt und zur Verbesserung menschli-
cher Lebens- und Umweltbedingungen bei. Sie setzen sich im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegen-
über der Gesellschaft und der Umwelt mit den möglichen Folgen einer Nutzung ihrer Forschungsergeb-
nisse auseinander. 
(3) Die Freie Universität und die Humboldt-Universität erfüllen in den medizinischen Bereichen auch Auf-
gaben der Krankenversorgung. Die Universität der Künste erfüllt als künstlerische und wissenschaftliche 
Hochschule ihre Aufgaben auch durch künstlerische Entwicklungsvorhaben und öffentliche Darstellung 
sowie durch Lehre und Forschung im Grenzbereich von Kunst und Wissenschaft. Die Universitäten för-
dern den wissenschaftlichen Nachwuchs, die Universität der Künste und die übrigen künstlerischen 
Hochschulen insbesondere den künstlerischen sowie die Universität der Künste auch den künstlerisch- 
wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Fachhochschulen erfüllen ihre Aufgaben insbesondere durch an-
wendungsbezogene Lehre und durch entsprechende Forschung. Das Land soll im Zusammenwirken mit 
den Fachhochschulen durch entsprechende Maßnahmen die Forschungsmöglichkeiten der Fachhoch-
schulmitglieder ausbauen und Möglichkeiten zur Förderung eines wissenschaftlichen Nachwuchses für 
diesen Hochschulbereich schrittweise entwickeln. 
(4) Die Hochschulen dienen dem weiterbildenden Studium und beteiligen sich an Veranstaltungen der 
Weiterbildung. Sie fördern die Weiterbildung ihres Personals und die allgemeine Erwachsenenbildung. 
(5) Die Hochschulen arbeiten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung mit anderen Hochschulen sowie sonsti-
gen Forschungs-, Kultur- und Bildungseinrichtungen im Inland und im Ausland zusammen. Sie fördern 
den Wissenstransfer zwischen ihren Einrichtungen und allen Bereichen der Gesellschaft. 
(6) Die Hochschulen fördern die sozialen Belange der Studenten und Studentinnen und den Hochschul-
sport. Sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse ausländischer Studenten und Studentinnen. 
(7) Die Hochschulen berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse behinderter Studenten und Studentin-
nen und treffen in allen Bereichen die erforderlichen Maßnahmen zur Integration der behinderten Studen-
ten und Studentinnen. Für die Durchführung des Studiums und der Prüfung sind geeignete Maßnahmen 
zu treffen, die unter Wahrung der Gleichwertigkeit einen Nachteilsausgleich gewährleisten. 
(8) Die Hochschulen wirken darauf hin, dass Frauen und Männer in der Hochschule die ihrer Qualifikation 
entsprechend gleichen Entwicklungsmöglichkeiten haben und die für Frauen bestehenden Nachteile be-
seitigt werden. 
(9) Die Hochschulen fördern die internationale, insbesondere die europäische Zusammenarbeit im Hoch-
schulbereich und den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen. 
(10) Andere als die in diesem Gesetz genannten Aufgaben dürfen den Hochschulen durch Rechtsverord-
nung der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung übertragen werden, wenn sie mit den in Absatz 
1 genannten Aufgaben zusammenhängen. 
(11) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können die Hochschulen Dritte gegen Entgelt in Anspruch nehmen, mit 
Zustimmung des für Hochschulen zuständigen Mitglieds des Senats von Berlin sich an Unternehmen be-
teiligen und Unternehmen gründen, sofern nicht Kernaufgaben in Forschung und Lehre unmittelbar be-
troffen sind; eine Personenidentität zwischen einem Beauftragten für den Haushalt und der Geschäftsfüh-
rung des Unternehmens ist ausgeschlossen. Die Haftung der Hochschulen ist in diesen Fällen auf die 
Einlage oder den Wert des Geschäftsanteils zu beschränken; die Gewährträgerhaftung des Landes (§ 87 
Abs. 4) ist dann ausgeschlossen. Das Prüfungsrecht des Rechnungshofs gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 3 der 
Landeshaushaltsordnung ist sicherzustellen. Bei Privatisierungen ist die Personalvertretung zu beteiligen. 
 
§ 5 Freiheit der Wissenschaft und Kunst 
(1) Die zuständigen staatlichen Stellen und die Hochschulen haben die freie Entfaltung und Vielfalt der  
Wissenschaften und der Künste an den Hochschulen zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die 
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durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes verbürgten Grundrechte wahrgenommen werden kön-
nen. 
(2) Entscheidungen der zuständigen Hochschulorgane sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organi-
sation des Forschungs- und Lehrbetriebs sowie auf die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Studi-
ums beziehen. 
(3) Die Freiheit der Forschung, der Lehre und des Studiums nach Maßgabe von § 3 des Hochschulrah-
mengesetzes entbindet nicht von der Pflicht zur Beachtung der Rechte anderer und der Regelungen, die 
das Zusammenleben in der Hochschule ordnet. 
 
§ 5a Frauenförderung 
Der Akademische Senat erlässt im Benehmen mit dem Kuratorium Richtlinien zur Förderung von Frauen 
in Forschung, Lehre und Studium sowie zur Förderung des nichtwissenschaftlichen weiblichen Personals 
(Frauenförderrichtlinien). Die Frauenförderrichtlinien regeln auch die Förderung von Frauen bei der Ver-
gabe von Mitteln. 
 
§ 59 Frauenbeauftragte 
(1) An jeder Hochschule wird zur Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 4 Abs. 8 eine hauptberufliche 
Frauenbeauftragte bestellt. Es können bis zu zwei nebenberufliche Stellvertreterinnen bestellt werden. 
Soweit Hochschulen in Fachbereiche gegliedert sind, über zentrale Einrichtungen bzw. zentrale Dienst-
leistungsbereiche verfügen, werden nebenberufliche Frauenbeauftragte und jeweils eine Stellvertreterin 
auf diesen Ebenen bestellt. In der Charité - Universitätsmedizin Berlin werden eine hauptberufliche zen-
trale Frauenbeauftragte und eine nebenberufliche nebenberufliche Stellvertreterin bestellt. Daneben wer-
den bei Bedarf bis zu drei nebenberufliche dezentrale Frauenbeauftragte und je eine Stellvertreterin be-
stellt. Die Frauenbeauftragten werden nach ihrer Wahl gemäß Absatz 11 von dem Leiter oder der Leiterin 
der Hochschule bestellt. Die Bestellung der hauptberuflichen Frauenbeauftragten erfolgt für vier Jahre. 
Die Bestellung der Stellvertreterinnen, der nebenberuflichen Frauenbeauftragten und ihrer Stellvertrete-
rinnen erfolgt für zwei Jahre. Hat die hauptberufliche Frauenbeauftragte ein Beschäftigungsverhältnis mit 
der Hochschule, so wird sie von den Aufgaben dieses Beschäftigungsverhältnisses freigestellt. Ansprü-
che, die sich aus der Anwendung des geltenden Tarifrechts ergeben, bleiben unberührt. 
 
(2) Die Frauenbeauftragten sind im Rahmen ihrer Aufgaben nicht an fachlicheWeisungen gebunden. Sie 
dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert und wegen ihres Amtes nicht benachteiligt oder be-
günstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. Eine Kündigung oder Versetzung ist nur 
zulässig, wenn dies auch unter Berücksichtigung der Tätigkeit als Frauenbeauftragte aus wichtigen 
dienstlichen Gründen unvermeidbar ist und der Personalrat zustimmt. Die wirksame Erfüllung ihrer Auf-
gaben ist durch die Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln im Haushalt der Hochschule in dem er-
forderlichen Umfang zu gewährleisten. 
(3) Die Frauenbeauftragten und ihre Stellvertreterinnen sind verpflichtet, über die persönlichen Verhält-
nisse von Beschäftigten, die ihnen auf Grund ihres Amtes bekannt geworden sind, sowie über Angele-
genheiten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Still-
schweigen zu bewahren. Dies gilt auch über ihre Amtszeit hinaus. Diese Verpflichtung besteht bei Einwil-
ligung der Beschäftigten nicht gegenüber der Hochschulleitung und der Personalvertretung. 
(4) Die Frauenbeauftragten wirken auf die Herstellung der verfassungsrechtlich gebotenen Chancen-
gleichheit der Frauen in der Hochschule und auf die Beseitigung bestehender Nachteile für weibliche An-
gehörige der Hochschule hin. Die Frauenbeauftragten beraten und unterstützen die Hochschulleitung und 
die übrigen Organe und Einrichtungen der Hochschule in allen Frauen betreffenden Angelegenheiten, 
insbesondere bei der Erstellung von Frauenförderrichtlinien und Frauenförderplänen, und nehmen Anre-
gungen und Beschwerden entgegen. Im Rahmen ihrer Aufgaben übernehmen sie die Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit. 
(5) Über die Umsetzung und die Einhaltung der Frauenförderrichtlinien und Frauenförderpläne legen die 
Organe und Einrichtungen der jeweiligen Hochschule der Frauenbeauftragten jährlich Materialien vor. Die 
hauptberufliche Frauenbeauftragte erstellt mindestens alle zwei Jahre einen Bericht. Der Akademische 
Senat und das Kuratorium nehmen zu diesem Bericht Stellung. 
(6) Die Frauenbeauftragten sind bei allen die Frauen betreffenden strukturellen, organisatorischen und 
personellen Maßnahmen sowie bei den entsprechenden Vorlagen, Berichten und Stellungnahmen zu be-
teiligen. Dazu haben sie insbesondere die folgenden Rechte: 
1.   Beteiligung am Auswahlverfahren bei Stellenbesetzungen, 
2.  Einsicht in die Personalakten, soweit auf deren Inhalt zur Begründung von Entscheidungen Be-
zug genommen wird und die Einwilligung der betroffenen Dienstkräfte vorliegt, 
3.  Einsicht in Bewerbungsunterlagen einschließlich der Unterlagen von Bewerberinnen und Bewer-
bern, die nicht in die engere Auswahl einbezogen wurden. 
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Sie haben Informations-, Rede- und Antragsrecht bei allen Sitzungen der Gremien ihres jeweiligen Be-
reichs. Soweit im Rahmen der Erprobungsklausel nach § 7 a Entscheidungsrechte von Gremien auf an-
dere Organe übergehen, gilt das Beteiligungsrecht auch gegenüber diesen Organen. 
(7) Die Frauenbeauftragten haben ein Recht auf Auskunft in allen mit ihren Aufgaben in Zusammenhang 
stehenden Angelegenheiten, einschließlich des Rechts auf entsprechende Akteneinsicht sowie auf Aus-
kunft aus automatisierten Verfahren oder auf Einsicht in automatisierte Verfahren. Sie haben das Recht 
auf Beteiligung an Stellenausschreibungen, Beteiligung am Auswahlverfahren, Teilnahme an Bewer-
bungsgesprächen und Einsicht in Bewerbungsunterlagen einschließlich der Unterlagen von Bewerbern 
und Bewerberinnen, die nicht in die engere Auswahl einbezogen worden sind. Das Recht auf Beteiligung 
umfasst über die in Absatz 6 genannten Rechte hinaus die frühzeitige und umfassende Unterrichtung der 
Frauenbeauftragten durch die Hochschule in allen in Absatz 6 genannten Angelegenheiten. Die Beteili-
gung der Frauenbeauftragten erfolgt in dringenden Fällen zeitgleich mit dem Personalrat. 
(8) Wird die Frauenbeauftragte nicht gemäß Absatz 7 beteiligt, so ist die Entscheidung über eine Maß-
nahme für zwei Wochen auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. In dringenden Fällen ist die Frist 
auf eineWoche, bei außerordentlichen Kündigungen auf drei Tage zu verkürzen. 
(9) Ist die Entscheidung eines Gremiums oder eines Organs der Hochschule nach Absatz 6 gegen die 
Stellungnahme der Frauenbeauftragten getroffen worden, so kann sie innerhalb von zwei Wochen wider-
sprechen. Die erneute Entscheidung darf frühestens eineWoche nach Einlegung des Widerspruchs erfol-
gen. Eine Entscheidung gemäß Satz 1 darf erst nach Fristablauf oder Bestätigung der Entscheidung aus-
geführt werden. 
(10) Nebenberufliche Frauenbeauftragte werden auf Antrag bis zur Hälfte, in der Hochschulmedizin bis 
zum vollen Umfang ihrer Dienstaufgaben freigestellt. Stellvertretende Frauenbeauftragte können auf An-
trag in angemessenem Umfang nach Maßgabe ihrer Belastung in der Hochschulmedizin im Umfang von 
50 vom Hundert von ihren Dienstaufgaben freigestellt werden. Studentinnen erhalten eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe der Vergütung für studentische Hilfskräfte gemäß § 121 nach näherer Regelung 
durch die Grundordnung. Mit Ausnahme der humanmedizinischen Fachbereiche darf pro Fachbereich 
nicht mehr als eine Stellvertreterin freigestellt werden. Auf Mitarbeiterinnen in befristeten Beschäftigungs-
verhältnissen findet § 44 Abs. 5 Anwendung. 
(11) Die Wahl der Frauenbeauftragten wird in der Grundordnung nach dem Grundsatz der Viertelparität 
geregelt. Wahlberechtigt sind nur die weiblichen Mitglieder der Hochschule. Bei der Wahl der hauptberuf-
lichen Frauenbeauftragten können auch Frauen gewählt werden, die nicht Mitglieder der Hochschule 
sind. 
 

Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Ber-
lin (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz – ASOG Bln) 
Vom 14. April 1992 in der Fassung vom 11. Oktober 2006 

§ 29a Wegweisung und Betretungsverbot zum Schutz bei Gewalttaten und Nachstellun-
gen 
(1) Die Polizei kann eine Person aus ihrer Wohnung und dem unmittelbar angrenzenden Bereich verwei-
sen, wenn Tatsachen, insbesondere ein von ihr begangener tätlicher Angriff, die Annahme rechtfertigen, 
dass diese Maßnahme zur Abwehr einer von der wegzuweisenden Person ausgehenden Gefahr für Kör-
per, Gesundheit oder Freiheit von Bewohnerinnen und Bewohnern derselben Wohnung erforderlich ist. 
Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Polizei ein Betretungsverbot für die Wohnung, den unmit-
telbar angrenzenden Bereich, die Arbeitsstätte oder die Ausbildungsstätte, die Schule oder bestimmte 
andere Orte, an denen sich die verletzte oder gefährdete Person regelmäßig aufhalten muss, anordnen. 
Ergänzend können Maßnahmen zur Durchsetzung der Wegweisung oder des Betretungsverbots verfügt 
werden. 
(2) Die Polizei hat die von einem Betretungsverbot betroffene Person aufzufordern, eine Anschrift oder 
eine zustellungsbevollmächtigte Person zum Zwecke von Zustellungen behördlicher oder gerichtlicher 
Entscheidungen, die zur Abwehr einer Gefahr im Sinne des Absatzes 1 ergehen, zu benennen. Die Poli-
zei hat der verletzten Person die Angaben zu übermitteln. 
(3) Das Betretungsverbot endet spätestens 14 Tage nach seiner Anordnung, in jedem Fall jedoch bereits 
mit einer ablehnenden Entscheidung über einen zivilrechtlichen Antrag auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung auf Überlassung der gemeinsam genutzten Wohnung zur alleinigen Benutzung. Das Zivilgericht 
unterrichtet die Polizei unverzüglich von seiner Entscheidung. 
[…] 
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Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
(SOG LSA) 
in der Fassung vom 23.9.2003 

§ 6 Ermessen, Wahl der Mittel 
[...] 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Behinderung, 
seiner sexuellen Identität, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiö-
sen oder politischen Anschauungen benachteiligt werden. 
 

Bauordnung Berlin (BauO Bln) 

vom 29. September 2005 GVBl. S. 495, zuletzt geändert durch § 9 des Gesetzes vom 7. Juni 2007 GVBl. 
S. 222 

§ 51 Barrierefreies Bauen 
(1) In Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen müssen die Wohnungen eines Geschosses über den übli-
chen Hauptzugang barrierefrei erreichbar sein. In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräu-
me, eine Toilette, ein Bad sowie die Küche oder die Kochnische mit dem Rollstuhl zugänglich sein. § 39 
Abs. 4 bleibt unberührt. 
(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen so errichtet und instand gehalten werden, 
dass sie von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern über den 
Hauptzugang barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können. In 
diesen baulichen Anlagen sind neben den Rettungswegen im Sinne von § 33 zusätzliche bauliche Maß-
nahmen für die Selbstrettung von Behinderten im Rollstuhl nur dann erforderlich, wenn die Anlage oder 
Teile davon von diesem Personenkreis überdurchschnittlich, bezogen auf den Bevölkerungsanteil der 
Behinderten, genutzt werden. Anderenfalls genügen betriebliche Maßnahmen, die die Rettung mittels 
fremder Hilfe sicherstellen. 
 

VII. Organisationsinternes Recht 

Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) 
Stand vom 01. Dezember 2006 

§ 2 Gleichstellung von Frauen und Männern 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist durchgängiges Leitprinzip und soll bei allen politischen, 
normgebenden und verwaltenden Maßnahmen der Bundesministerien in ihren Bereichen gefördert wer-
den (Gender Mainstreaming). 
 

Verfassung der Humboldt Universität Berlin  
Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität, Nr. 28/2006  

§ 35 Diskriminierungsverbot  
Die Universität wirkt Diskriminierungen entgegen und trägt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zum 
Abbau bestehender Nachteile insbesondere für die beschäftigten und studierenden Frauen bei. Die Uni-
versität trägt den besonderen Bedürfnissen ihrer Mitglieder mit Behinderung Rechnung. Sie berücksich-
tigt die besonderen Belange ausländischer Mitglieder der Universität. 

§ 36 Rechte der Frauenbeauftragten 
§ 59 BerlHG bleibt unberührt. 

§ 37 Wahl der Frauenbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen; Aufwandsentschädigung 
(1) Die hauptberufliche Frauenbeauftragte und ihre beiden Stellvertreterinnen werden von einem Wahl-
gremium nach Ausschreibung und öffentlicher Anhörung gewählt. An den sich an die Anhörungen an-
schließenden Aussprachen können die dezentralen Frauenbeauftragten beratend teilnehmen. Dem Wahl-
gremium gehören jeweils drei Vertreterinnen der Mitgliedergruppen gemäß § 45 Abs. 1 BerlHG an. Sie 
werden von den weiblichen Mitgliedern der Universität zeitgleich mit den Wahlen zum Konzil nach den 
gleichen Grundsätzen gewählt. 
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(2) Die dezentralen Frauenbeauftragten und ihre Stellvertreterinnen werden in einer Urnen- bzw. Brief-
wahl der weiblichen Angehörigen der Einrichtung bestimmt. Hierfür ist der Örtliche Wahlvorstand zustän-
dig. 
(3) Frauenbeauftragte der Fakultäten und stellvertretende Frauenbeauftragte in den Fakultäten und der 
zentralen Frauenbeauftragten, die der Gruppe der Studierenden angehören, erhalten eine Aufwandsent-
schädigung. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach dem Aufgabenumfang und der Größe der Fa-
kultäten. Ihre Tätigkeit wird bei der Berechnung der Regelstudienzeit berücksichtigt. Das Nähere regelt 
der Akademische Senat in einer Ordnung. 

§ 38 Geschlechtsspezifische Sprache 
Im allgemeinen Schriftverkehr sowie in Rechts- und Verwaltungsvorschriften einschließlich Studien-, Prü-
fungs-, Promotions- und Habilitationsordnungen sind entweder geschlechtsneutrale Bezeichnungen oder 
die weibliche und die männliche Sprachform zu verwenden. 
 

Frauenförderrichtlinien der Humboldt Universität Berlin 
Beschluß des Akademischen Senats der Humboldt-Universität vom 18. Oktober 1994 mit Änderungen 
vom 6. 12. 1994 und Änderung im Kuratorium am 7. 12. 94 Vom Senator für Wissenschaft und For-
schung genehmigt am 28.April 1995. 

Präambel 
Die Humboldt-Universität hat sich zum Ziel gesetzt, zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern in der Hochschule beizutragen. Der Akademische Senat der Humboldt-Universität erläßt auf der 
Grundlage des Berliner Hochschulgesetzes und des Landesgleichstellungsgesetzes universitätsspezifi-
sche Regelungen zur Gleichstellung und Förderung von Frauen. Diese Frauenförderrichtlinien ergänzen 
und konkretisieren die gesetzliche Verpflichtung, bestehende Unterrepräsentationen von Frauen an der 
Universität abzubauen und Frauen aktiv zu fördern. 
Die Humboldt-Universität strebt an, auch künftig den Anteil von Frauen am wissenschaftlichen Personal 
aufrechtzuerhalten, der insbesondere in den Positionen des Mittelbaus in der Vergangenheit bereits er-
reicht war. Es ist die erklärte Absicht des Akademischen Senats, mit den nachfolgenden Maßnahmen den 
Anteil der Frauen in solchen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zu erhöhen und die 
Lern- und Arbeitssituation für Frauen so zu verbessern, daß strukturelle Benachteiligungen für Frauen an 
der Hochschule beseitigt und gleiche Entwicklungsmöglichkeiten gewährleistet werden. 
Es ist das besondere Anliegen des Akademischen Senats, daß es in der spezifischen Situation der Hum-
boldt-Universität mit den hier erfolgenden Veränderungen der Personalstruktur im Gefolge des Eini-
gungsvertrags nicht zur Schaffung zusätzlicher struktureller Benachteiligungen in Bezug auf berufliche 
Position, Arbeitsbedingungen und Karrieremöglichkeiten von Frauen kommt. Insbesondere ist mittelfristig 
sicherzustellen, daß zum Zeitpunkt des Auslaufens der im Zuge der Personalüberleitung befristeten Ar-
beitsverträge des wissenschaftlichen Personals Neueinstellungen von Frauen mindestens in dem Um-
fang erfolgen, daß die vor 1989 erreichten Frauenanteile in den verschiedenen Wissenschaftsbereichen 
erhalten bleiben bzw. bei Unterrepräsentation erhöht werden. 
Die Humboldt-Universität bemüht sich um die Aufrechterhaltung eines frauen- und familienfreundlichen 
Arbeitsklimas, welches die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in allen Bereichen einschließlich For-
schung, Lehre und Studium für beide Geschlechter möglich macht. 

Abschnitt 1: 
Abbau struktureller Benachteiligungen bei Personalentscheidungen 
§ 1 Ausschreibungen von Stellen und Beschäftigungspositionen 
(1) Alle Stellen sind hochschulöffentlich und zusätzlich grundsätzlich öffentlich in geeigneten Medien aus-
zuschreiben. Stellen für studentische Hilskräfte sind hochschulöffentlich auszuschreiben. Die Dienstbe-
hörde kann im Einzelfall Ausnahmen von der Pflicht zur Stellenausschreibung zulassen. Die Frauenbe-
auftragte ist von einer solchen Ausnahme unverzüglich zu unterrichten. 
(2) Die zu besetzende Stelle/Beschäftigungsposition ist in der Ausschreibung unter Verwendung der 
weiblichen und der männlichen Form zu benennen. Die erforderliche Qualifikation ist exakt festzulegen. 
Diese Qualifikationsanforderungen dürfen während des Auswahlverfahrens nicht verändert werden. 
(3) In solchen Bereichen in Wissenschaft und Verwaltung, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, bzw. 
wenn in einer Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe einer Laufbahn bzw. Berufsfachrichtung an der 
Humboldt-Universität mehr Männer als Frauen beschäftigt sind, gelten folgende Regelungen: 
1. In die Stellenausschreibungen wird folgender Hinweis aufgenommen: 
"Zur Erhöhung des Frauenanteils sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders wilkommen." 



   

 69

Zu Abs. 1: Im Verwaltungsbereich entfällt die Verpflichtung zur Ausschreibung solange, wie die Hum-
boldt-Universität verpflichtet ist, den personellen Überhang durch Berücksichtigung des bisherigen Per-
sonals auf geeigneten Planstellen unterzubringen. 
2. Im Zusammenhang mit der Ausschreibung sucht die Einrichtung, in der die Stelle zu besetzen ist, ggf. 
mit Hilfe der Frauenbeauftragten nach geeigneten Bewerberinnen und fordert diese zur Bewerbung auf. 

§ 2 Besetzung von Stellen und Beschäftigungspositionen, Berufungen, Beförderungen; 
Auswahlkriterien und Verfahrensregelungen 
(1) Bei Einstellungen für das wissenschaftliche und das sonstige Personal und bei der Erstellung von Be-
rufungsvorschlägen sind Frauen bei gleichwertiger Qualifikation so lange bevorzugt einzustellen bzw. 
vorzuschlagen, bis keine Unterrepräsentation mehr vorliegt. 
(2) Bei Beförderungen und Höhergruppierungen gilt Abs. 1 entsprechend. 
(3) Unterbrechungen oder Reduzierungen der Arbeitszeit und eine daraus resultierende geringere 
Quantität der fachlichen Leistungen (z. B. Anzahl der Publikationen) oder zeitliche Verzögerungen beim 
Abschluß einzelner Qualifikationsabschlüsse aufgrund der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftiger 
Angehöriger dürfen Bewerberinnen und Bewerbern nicht nachteilig angerechnet werden. 
(4) Lebensaltersgrenzen sind bei Einstellungen und Berufungsvorschlägen nicht zu berücksichtigen, so-
fern Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. 
(5) Bei Berufungsverfahren soll bei Bewerberinnen verstärkt von den Möglichkeiten, die § 100 BerlHG 
"Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren" bietet, Gebrauch gemacht werden. 
Entsprechend sind Bewerberinnen, die statt einer Habilitation eine vergleichbare Qualifikation nachwei-
sen können, in die Begutachtung mit einzubeziehen. 
(6) War bei der Aufstellung einer Berufungsliste für eine Professur die Berücksichtigung einer Frau nicht 
möglich und sind Frauen im Lehrkörper unterrepräsentiert, so ist die jeweilige Fakultät verpflichtet, dem 
Mangel an qualifiziertem weiblichen Nachwuchs in diesen Fächern zu begegnen. Von den Fakultäten 
wird erwartet, daß sie sich besonders bemühen, freie Stellen für wissenschaftliche Assistentinnen bzw. 
Assistenten mit qualifizierten Frauen zu besetzen. Die Frauenförderpläne der Fakultäten sollen hierzu un-
ter Berücksichtigung der fachspezifischen Bedingungen geeignete Verfahrensregelungen entwickeln. 
Gegebenenfalls können dafür auch freiwerdende Professuren vorübergehend (max. 6 Jahre) als Habilita-
tionsstellen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses abweichend besetzt werden. 
(7) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind grundsätzlich alle Bewerberinnen, sofern 
sie die formal notwendige Qualifikation für die Stelle besitzen, zu Vorstellungsgesprächen einzuladen, 
oder mindestens ebenso viel Frauen wie Männer. Von dieser Vorschrift kann nur mit Zustimmung der 
Frauenbeauftragten abgewichen werden. 
(8) Den Berufungs- und Besetzungskommissionen der Fakultäten und anderen universitären Einrichtun-
gen sollen zur Hälfte Frauen angehören, mindestens jedoch zwei Frauen. Bei Stellen des wissenschaftli-
chen Personals soll darunter eine Professorin sein. Abweichungen von dieser Regelung aufgrund von 
Arbeitsüberlastung der Wissenschaftlerinnen des betreffenden Fachgebiets sind nur in Absprache mit 
diesen und mit der Frauenbeauftragten zulässig. Ist das betreffende Fachgebiet an der Humboldt-
Universität nicht durch eine Hochschullehrerin repräsentiert, so kann bei Berufungsverfahren ausnahm-
weise auch eine Hochschullehrerin aus einer anderen Hochschule in die Berufungskommission gewählt 
werden. Bei Berufungsverfahren sind, wann immer möglich, auch Gutachterinnen hinzuzuziehen. 
(9) Bewerberinnen und Bewerbern sind auf ihre Anfrage hin bei Einstellungs- und Berufungsverfahren die 
Gründe für eine Ablehnung und die Gründe für einen hinteren Listenplatz zu erläutern, sofern nicht da-
tenschutzrechtliche Vorschriften dem entgegenstehen. 
(10) Bei der Besetzung von Stellen, die nach Privatdienstverträgen geregelt sind, wird empfohlen, nach 
den gleichen Grundsätzen zu verfahren. 
(11) Der Anteil von Frauen unter studentischen Beschäftigten aller Tarifgruppen, insbesondere studenti-
schen Hilfskräften, soll bei gleichwertiger Qualifikation mindestens dem Frauenanteil an den Studieren-
den des jeweiligen Studienganges entsprechen. 
(12) Die Frauenbeauftragte der Humboldt-Universität bzw. die zuständige dezentrale Frauenbeauftragte 
ist bei allen Einstellungen, Umsetzungen, Beförderungen und Entlassungen zu beteiligen. Das Nähere 
regelt Abschnitt 6. 

§ 3 Vergabe von Lehraufträgen, Gastprofessuren und Stellenverwaltungen 
Solange Frauen beim hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal in einem Bereich unterrepräsentiert 
sind, werden dort bei gleichwertiger Qualifikation Gastprofessuren und Verwaltungen freier Professoren-
stellen (Lehrstuhlvertretungen) nach Möglichkeit vorrangig an Frauen vergeben. Lehraufträge, insbeson-
dere besoldete Lehraufträge, sollen nach Möglichkeit entsprechend dem Frauenanteil an den Studieren-
den an Wissenschaftlerinnen vergeben werden. 

§ 4 Ausbildungsplätze 
(1) In Ausbildungsberufen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, wird die Hälfte der Ausbildungsplätze 
mit geeigneten Bewerberinnen besetzt. Nur dann, wenn sich trotz intensiver Bemühungen nicht genü-



   

 70

gend geeignete Frauen bewerben, können diese Stellen mit Bewerbern besetzt werden. Für nachrücken-
de Frauen und Männer werden getrennte Listen geführt. 
Bei sonstigen Ausbildungsplätzen sollen Frauen mindestens entsprechend ihrem Anteil an der Gesamt-
zahl der Bewerbungen berücksichtigt werden. 
(2) Frauen, die in einem Beruf ausgebildet werden, in dem der Frauenanteil bisher unter 20 % liegt, sind 
vorrangig in ein Beschäftigungsverhältnis im erlernten Beruf zu übernehmen. 

Abschnitt 2: Studium, Lehre und Forschung; Ressourcenverteilung 
§ 5 Studium und Lehre 
(1) In denjenigen Studiengängen, in denen Studentinnen unterrepräsentiert sind, werden gesonderte 
Veranstaltungen z. B. an Schülerinformationstagen mit dem Ziel angeboten, Schülerinnen verstärkt anzu-
sprechen. Im gleichen Sinne sollen auch die Schulen, Arbeitsämter und die Berufsinformationszentren 
angesprochen werden mit dem Ziel, den Anteil der Studentinnen in solchen Studiengängen zu erhöhen. 
(2) Bei der Zentralen Studienberatung werden in Zusammenarbeit mit den Fakultäten spezifische Bera-
tungsangebote für Studentinnen zur Studien- und Berufsplanung sowie zu Problemen des Berufsein-
stiegs erarbeitet, die auch eine wissenschaftliche Laufbahnberatung einschließen. Diese Beratungsange-
bote sind in allen Fakultäten bekanntzumachen. 
(3) Für Studentinnen sollen regelmäßig fakultätsübergreifende Veranstaltungen zur überfachlichen Quali-
fizierung angeboten werden, z. B. Rhetorik, Zeitmanagement, Vorbereitung auf Leitungsfunktionen. Im 
Rahmen des Computer-Pool des Zentrums für interdisziplinäre Frauenforschung sollen in jedem Seme-
ster Computerkurse von Frauen für Frauen angeboten werden. Die ZE Hochschulsport soll in jedem Se-
mester ein vielseitiges Frauensportprogramm anbieten. 
Für Studentinnen im Hauptstudium sollen von der Zentralen Studienberatung in Kooperation mit der 
Frauenbeauftragten und ggf. mit den Fakultäten Veranstaltungen zum Bewerbungstraining angeboten 
werden. 
(4) Im Rahmen des üblichen Lehrbetriebs sind dem Bedarf der jeweiligen Fakultäten entsprechend zu-
sätzliche Frauentutorien, - seminare und -praktika parallel zum üblichen Lehrbetrieb einzurichten. Das gilt 
insbesondere für solche Studiengänge, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Diese Veranstaltungen 
sind im Vorlesungsverzeichnis als Veranstaltungen für Frauen besonders zu kennzeichnen. Außerdem 
sind im Rahmen des Tutorenprogramms Frauenprojekttutorien anzubieten. 
(5) Die Prüfungsausschüsse werden aufgefordert, bei solchen Prüfungsleistungen, bei denen Art und 
Thema der Prüfung nach Absprache festgelegt werden, Vorschläge von Studentinnen bei der Bestellung 
von Prüferinnen und Prüfern besonders zu berücksichtigen. 
(6) Maßnahmen zur Verbesserung von Lehre und Studium sowie Studienreformaktivitäten sollen die Si-
tuation sowie die wissenschaftliche und berufliche Förderung von Frauen an der Hochschule besonders 
berücksichtigen. 
(7) Die Humboldt-Universität verpflichtet sich, die Vereinbarkeit von Studium und Familienaufgaben zu 
ermöglichen. Das Nähere regelt Abschnitt 4. 
(8) Das akademische Auslandsamt stellt in Zusammenarbeit mit der Frauenbeauftragten spezifische Be-
ratungsangebote für ausländische Studentinnen bereit. 

§ 6 Frauenstudien und Frauenforschung 
(1) Die Humboldt-Universität fördert und unterstützt die Arbeit des Zentrums für interdisziplinäre Frauen-
forschung (ZiF). Sie strebt den Ausbau von Frauenstudien und Frauenforschung innerhalb geeigneter 
Fachrichtungen und auf interdisziplinärer Ebene an. Die Auseinandersetzung mit Methoden und Inhalten 
der Frauenforschung soll fester Bestandteil von Lehre und Forschung an der Humboldt-Universität wer-
den. 
(2) Die Humboldt-Universität fördert die Bildung von Forschungsschwerpunkten zur Frauen- und Ge-
schlechterforschung und die Durchführung entsprechender Forschungsprojekte. Alle 
Organisationseinheiten und Gremien werden aufgefordert, entsprechende Vorhaben insbesondere bei 
der Vergabe von Sach- und Personalmitteln angemessen zu berücksichtigen. Richtlinien für die Vergabe 
von Forschungsmitteln sollen die Förderung von Forschung aus dem Bereich Frauen- und 
Geschlechterforschung mit berücksichtigen. 
(3) Arbeitsgruppen für Frauenforschung sollen bei der Entwicklungsplanung, insbesondere bei Entschei-
dungen über die Ausstattung der Organisationseinheiten und der Festlegung der Zweckbestimmung von 
Professuren berücksichtigt werden. Die Arbeitsgruppen sollen durch die Zuweisung von Qualifikations-
stellen ausreichend unterstützt werden. 
(4) Die Humboldt-Universität führt regelmäßig eine Bestandsaufnahme über die Entwicklung und Ergeb-
nisse der Frauen- und Geschlechterforschung an der Humboldt-Universität durch und dokumentiert sie in 
geeigneter Form in ihrem Forschungsbericht. Sie fördert den wissenschaftlichen Austausch in diesem Be-
reich z.B. auch durch die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, die Veranstaltung von Symposi-
en etc. 
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(5) Die Universitätsbibliothek und die Bereichsbibliotheken stellen die für Frauenstudien und Frauenfor-
schung relevante Literatur zur Verfügung und erschließen vorhandene Sammlungen. 
(6) Die Studiengänge und Studienangebote an der Humboldt-Universität sollen Fragestellungen aus dem 
Bereich der Frauenforschung in das Lehrangebot einbeziehen. Die Fakultäten entwickeln Vorschläge für 
den Ausbau von Frauenstudien und die Aufnahme in die Studien- und Prüfungsordnungen der jeweiligen 
Studiengänge. Sie arbeiten dabei mit dem Zentrum für interdisziplinäre Frauenforschung auf der Grund-
lage der vorhandenen Ansätze in Lehre und Forschung zusammen. 
(7) In den Einführungsveranstaltungen der Fachbereiche sollen im Rahmen des Überblicks über die fach-
spezifischen Wissenschaftsansätze auch die Methoden, Schwerpunkte und Ergebnisse der Frauenfor-
schung im jeweiligen Fach vermittelt werden. 
(8) Das frauenbezogene Lehrangebot wird durch die Vergabe von Lehraufträgen und Gastvorträgen so-
wie durch Gastprofessuren vorrangig an Frauen unterstützt, solange es nicht durch ausreichende Ange-
bote durch das hauptamtliche wissenschaftliche Personal abgedeckt werden kann. 

§ 7 Stipendien und wissenschaftliche Nachwuchsförderung 
(1) Die Humboldt-Universität strebt an, daß Frauen bei der Vergabe von Promotionsstipendien entspre-
chend dem Frauenanteil an den Absolventinnen und Absolventen berücksichtigt werden. In Fächern, in 
denen Frauen deutlich unterrepräsentiert sind, sollte als kompensatorische Maßnahme je nach den fach-
spezifischen Bedingungen ein etwas höherer Anteil für Frauen vorgesehen werden. Alle Lehrenden wer-
den aufgefordert, Studentinnen besonders über Stipendien zu informieren und sich für ihre verstärkte Be-
rücksichtigung bei der Stipendienvergabe einzusetzen. 
(2) Die Humboldt-Universität verpflichtet sich, daß bei der Stipendienvergabe und wissenschaftlichen 
Nachwuchsförderung in Bezug auf Altersgrenzen frauenspezifische Lebensläufe besondere Berücksichti-
gung finden, und daß Altersgrenzen sich nicht als Benachteiligung für Frauen auswirken. 
(3) In allen Informationen zur Vergabe von Stipendien und sonstigen Mitteln der Nachwuchsförderung 
wird folgende Formulierung aufgenommen: 
"Die Humboldt-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils des weiblichen wissenschaftlichen Nach-
wuchses an und fordert deshalb Frauen ausdrücklich zur Antragstellung auf." 

§ 8 Forschungsförderung und Vergabe von Forschungsmitteln 
(1) Bei der Vergabe der zentralen Forschungsmittel der Humboldt-Universität (Humboldt-
Forschungsfonds) wird angestrebt, daß die Mittelvergabe an Frauen insgesamt dem Anteil von Frauen 
am wissenschaftlichen Personal der Humboldt-Universität entspricht. In der Berichterstattung über die 
Verwendung der Mittel ist regelmäßig auch über den Frauenanteil in Bezug auf Anzahl der geförderten 
Projekte und Umfang der bewilligten Mittel zu berichten. 
(2) In den Vergaberichtlinien der Humboldt-Universität zu Forschungsmitteln soll vorgesehen werden, 
daß bei gleicher Qualität von Projektanträgen solche Projektanträge bevorzugt werden, an deren Ausar-
beitung Frauen stärker beteiligt waren, und in denen voraussichtlich nach Bewilligung Frauen beschäftigt 
werden. Es soll darauf geachtet werden, daß Projektanträge mit Themen zur Frauen- und Geschlechter-
forschung angemessen berücksichtigt werden. 

§ 9 Anreizsysteme und Sanktionen 
(1) An der Humboldt-Universität soll ein Stellenpool zur Frauenförderung (Frauenförderungspool) einge-
richtet werden. Über die Verteilung der Professorenstellen innerhalb dieses Stellenpools entscheidet das 
Kuratorium auf Vorschlag des Akademischen Senats in Abstimmung mit den Fakultäten, der Entwick-
lungsplanungskommission und der Frauenbeauftragten. Über die Verteilung der Nachwuchsstellen inner-
halb dieses Stellenpools entscheidet die Präsidentin in Abstimmung mit den Fakultäten, der Entwick-
lungsplanungskommission und der Frauenbeauftragten. 
(2) Bei der Entscheidung über die künftige Ausstattung der Organisationseinheiten mit Sachmitteln, Tuto-
renstellen und Mitteln zur Forschungsförderung soll berücksichtigt werden, inwieweit der jeweilige Frau-
enförderplan umgesetzt, eine Erhöhung der Frauenanteile in den einzelnen wissenschaftlichen Qualifika-
tionsstufen sowie Laufbahn- und Berufsfachrichtungen erreicht worden ist. Der Senat erläßt hierzu in Ab-
sprache mit den zuständigen Kommissionen und im Benehmen mit der Frauenbeauftragten nähere Aus-
führungsbestimmungen. 
(3) Von den Mitteln für Lehre und Forschung, die den Fakultäten und Instituten zugewiesen werden, und 
die für eine Verteilung nach dem Kriterium des Erfolgs bei der Frauenförderung grundsätzlich in Frage 
kommen, soll vorab ein bestimmter Anteil einbehalten und unter Berücksichtigung folgender Kriterien ver-
teilt werden (positives Anreizsystem). In der Haushaltskommission wird in Benehmen mit der Frauenbe-
auftragten beraten, welche Haushaltstitel dafür in Frage kommen, wie hoch der jeweilige Anteil sein soll, 
und welche dieser Kriterien bei dem jeweiligen Haushaltstitel Anwendung finden soll: 
1. Förderung der Qualifizierung von Frauen 
         1. Anteil der Absolventinnen des Vorjahres gemessen am Studentinnenanteil. 
         2. Anteil der im Vorjahr promovierten Frauen gemessen am gemittelten Absolventinnenanteil der 
vorhergehenden drei Jahre 
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         3. Anteil der in den vergangenen zwei Jahren habilitierten Frauen gemessen am gemittelten Anteil 
der promovierten Frauen der vorhergehenden fünf Jahre 
2. Förderung der Vergabe von Stellen an Frauen 
         1. Anteil der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen zur Qualifikation gemessen am gemittelten Absol-
ventinnenanteil der vorhergehenden drei Jahre 
         2. Anteil der wissenschaftlichen Assistentinnen gemessen am gemittelten Frauenanteil bei den Pro-
motionen der vorhergehenden drei Jahre 
         3. Anteil der Frauen bei Professuren gemessen am Frauenanteil beim übrigen wissenschaftlichen 
Personal.  
(4) Reduzierungen des Frauenanteils am wissenschaftlichen Personal innerhalb der Fakultäten bzw. Fä-
cher im Zuge der personellen Umstrukturierungen in den nächsten Jahren haben Reduzierungen bei den 
Mitteln für Lehre und Forschung zur Folge. Der Senat erläßt hierzu in Absprache mit den zuständigen 
Kommissionen und im Benehmen mit der Frauenbeauftragten nähere Ausführungsbestimmungen. Sollte 
der Frauenanteil in einer Fakultät über einen vom Senat zu bestimmenden Umfang hinaus reduziert wer-
den, dann behält der Senat sich vor, beim Freiwerden der nächsten befristeten Nachwuchsstelle beim 
Kuratorium zu beantragen, diese Stelle anderweitig zu verwenden und sie einer Fakultät mit nachweisba-
ren Erfolgen in der Frauenförderung zuzuweisen. 

Abschnitt 3: Fort- und Weiterbildung 
§ 10 Weiterbildungsangebote für Frauen 
(1) Frauen wird ermöglicht, sich im Interesse ihrer beruflichen Qualifikation auf der Grundlage der Dienst-
vereinbarung Weiterbildung gezielt an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu beteiligen. 
(2) Veranstaltungen zur allgemeinen Fort- und Weiterbildung für Frauen sind regelmäßig in Absprache 
mit den Frauenbeauftragten bedarfsgerecht anzubieten. Dazu gehören auch Computerkurse von Frauen 
für Frauen und Veranstaltungen zur überfachlichen Qualifizierung in solchen Bereichen wie z. B. Rheto-
rik, Zeitmanagement und Vorbereitung auf Leitungsfunktionen. Die ZE Hochschulsport soll in jedem Se-
mester ein vielseitiges Frauensportprogramm anbieten. 
(3) Weiterbildungsangebote werden so gestaltet, daß Frauen besonders zur Teilnahme motiviert werden. 
Dies geschieht durch: 
    * Die gezielte Motivation von Frauen für die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen 
    * Den verstärkten Einsatz von Referentinnen. 
    * Die Form der Ausschreibung der Weiterbildungsangebote, durch die Frauen ausdrücklich als Ziel-
gruppe anzusprechen sind. 
    * Sachgerechte Information der Beschäftigten und Beurlaubten aus familiären Gründen über Weiterbil-
dungsangebote sowie über die gesetzlichen und betrieblichen Grundlagen zur Teilnahme an Weiterbil-
dungsmaßnahmen. 
(4) Die an der Humboldt-Universität bisher überwiegend mit Frauen besetzten Tätigkeitsfelder sollen so 
gestaltet werden, daß ein beruflicher Aufstieg u. a. durch Weiterbildung möglich ist und gefördert wird. 
Soweit diesen Bestrebungen rechtliche oder tarifliche Einschränkungen entgegenstehen, wirkt die Hum-
boldt-Universität auf deren Änderung hin. 
(5) Es sind regelmäßig berufsqualifizierende und höhergruppierungsrelevante Weiterbildungsmaßnah-
men für solche Frauen anzubieten, die Tätigkeiten ausüben, in denen kaum Berufsaufstiegschancen be-
stehen und in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind. Besondere Bedeutung hat dabei das regel-
mäßige Angebot von A 1- und A 2-Verwaltungslehrgängen als Qualifikation für höherwertige Sachbear-
beitertätigkeiten. 
(6) Bei der inhaltlichen Gestaltung der Weiterbildung ist die Beseitigung struktureller Benachteiligungen 
von Frauen als Thema zu berücksichtigen. Dies gilt vor allem für Veranstaltungen, die sich an Vorgesetz-
te und an Beschäftigte im Organisations- und Personalbereich richten. 
(7) In Bereichen, die von Rationalisierung besonders betroffen sind, sind rechtzeitig Weiterbildungs- bzw. 
Umschulungsmaßnahmen vorzubereiten, um den Beschäftigten Gelegenheit zu geben, sich für neue Ar-
beitsplätze zu qualifizieren. 

§ 11 Rahmenbedingungen für die Beteiligung von Frauen an Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen 
(1) Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im dienstlichen Interesse finden in der Regel in der Kernzeit 
statt. Sie sollen so angeboten werden, daß auch Dienstkräfte mit betreuungsbedürftigen Kindern oder 
pflegebedürftigen Angehörigen und teilzeitbeschäftigte Dienstkräfte teilnehmen können. Andernfalls wird 
zum Ausgleich Dienstbefreiung in entsprechendem Umfang im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
gewährt. Bei teilzeitbeschäftigten Frauen ist auf Wunsch eine Aufstockung der Wochenstundenzeit mög-
lich. Die Humboldt-Universität verpflichtet sich, nach individuellen Lösungen zu suchen. Das Nähere re-
gelt die Dienstvereinbarung Weiterbildung. 
(2) Familiäre Verpflichtungen sind bei der Gestaltung des Fort- und Weiterbildungsangebots zu berück-
sichtigen, insbesondere durch die Bereitstellung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten. 
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(3) Um die Vertretung von Mitarbeiterinnen, die an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, zu gewährlei-
sten, stellt die Humboldt-Universität im Rahmen des Haushaltsansatzes ein Kontingent an Personalmit-
teln bereit. 
(4) Die Humboldt-Universität bezuschußt im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Beteiligung von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern an externen berufsbezogenen Weiterbildungsmaßnahmen aus dem Fonds für 
Weiterbildung. Das Verfahren regelt die Dienstvereinbarung Weiterbildung. 
(5) Mitarbeiterinnen, die qualifizierende Weiterbildungsmaßnahmen mit Erfolg abgeschlossen haben, 
werden bei gleichwertiger Qualifikation bei der Besetzung eines entsprechend der erworbenen Qualifika-
tion ausgewiesenen Arbeitsplatzes im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt, 
solange Frauen auf den entsprechenden Arbeitsplätzen unterrepräsentiert sind. 

Abschnitt 4: Beruf, Studium und Familie 
§ 12 Kinderbetreuung 
(1) Die Humboldt-Universität wirkt darauf hin, daß die traditionell umfangreiche Versorgung mit Kinderta-
ges- und Kinderkrippenplätzen bestehen bleibt. Sie setzt sich dafür ein, daß für alle Beschäftigten und 
Studierenden mit Kindern ausreichend Betreuungsplätze für Klein- und Vorschulkinder bereitgestellt wer-
den. 
(2) An der Humboldt-Universität sind in räumlicher Nähe zum Hauptgebäude Möglichkeiten zur Kinderbe-
treuung nach 16 Uhr bereitzustellen. 
(3) Um die Kinderbetreuung in Abstimmung mit der Arbeitszeit zu gewährleisten, soll in den Geschäfts-
ordnungen der Gremien und ihrer Kommissionen geregelt werden, daß Sitzungen nicht länger als bis 
18.00 Uhr dauern. Längere Tagungszeiten sind mindestens eine Woche im voraus anzukündigen. Die 
Humboldt-Universität wirkt darauf hin, daß Mitgliedern, die Kinder unter 14 Jahren oder pflegebedürftige 
Angehörige betreuen, aus den Mitteln für Sitzungsgelder ein Entgelt für Ersatzbetreuung erstattet wird für 
die Zeit, die Gremien und Kommissionen über die nach Satz 1 bestimmte Zeit hinaus tagen. 
(4) In allen größeren Dienstgebäuden der Humboldt-Universität sind Wickelräume bzw. entsprechende 
räumliche Möglichkeiten einzurichten. 

§ 13 Weitere Maßnahmen zur Unterstützung von Elternschaft bzw. anderen Formen fami-
lienbezogener Pflegetätigkeiten in Studium und anschließenden Qualifikationsphasen 
(1) Die Humboldt-Universität wirkt darauf hin, daß sich Schwangerschaft, Elternschaft sowie die Betreu-
ung pflegebedürftiger Angehöriger nicht negativ auf Studium und Studienabschluß auswirken. Dem soll in 
Studien- und Prüfungsordnungen Rechnung getragen werden. 
(2) Absatz 1 gilt sinngemäß auch für weiterführende akademische Qualifikationsphasen, die zu Promotion 
und Habilitation führen sollen. Dem ist bei der Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen von Qualifikations-
stellen Rechnung zu tragen. 
(3)Die Humboldt-Universität ermöglicht den Studierenden bei Schwangerschaft sowie zur Betreuung von 
Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen den Teilzeitstudierendenstatus. Nähere Ausführungsbe-
stimmungen hierzu werden in Abstimmung mit der Kommission für Lehre und Studium und der Frauen-
beauftragten erlassen. 
(4) Die Humboldt-Universität wirkt darauf hin, daß Stipendien bzw. BAFöG auf Antrag der Stipendiatinnen 
und Stipendiaten bzw. BAFöG-Empfängerinnen und BAFöG-Empfänger durch Erziehungsurlaub oder 
Beurlaubung aus familiären Gründen unterbrochen oder in Teilzeitform mit entsprechend längerer Lauf-
zeit umgewandelt werden können. 
(5) Das prüfungsrelevante Lehrangebot ist zeitlich so zu terminieren, daß die Teilnahme mit der Betreu-
ung von Kindern zu vereinbaren ist. Im Rahmen der Veranstaltungsplanung ist deshalb darauf zu achten, 
daß bis zur vollen Auslastung der Raumkapazität Pflichtveranstaltungen in den verschiedenen Studien-
gängen nicht nach 16.00 Uhr stattfinden. 
Parallelveranstaltungen sollen zu unterschiedlichen Terminen angeboten werden. Studierende Eltern sind 
bei der Wahl der Termine bevorzugt zu berücksichtigen. 

§ 14 Arbeitszeit und Arbeitsorganisation 
(1) Beschäftigungsverhältnisse sollen so gestaltet werden, daß Elternschaft, Erziehung und die Betreu-
ung pflegebedürftiger Angehöriger mit der Wahrnehmung der Dienstaufgaben zu vereinbaren sind. Auf 
Antrag der Beschäftigten soll im Einzelfall nach Wegen gesucht werden, eine von der Regelarbeitszeit 
abweichende Gestaltung der Arbeitszeit im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Regelungen zu er-
möglichen. 
(2) Befristete Arbeitsverhältnisse werden grundsätzlich um die Dauer von Mutterschutz und Erziehungs-
urlaub im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Regelungen verlängert. 
(3) Teilzeitbeschäftigten sind die gleichen beruflichen Aufstiegs- und Fortbildungschancen einzuräumen 
wie Vollzeitbeschäftigten. Eine Teilzeitbeschäftigung soll der Besetzung einer Leitungsfunktion nicht ent-
gegenstehen. 
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(4) Nach Ablauf von befristeter Arbeitszeitverkürzung aus familiären Gründen soll der entsprechenden 
Dienstkraft ein gleichwertiger Vollzeitarbeitsplatz angeboten werden. Bei der Besetzung von Vollzeitar-
beitsplätzen werden bei gleichwertiger Qualifikation bisher Teilzeitbeschäftigte vorrangig berücksichtigt. 
(5) Arbeitsverträge unterhalb der Sozialversicherungsgrenze werden außer mit studentischen Beschäftig-
ten nicht abgeschlossen. Auf ausdrücklich begründeten eigenen Wunsch der Beschäftigten kann von die-
ser Regel abgewichen werden. Darüber hinaus schließt die Humboldt-Universität keine Verträge mit Fir-
men ab, die Teilzeitarbeitsverhältnisse unterhalb der Sozialversicherungsgrenze begründen. 
(6) Kleinere Arbeitszeitanteile sind mindestens zu Halbtagsstellen zu bündeln. 

§ 15 Freistellung und Beurlaubung 
(1) Die Dienststelle informiert die Beschäftigten umfassend über die gesetzlichen und tariflichen Bestim-
mungen und Möglichkeiten der Freistellung, z. B. zur Betreuung eines Kindes, und weist insbesondere 
auch Männer auf die Möglichkeit hin, Erziehungsurlaub, Beurlaubung und Teilzeittätigkeit aus familiären 
Gründen in Anspruch zu nehmen. Die Beschäftigten sind detailliert und schriftlich auf die Folgen reduzier-
ter Arbeitszeit (besonders für die Altersversorgung) hinzuweisen. 
(2) Bei Beurlaubungen bzw. Reduzierung der Arbeitszeit zur Wahrnehmung familiärer Verpflichtungen, 
Mutterschutz und Erziehungsurlaub sollen nach kapazitärer und organisatorischer Überprüfung des 
jeweiligen Bereichs alle Anstrengungen unternommen werden, um unverzüglich Vertretungsmittel 
bereitzustellen. 
(3) Dienstkräften, die zur Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen beurlaubt sind, ist die Teilnahme 
an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen anzubieten. Es ist sicherzustellen, daß sie sich regelmäßig 
über die entsprechenden Angebote informieren können. Ihnen sind, sofern sie es nicht selbst für be-
stimmte Zeit ausgeschlossen haben, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten Urlaubs- und Krankheits-
vertretungen vorrangig anzubieten. Beurlaubten Dienstkräften, die in die Beschäftigung zurückkehren 
wollen, sind die Ausschreibungen der jeweiligen Einrichtung auf Wunsch bekanntzugeben. 
(4) Von den Fakultäten und Beschäftigungsbereichen wird erwartet, daß sie Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, die zur Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen ihre wissenschaftli-
che Tätigkeit unterbrechen, durch Kontaktangebote ermöglichen, während dieser Zeit den Anschluß an 
Forschung und Lehre zu halten. 
(5) Nach Ablauf einer Beurlaubung aus familiären Gründen garantiert die Humboldt-Universität 
grundsätzlich die Beschäftigung an einem gleichwertigen Arbeitsplatz, auch dann, wenn die Arbeitszeit 
auf Antrag der oder des Beschäftigten reduziert wird. Nach einem längeren Beurlaubungszeitraum ist 
eine Einarbeitungsphase vorzusehen. 
(6) Entsprechend dem Erziehungsurlaub für Beschäftigte sollen studierende Eltern ebenfalls die Möglich-
keit haben, sich länger als zwei Semester beurlauben zu lassen, wenn sie dies wünschen. Die Humboldt-
Universität wirkt darauf hin, daß entgegenstehende Bestimmungen bis zum 01.04.1995 entsprechend 
geändert werden. 

Abschnitt 5: Sonstige Maßnahmen zum Abbau struktureller Diskriminierung von Frauen 
§ 16 Sexuelle Belästigung 
(1) Die Humboldt-Universität wirkt darauf hin, daß in ihrem Geltungsbereich Frauen keinen sexuellen Be-
lästigungen ausgesetzt sind. Sexuelle Belästigungen sind insbesondere unnötiger Körperkontakt, von 
den Betroffenen unerwünschte Bemerkungen sexuellen Inhalts, Kommentare oder Witze über das Äuße-
re von Frauen, Zeigen pornographischer Darstellungen am Arbeitsplatz oder in Veranstaltungsräumen 
(einschließlich PC-Pools) sowie Aufforderungen zum sexuellen Handeln. 
(2) Die Beschwerde einer betroffenen Frau darf nicht zu Nachteilen in Studium oder Beruf führen. Die 
Humboldt-Universität stellt sicher, daß betroffene Frauen in solchen Fällen nicht nur bei der Frauenbeauf-
tragten, sondern auch in den Fachbereichen oder in der Universitätsverwaltung Ansprechpartner bzw. 
Ansprechpartnerinnen für ihre Beschwerde finden, die für diese Problematik sensibilisiert sind. Die Hum-
boldt-Universität stellt sicher, daß belästigte Frauen ein kostenloses rechtliches Beratungsangebot über 
die Frauenbeauftragte erhalten. Beschäftigte, die mit Personalangelegenheiten befaßt sind, werden über 
den sachgerechten Umgang mit Vorfällen sexueller Belästigung und Diskriminierung von Frauen infor-
miert. Das Thema wird Bestandteil von Weiterbildungsveranstaltungen insbesondere für Vorgesetzte. 
(3) Die Humboldt-Universität bietet im Rahmen des Hochschulsports pro Semester mindestens einen 
Selbstverteidigungskurs für Frauen an. 

§ 17 Amtssprache 
(1) Im allgemeinen Schriftverkehr und in Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Humboldt-Universität 
werden entweder geschlechtsneutrale Bezeichnungen oder die weibliche und die männliche Sprachform 
verwendet. 
(2) Hochschulgrade werden an Frauen in weiblicher Sprachform verliehen, sofern die Verleihung in 
männlicher Sprachform nicht ausdrücklich gewünscht wird. Dies gilt entsprechend für die Ausstellung von 
Zeugnissen, Bescheinigungen etc.. 
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Abschnitt 6: Frauenbeauftragte, Frauenförderpläne; Umsetzung der Richtlinien 
§ 18 Wahl der Frauenbeauftragten 
(1) An der Humboldt-Universität wird eine zentrale Frauenbeauftragte gem. BerlHG und für diese zwei 
Stellvertreterinnen gewählt. Jeweils eine der Stellvertreterinnen sollte aus dem Wissenschaftsbereich, 
aus dem technischen und Verwaltungsbereich oder aus der Gruppe der Studierenden kommen. Eine 
stellvertretende Frauenbeauftragte aus der Gruppe der Studentinnen erhält für ihre Tätigkeit eine Anf-
wandsentschädigung gem. § 59 Abs. 7 BerlHG. Die andere wird auf Antrag bis zur Hälfte ihrer Dienstauf-
gaben freigestellt. 
(2) In den Fakultäten, Zentralinstituten, Zentraleinrichtungen sowie der Universitätsbibliothek und der 
Zentralen Universitätsverwaltung wird jeweils eine Frauenbeauftragte und mindestens eine Stellvertrete-
rin gewählt (dezentrale Frauenbeauftragte). In großen Fakultäten mit inhomogener Fachstruktur können 
zusätzlich in den einzelnen Instituten Frauenbeauftragte gewählt werden. 
(3) Die Humboldt-Universität setzt sich dafür ein, daß für den Bereich der Medizinischen Fakultät (Chari-
té) eine eigene hauptamtliche Frauenbeauftragte gewählt werden kann. Für die Kliniken und Institute der 
Charité sollen je nach Größe der Einrichtung eigene Frauenbeauftragte und Stellvertreterinnen gewählt 
werden. 
(4) Die Wahl der zentralen und dezentralen Frauenbeauftragten der Humboldt-Universität wird in der 
Grundordnung geregelt. 
(5) Dezentrale Frauenbeauftragte werden auf Antrag bis zur Hälfte ihrer Dienstaufgaben freigestellt. Steht 
eine Frauenbeauftragte in einem Teilzeitbeschäftigungsverhältnis, so kann sie auf Antrag wahlweise frei-
gestellt oder ihre Arbeitszeit im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten bis zur tarifvertraglich 
festgesetzten Wochenarbeitszeit aufgestockt werden. 

§ 19 Aufgaben, Kompetenzen und Ausstattung der Frauenbeauftragten 
(1) Die Frauenbeauftragten wirken auf die Gleichstellung der Frauen in der Humboldt-Universität und auf 
die Vermeidung von Benachteiligungen für weibliche Angehörige der Hochschule und für Bewerberinnen 
hin. Sie beraten und unterstützen die Hochschulleitung und die übrigen Organe und Einrichtungen der 
Hochschule in allen Frauen betreffenden Angelegenheiten. Sie machen in diesen Angelegenheiten Vor-
schläge und nehmen Stellung zu geplanten Entwicklungen. 
(2) Die Frauenbeauftragten nehmen Anregungen und Beschwerden entgegen. Sie kontrollieren die Um-
setzung dieser Frauenförderrichtlinien und der Frauenförderpläne in den Fakultäten und den übrigen Or-
ganisationseinheiten. 
(3) Die Frauenbeauftragten haben Informations-, Rede- und Antragsrecht bei allen Sitzungen der Gremi-
en der akademischen Selbstverwaltung ihres jeweiligen Bereichs. Sie sind rechtzeitig in allen Frauen be-
treffenden Angelegenheiten der Hochschule bzw. ihres Bereichs zu informieren. 
(4) Frauenbeauftragte haben das Recht auf Teilnahme an Personalangelegenheiten (Einstellungen, Be-
förderungen und Höhergruppierungen, Entlassungen). Dies beinhaltet folgendes: 
    * Beteiligung an Stellenausschreibungen 
    * Einsicht in Bewerbungsunterlagen 
    * Beteiligung an Auswahlverfahren (in Form offizieller Auswahlgremien oder durch den Leiter der jewei-
ligen Einrichtung) 
    * Teilnahme an Bewerbungsgesprächen 
    * Beteiligung an Entscheidungsverfahren über Entlassungen 
    * Beteiligung an der Vergabe von Lehraufträgen und Hilfskraftstellen  
Bei außerordentlichen Kündigungen kann die Beteiligung der Frauenbeauftragten auf Wunsch der Betrof-
fenen ausgeschlossen werden. 
(5) Beanstandet die Frauenbeauftragte bei personellen oder sonstigen Maßnahmen innerhalb von zwei 
Wochen einen Verstoß gegen das Landesgleichstellungsgesetz, ist der Vorgang von der Leitung des je-
weiligen Bereichs erneut zu entscheiden. Die Frist beginnt mit der Unterrichtung der Frauenbeauftragten 
über die Maßnahme. Diese wird bis zur Entscheidung der Leitung des Bereichs ausgesetzt und darf erst 
nach Fristablauf oder vorheriger ausdrücklicher Zustimmung der Frauenbeauftragten ausgeführt werden. 
Bei außerordentlichen Kündigungen reduziert sich die Einspruchsfrist auf eine Woche entsprechend den 
Regelungen für die Personalvertretung. 
(6) Ist die Entscheidung eines Gremiums der akademischen Selbstverwaltung gegen die Stellungnahme 
der Frauenbeauftragten getroffen worden, so kann sie innerhalb von zwei Wochen widersprechen. Die 
erneute Entscheidung darf frühestens eine Woche nach Einlegung eines Widerspruchs erfolgen. Eine 
Entscheidung gemäß Satz 1 darf erst nach Fristablauf oder vorheriger ausdrücklicher Zustimmung der 
Frauenbeauftragten oder Bestätigung der Entscheidung ausgeführt werden. 
(7) Die Frauenbeauftragten sind im Rahmen ihrer Aufgaben nicht an fachliche Weisungen gebunden. Sie 
übernehmen in diesem Rahmen Öffentlichkeits- und Informationsarbeit. 
(8) Die dezentralen Frauenbeauftragten und die zentrale Frauenbeauftragte arbeiten im Rat der Frauen-
beauftragten zusammen. Die Frauenbeauftragte der Humboldt-Universität ist dem Rat der Frauenbeauf-
tragten gegenüber rechenschaftspflichtig. 
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(9) Die Frauenbeauftragten können einmal im Semester eine Versammlung der weiblichen Hochschulan-
gehörigen des jeweiligen Bereichs durchführen. Es wird Dienstbefreiung in Anlehnung an das Personal-
vertretungsgesetz gewährt. 
(10) Die wirksame Erfüllung der Aufgaben der Frauenbeauftragten ist durch die Bereitstellung von Perso-
nalmitteln und eines eigenen Etats für die Zentrale Frauenbeauftragte und die Frauenbeauftragte der 
Charité und durch die Bereitstellung von Sachmitteln für Veranstaltungen und Veröffentlichungen für alle 
Frauenbeauftragten im erforderlichen Umfang im Rahmen des Haushalts zu gewährleisten. 

§ 20 Frauenförderpläne 
(1) Die Frauenförderrichtlinien werden umgesetzt durch Frauenförderpläne, die Fakultäten, Zentralinstitu-
te, Zentralen Einrichtungen bzw. zentralen Dienstleistungsbereiche einschließlich der Zentralen Universi-
tätsverwaltung alle zwei Jahre erstellen. 
(2) In den Frauenförderplänen sind auf der Grundlage der Frauenanteile an den Beschäftigten, den Stu-
dierenden, den Studienabschlüssen, den Promotionen und Habilitationen für jeweils zwei Jahre verbindli-
che Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils festzulegen. Bei der Festlegung der Zielvorgaben für 
die Einstellung von wissenschaftlichem Personal ist von den Frauenanteilen der jeweiligen Qualifikations-
stufen und von der Anzahl der voraussichtlich freiwerdenden Stellen auszugehen. Der Frauenanteil soll 
    * bei studentischen Beschäftigten mindestens dem der Studentinnen 
    * bei akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mindestens dem der Absolventinnen 
    * bei wissenschaftlichen Assistentinnen und Assistenten mindestens dem der Promotionen 
    * bei beschäftigten habilitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie bei den Professuren 
mindestens dem der Habilitationen der jeweiligen Fakultät bzw. des Zentralinstituts entsprechen. 
(3) Es ist festzulegen, in welcher Zeit und mit welchen personellen, organisatorischen und weiterbilden-
den Maßnahmen der strukturellen Benachteiligung von Frauen entgegengewirkt werden wird. 
(4) In den Fakultäten sollen in Abhängigkeit von der fachlichen Struktur Kooperationsverträge mit Verwal-
tungen, sozialen Einrichtungen und Industriebetrieben angestrebt werden, um bei der Besetzung von 
Praktikumsplätzen und Arbeitsplätzen Studentinnen und Absolventinnen in angemessener Zahl zu be-
rücksichtigen. 
(5) Die jeweils zuständige Frauenbeauftragte legt nach zwei Jahren dem für die Erstellung des Frauen-
förderplans zuständigen Organ oder Gremium ihres Bereichs einen Bericht über die Umsetzung und Ein-
haltung des Förderplans vor. Sie macht Vorschläge für die Fortschreibung oder Anpassung des Frauen-
förderplans an die aktuelle Entwicklung. 

§ 21 Berichtspflicht 
(1) Die Organe und Einrichtungen der Humboldt-Universität legen den Frauenbeauftragten jährlich eine 
Bestandsaufnahme und Analyse der Beschäftigten- und Studierendenstruktur sowie der abgeschlosse-
nen Prüfungs-, Promotions-, und Habilitationsverfahren und der Forschungsförderung vor. Die Materialien 
sollen Aufschluß geben über die Umsetzung und Einhaltung der Frauenförderrichtlinien und die Fort-
schreibung bzw. Anpassung der Frauenförderpläne. 
(2) Die Berichte sollen insbesondere geschlechtsdifferenzierte Angaben enthalten über: 
    * die Anzahl der Beschäftigten im Wissenschaftsbereich getrennt nach Fächern und Stellenkategorien 
    * die Anzahl der Beschäftigten im technischen und Verwaltungsbereich getrennt nach Besoldungs-, 
Vergütungs- und Lohngruppen der jeweiligen Laufbahnen bzw. Berufsfachrichtungen 
    * die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten in allen diesen Bereichen und Kategorien 
    * die Anzahl der Neueinstellungen in allen diesen Bereichen 
    * die Anzahl der aus dem Dienst Ausgeschiedenen im Wissenschaftsbereich, getrennt nach Fächern 
und Stellenkategorien 
    * die Anzahl der abgeschlossenen Prüfungen 
    * die Anzahl der Studierenden getrennt nach Studienfächern mit Angaben über Hochschul- und Fach-
semesterzahl 
    * die Anzahl der Studierenden mit Kindern 
    * die inneruniversitäre Verteilung der Forschungsmittel 
(3) Erhebungen und Untersuchungen für Zwecke der Hochschulstatistik sollen grundsätzlich ge-
schlechtsdifferenziert durchgeführt und Berichte geschlechtsdifferenziert erstellt werden. 
(4) Die Frauenbeauftragte der Humboldt-Universität erstellt auf der Grundlage dieser Materialien minde-
stens alle zwei Jahre einen Bericht über die Situation der Frauen an der Hochschule. Der Akademische 
Senat und das Kuratorium nehmen zu diesem Bericht Stellung. 

Schlußbestimmung 
Die Frauenförderrichtlinien treten am Tag nach der Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
Humboldt-Universität in Kraft. 
 
 


